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1 VORBEMERKUNGEN

Im Rahmen des Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Rangs-

dorf wurde durch die zuständige untere Naturschutzbehörde festgestellt, dass die Land-

schaftspläne von Rangsdorf und Groß Machnow fortgeschrieben werden und entspre-

chend der Fusion zu einem Planwerk zusammengefasst müssen, um auch für das FNP-

Verfahren sowie bei anderen Planungen und Vorhaben eine geeignete Entscheidungs-

grundlage zu bieten.

Dieser Unterlage liegen also einerseits die Landschaftspläne der ehemaligen beiden Ge-

meinden, als auch andererseits die aktualisierte Planung der FNP-Änderung mit Umwelt-

bericht zugrunde. Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung wurden im FNP-

Änderungsverfahren bereits durchgeführt. Schwerpunkte der Konfliktbetrachtung bilden

im Landschaftsplan sowie in den beiden Umweltberichten (Flächennutzungsplan und

Landschaftsplan) somit die Änderungsbereiche aus dem Flächennutzungsplan.

Die hiermit vorliegende Gesamtunterlage setzt sich aus dem Landschaftsplan und dem

Umweltbericht zum Landschaftsplan zusammen. Da im Schwerpunkt die Konfliktberei-

che aus dem FNP-Änderungsverfahren thematisiert werden, werden diese Änderungsbe-

reiche daher in beiden Planwerken aus geringfügig unterschiedlichen Blickrichtungen

betrachtet. Die generelle Darstellung und Bewertung der Änderungsbereiche entspre-

chen sich aber.

Landschaftsplan mit

Umweltbericht
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2 EINLEITUNG LANDSCHAFTSPLAN

Die Fusion der beiden Gemeinden Rangsdorf und Groß Machnow zur Gemeinde Rangs-

dorf erfordert eine Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes. Dieses Ände-

rungsverfahren sollte gleichzeitig genutzt werden, die gemeinsamen kommunalen Ziel-

stellungen abzustimmen und an aktuelle Entwicklungen und Rahmenbedingungungen

anzupassen.

Bei der Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans wird auf die bestehenden

Planungen (genehmigter FNP Rangsdorf, Stand 2002, Entwurf FNP Groß Machnow,

Stand 1998 sowie Flächenerhebung 2004) zurückgegriffen.

Die alten Flächennutzungspläne bauten auf die entsprechend parallel erarbeitete Land-

schaftsplanung auf:

•  In der Gemeide Rangsdorf wurde die Landschaftsplanung in den Flächennut-

zungsplan integriert.1

• Die Gemeinde Groß Machnow hat einen eigenständigen Landschaftsplan erar-

beiten lassen.2

Beide Landschaftspläne gelten als aufgestellt.

Die Gemeinde möchte mit der Zusammenführung die Flächennutzungsplanung für die

Ortslage Rangsdorf und die zwei Ortsteile Klein Kienitz und Groß Machnow neu aufein-

ander abstimmen und an die aktuelle Entwicklung anpassen. Die Infrastrukturbedarfe

und -standorte werden in der FNP-Änderung unter Berücksichtigung der Gemeindefusi-

on überprüft. Die Entwicklungsziele der drei Siedlungsbereiche und der Gesamtgemein-

de werden neu aufeinander abgestimmt.

Die Position der Gesamtgemeinde in der Region Berlin-Brandenburg ist unter den ver-

änderten Rahmenbedingungen (Flughafen BBI) neu zu definieren. Neben der Festlegung

regionaler Wachstumskerne sieht die Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung im Land

Brandenburg die Qualifizierung von 16 Branchenkompetenzfeldern vor. Hierzu zählt u.a.

Logistik. Die Gemeinde Rangsdorf ist einer von 5 Branchenschwerpunktorten (Ludwigs-

felde, Großbeeren, Schönefeld, Königs Wusterhausen, Rangsdorf) im näheren Umfeld

                                                                        

1 Integrierte Landschaftsplanung in Flächennutzungsplan (Februar 1994), bearb. durch BECKER
GISEKE MOHREN RICHARD, Berlin

2 Landschaftsplan Groß Machnow (August 1995), bearb. durch BECKER GISEKE MOHREN
RICHARD, Berlin

Änderung des

Flächennutzungsplans

Zusammenführen der

Flächennutzungspläne der

Teilgemeinden
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des geplanten BBI-Airports, der aufgrund seiner Lagegunst vorrangig in diesem Kompe-

tenzfeld entwickelt werden soll.

Für die Änderung des FNP fand eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sons-

tigen Träger öffentlicher Belange gemäß §�4 (1) BauGB statt. In diesem Rahmen sowie

im Rahmen der Äußerungen im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-

rungsgrad der für die FNP-Änderung erforderliche Umweltprüfung nach §�2 (4) BauGB

wurde durch die Untere Naturschutzbehörde (UNB) ausgeführt, dass gemäß §�4 (2)

BbgNatSchG i.�V.�m Punkt�6 des gemeinsamen Erlasses des Ministeriums für Umwelt,

Naturschutz und Raumordnung (MUNR) und des Ministeriums für Stadtentwicklung,

Wohnen und Verkehr (MSWV) vom 23.05.1997 bei der Erstellung oder wesentlichen,

d.�h. die Grundzüge der Planung berührenden Änderung oder Ergänzung des FNP spä-

testens parallel zu diesem Plan der Landschaftsplan fortzuschreiben ist.3

Aufgrund der Zusammenlegung der Gemeinden, der Änderungen bzw. der Entwicklun-

gen der letzten Jahre und in der näheren Zukunft sieht die zuständige Behörde das Er-

fordernis, den Landschaftsplan fortzuschreiben. Dieses Erfordernis wurde im Rahmen

vorbereitender Gespräche zwischen Naturschutzbehörde und Gemeinde bestätigt.4

Mit der Erarbeitung des Landschaftsplans wurde im Februar 2008 das Büro Stefan Wall-

mann, Landschaftsarchitekten BDLA, beauftragt.

2.1 RECHTSGRUNDLAGE
Gesetzliche Grundlagen des Landschaftsplans bilden das Bundesnaturschutzgesetz

(BNatSchG) und das Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land

Brandenburg (BbgNatSchG). Hier sind seine Aufgaben und Inhalte, das Aufstellungsver-

fahren und das Verhältnis zur Bauleitplanung und zu den Fachplanungen geregelt.

Bei der Aufstellung von Landschaftsplänen ist bei kreisangehörigen Gemeinden gemäß

§�7 (7) BbgNatSchG die untere Naturschutzbehörde zu beteiligen.

                                                                        

3 Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Teltow-Fläming vom
11.07.2007

4 Abstimmungsgespräch zwischen Gemeinde Rangsdorf und Unterer Naturschutzbehörde am
12.12.2007

Beteiligung der Behörden

erfolgt
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2.2 ALLGEMEINE ZIELE UND INHALTE DES
LANDSCHAFTSPLANS

2.2.1 Ziele

Der Landschaftsplan soll gemäß §�7 (1) BbgNatSchG die örtlichen Ziele, Erfordernisse

und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das Gebiet der Ge-

meinde flächendeckend darstellen. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten, die

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen.

Der Landschaftsplan liefert als Fachplan auf der örtlichen Ebene ein Gesamtkonzept, wie

Nutzung und Pflege sinnvoll zusammen wirken können. Der Landschaftsplan beurteilt

außerdem in allgemeiner Weise die Umweltverträglichkeit bei Planungsentscheidungen,

die sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken.

Grundsätze und Ziele der Landschaftsplanung bestehen darin, die natürlichen Lebens-

grundlagen (Luft, Wasser, Boden, Pflanzen- und Tierwelt) zu schützen. Für die sparsame

und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter ist zu sorgen. Die nachhaltige Leis-

tungsfähigkeit und das Gleichgewicht des Naturhaushaltes sollen erhalten bleiben oder

wiederhergestellt werden. Bei Nutzungskonflikten ist den Erfordernissen des Umwelt-

schutzes Vorrang einzuräumen, wenn Leben und Gesundheit der Bevölkerung oder die

dauerhafte Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind und diese Ge-

fährdung nicht kompensiert werden kann.

Der Landschaftsplan soll dazu dienen, die Belange der Landschaftsplanung in städtebau-

liche Entscheidungen einzubringen und eine Entwicklung des Naturhaushaltes, des

Schutzes von Biotopen und Arten, des Landschaftsbildes und der Erholung fördern.

Die Inhalte des Landschaftsplans werden im Rahmen der Abwägung nach §�1 (6) Bauge-

setzbuch (BauGB) als Darstellungen oder Festsetzungen in den Bauleitplan aufgenom-

men.

Der Landschaftplan stellt eine Grundlage zur Erarbeitung von Umweltberichten nach

§�2a BauGB zu Bauleitplänen dar.

Grundsätze und Ziele der

Landschaftsplanung
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2.2.2 Inhalte

Folgende Themen werden im Landschaftsplan behandelt:

•  Situationsanalyse des vorhandenen Zustandes von Natur und Landschaft und

Bewertung der Komplexe Naturhaushalt, Biotope und Arten, Schutzgebiete,

Landschaftsbild und Erholung unter Berücksichtigung vorhandener Nutzungen

und Vorbelastungen,

• Analyse der zukünftigen Nutzungen und Entwicklungen,

•  Formulierung von Entwicklungszielen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege für den Planungsraum,

•  Darstellung und Bewertung der Konflikte zwischen den formulierten Entwick-

lungszielen und der vorhandenen Landschaftssituation sowie den geplanten

Nutzungen und Entwicklungen,

•  Darstellung der Zweckbestimmung von Flächen sowie Schutz-, Pflege- und

Entwicklungsmaßnahmen, u. a.:

o  für den Arten- und Biotopschutz unter Berücksichtigung von Ausbrei-

tungslinien von Tieren und Pflanzen wild lebender Arten,

o für Freiflächen, die zur Erhaltung oder Verbesserung des örtlichen Kli-

mas von Bedeutung sind,

o zur Erhaltung der für Brandenburg typischen Landschafts- und Ortsbil-

der sowie zur Beseitigung von Anlagen, die das Landschaftsbild beein-

trächtigen und auf Dauer nicht mehr genutzt werden,

o zur Errichtung von Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten, Wander-

, Rad- und Reitwegen sowie landschaftsgebundene Sportanlagen,

o  zur Anlage oder Anpflanzung von Flurgehölzen, Hecken, Schutzpflan-

zungen, Alleen, Baumgruppen oder Einzelbäumen und

o zur Erhaltung und Pflege von Baumbeständen und Grünflächen.5

Bei der Erarbeitung der Ziele ist einerseits zu berücksichtigen, dass es sich um eine Fort-

schreibung bereits im Grundsatz formulierter Ziele handelt. Andererseits haben sich in

den letzten 10 Jahren nach Abschluss der Bearbeitung der beiden Landschaftspläne viele

                                                                        

5 § 7 (3) BbgNatSchG

Fortschreibung
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Entwicklungen ergeben, die sich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht absehen liessen

(z.�B. Bevölkerungsentwicklung und Flughafenplanung).

Da darüber hinaus in den beiden bestehenden Landschaftsplänen die Ziele nicht einheit-

lich und systematisch formuliert wurden, soll in der Fortschreibung eine einheitliche und

systematische Darstellung erfolgen, die sich an den ursprünglich formuliertenZielen ori-

entiert, nicht aber komplett und unverändert übernimmt, da sich z.�B. die gemeindli-

chen Ziele oder gesetzlichen Regelungen geändert haben.
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3 PLANUNGSGRUNDLAGEN

3.1 ÜBERGEORDNETE PLANUNGSVORGABEN

3.1.1 LANDES- UND REGIONALPLANUNG

Die gemeinsame Landesplanung hat im Jahr 2006 ein neues Leitbild für die Hauptstadt-

region Berlin-Brandenburg erarbeitet. Zur Konkretisierung des Leitbildes werden derzeit

ein neues Landesentwicklungsprogramm und ein integrierter Gesamtplan (LEP B-B) für

die Metropolregion erarbeitet, der die Inhalte des LEP eV, des LEP GR und des LEP I zu-

sammenführt. Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) ist seit dem 1. Feb-

ruar 2008 in Kraft. Das LEP�B-B wird voraussichtlich bis Ende 2008 die bisherigen LEP�I,

LEP�eV und LEP�GR ablösen.

Im Folgenden wird der derzeit gültige Stand der Landes- und Regionalplanung darge-

stellt (Stand März 2008).

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)

Das Planungsgebiet der Metropolregion umfasst das Gesamtgebiet der Länder Berlin

und Brandenburg. Die Hauptstadtregion soll im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips wirt-

schaftliche, soziale und ökologische Ziele räumlich polyzentral entwickeln und die ver-

schiedenen Interessen zum Ausgleich bringen.

Programmatische Kernaussagen zur Siedlungsentwicklung:

• Die Orte werden u.�a. nach ihrer Funktionalität als zentrale Orte definiert.

•  Die Siedlungsentwicklung soll gezielt auf Zentrale Orte und raumordnerisch

festgelegte Siedlungsbereiche konzentriert werden. Gewerbeflächenentwick-

lung soll zusätzlich auch in solchen Räumen erfolgen, die ein besonderes wirt-

schaftliches oder wissenschaftliches Potenzial besitzen.

• Innenentwicklung soll Vorrang vor der Außenentwicklung haben, und die Nut-

zung von Brachflächen bei der Entwicklung von Siedlungsflächen.

Im Rahmen der landschaftsplanerischen Betrachtung sind folgende Aussagen von Bedeu-

tung:

• Kulturlandschaft soll in ihrer Vielfalt erhalten und zur Stärkung der regionalen I-

dentität und Wirtschaft weiterentwickelt werden.
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• Sicherung und Entwicklung der Funktions- und Regenerationsfähigkeit der Na-

turgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt

• Beachtung des Klimaschutzes

• Schutz der großräumig unzerschnittenen Freiräume vor Zerschneidung

• Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die Erholung

•  Entwicklung eines Freiraumverbundes mit hochwertigen Schutzgebieten, die

gleichzeitig Nutz- und soziale Funktionen haben

Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg LEP I (1995)

Die Gemeinde Rangsdorf liegt im engeren Verflechtungsbereich Berlin-Brandenburg,

d.�h. in direkter Nähe zur Metropole Berlin, die das nächstgelegene Oberzentrum mit

Einrichtungen zur Deckung des spezialisierten, höheren Bedarfs ist. Als Mittelzentrum

mit Einrichtungen zur Deckung des gehobenen Bedarfs werden Ludwigsfelde sowie Wil-

dau und Königs-Wusterhausen zusammen als Mittelzentrum mit Funktionsergänzung

ausgewiesen.

Nach dem geltenden LEP I ist Rangsdorf im System der Zentralen Orte ein Grundzent-

rum.

Gemeinsamer Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum
Brandenburg/Berlin – LEP eV (1998)

Der LEP�eV konkretisiert die Darstellungen des Landesentwicklungsplan Brandenburg

LEP�I. Nach der Konkretisierung der zentralörtlichen Gliederung des LEP�I sind die im

LEP�eV dargestellten nächstgelegenen Grundzentren zu Rangsdorf Zossen, Schönefeld

und Teltow, wobei Teltow als Grundzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums

dargestellt ist.

Die Flächen nördlich des Siedlungsbereichs der Ortslage Rangsdorf sind als Freiraum mit

großflächigem Ressourcenschutz ausgewiesen. Die Bereiche am Rangsdorfer See, südlich

der Ortslage von Rangsdorf um Groß Machnow besitzen als Freiraum einen besonderen

Schutzanspruch.

Als „Freiraum mit großflächigem Ressourcenschutz“ sind alle Flächen eingestuft, die

nicht als „Siedlungsbereich“ (also der zusammenhängend bebaute Siedlungsbereich o-

der durch genehmigte Bauleitplanungen gesicherte Flächen) oder als „Freiraum mit be-

sonderem Schutzanspruch“ (also Schutzgebiete, bei Landschaftsschutzgebieten nur die

besonders hochwertigen, unbelasteten Flächen, geschützte Biotope u. dgl.) klassifiziert

sind. Freiräume mit großflächigem Ressourcenschutz haben als Ausgleichsraum eine be-

Grundzentrum
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sondere ökologische Bedeutung und eine Bedeutung für Klimaschutz, Luftaustausch, Er-

holung, Land- und Forstwirtschaft. Zwischen der Ortslage Rangsdorf und dem Ortsteil

Groß Machnow ist eine Grünzäsur zur Gliederung des Siedlungsraums zu belassen.

Ausschnitt aus LEP eV

Abb.�1: Ausschnitt aus LEP eV

Die Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung sieht die Ausweisung von Branchen-

schwerpunktorten mit 16 Branchenkompetenzfeldern im Land Brandenburg vor. Hierzu

zählt u.a. das Kompetenzfeld Logistik. Die Gemeinde Rangsdorf ist einer von 5 Bran-

chenschwerpunktorten  im näheren Umfeld des geplanten BBI-Airport (Ludwigsfelde,

Großbeeren, Schönefeld, Königs Wusterhausen, Rangsdorf), der aufgrund seiner Lage-

gunst vorrangig im Kompetenzfeld Logistik entwickelt werden soll.

Branchenschwerpunktort
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Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung LEP FS (2006)

Im Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) werden beachtens-

pflichtige Ziele dargestellt, darunter Planungszonen für Bauhöhenbeschränkungen. Ein

kleiner Teil im Norden der Gemeinde (nördlich von Klein Kienitz) liegt in einer dieser

Zonen mit einer Bauhöhenbeschränkung von 92 m bis 147 m.

Gemeinsames Strukturkonzept für das Flughafenumfeld BBI

Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg haben unter Federführung der Ge-

meinsamen Landesplanung und unter Beteiligung der betroffenen Städte und Gemein-

den ein Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeldentwicklung BBI erarbeitet, in

dem Leitbilder, Entwicklungskonzepte und Handlungserfordernisse dargestellt sind. Die

Beteiligten haben die Ergebnisse in einem von der Gemeinsamen Landesplanungsabtei-

lung Berlin und Brandenburg (GL) moderierten Prozess erarbeitet und im Mai 2007 un-

terzeichnet.

Im Strukturkonzept sind bestehende Siedlungsflächen sowie mögliche Erweiterungen im

Bereich der drei Ortsteile dargestellt.

Das Strukturkonzept beinhaltet auch wesentliche Aussagen zu Freiraumstrukturen des

Betrachtungsgebietes. Alle streng geschützten Schutzgebiete (Naturschutzgebiet, FFH-

und SPA- Gebiete) werden im Strukturkonzept als “geschützte Naturräume“ dargestellt.

Auch die landwirtschaftlichen Nutzflächen in der südlichen Gemarkung (gesamte Niede-

rung am Zülowkanal, nördliche Ausdehnung zwischen Groß Machnow und Mittenwalde

bis zum Ragower Weg) wurden als „geschützte Naturräume“ ausgewiesen. Der südliche

Teil der Konversionsfläche, die Grünlandbereiche zwischen der Ortslage Rangsdorf und

dem Ortsteil Groß Machnow, die Waldfläche nördlich des Rangsdorfer Sees sowie die

Niederungsflächen nördlich des Ortsteils Klein Kienitz sind als „wertvolle Natur- und Er-

holungsräume“ eingestuft. Ein großer Teil der nicht als Siedlungsfläche genutzten Fläche

besitzt nach dieser Einstufung hohe oder mittlere Bedeutung für Natur und Landschaft.

In diesen Bereichen sind vorrangig naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen

angesiedelt. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen der restlichen Gemarkung besitzen

demnach Entwicklungspotenziale für Natur- und Erholungsräume.

Bauhöhenbeschränkungs-

bereich Klein Kienitz
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Planfeststellung Flughafen Schönefeld

Mit Planfeststellungsbeschluss vom 13.08.2004 wurden die Vorhabenträger für den Aus-

bau des Flughafens Schönefeld u. a. verpflichtet, die bis dahin nicht konkret festgesetz-

ten naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen in einem ergänzenden Planfest-

stellungsverfahren in ergänzenden planfeststellungsrelevanten Unterlagen vorzulegen.

Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die Gemeinde Rangsdorf gehört zum Flughafenumfeld und ist dadurch betroffen, dass

der Standort einerseits bestimmte bauliche Entwicklungspotenziale (Logistik) bietet. An-

dererseits sollen innerhalb des Gemeindegebietes umfangreiche naturschutzrechtliche

Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden (Zülowniederung). Der Suchraum für

diese naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen erstreckt sich zwischen Rangs-

dorfer See im Westen, Mittenwalde im Osten, Groß Machnow im Norden und Telz bzw.

Dabendorf im Süden. In der Unterlage für das ergänzende Planfeststellungsverfahren

wurden Aufwertungspotenziale und Verfügbarkeit geprüft und zu einem Gesamtpool

zusammengestellt. Den Maßnahmenschwerpunkt bildet der Bereich entlang des Zülow-

kanals. Als Maßnahmen sollen Bewirtschaftungsauflagen für die landwirtschaftliche Nut-

zung (z. B. Extensivierung oder Umwandlung von Acker in Grünland) und die Wasserhal-

tung umgesetzt werden. Außerdem sind punktuelle und lineare Gehölzpflanzungen so-

wie die Anlage und der naturnahe Ausbau von Gewässern vorgesehen. In der Gemeinde

Rangsdorf bilden sich die räumlichen Maßnahmeschwerpunkte entlang des Zülowka-

nals, im Bereich des Machnower Sees mit der östlich angrenzenden Niederungsfläche bis

zum Mühlenberg, im Bereich um den Großmachnower Weinberg und die Ackerflächen

im Bereich Heideberg und Silberberg zwischen dem Ortsteil Groß Machnow und Fenne.

Die im Verfahren befindlichen Flächen werden nachrichtlich dargestellt.

Regionalplan Havelland-Fläming

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming ist Träger der Regionalplanung

in der Region. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land Brandenburg hat mit

Beschluss vom 09.10.2002 den Regionalplan Havelland-Fläming vom 18. Dezember

1997 für nichtig erklärt. Am 02.09.2004 hat die Regionalversammlung Havelland-

Fläming den Teilplan „Windenergienutzung“ als Satzung beschlossen. Aber auch dieser

Sachliche Teilplan war am 25.10.2007 vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

für unwirksam erklärt worden. Nach erneuter Bekanntmachung der ursprünglichen Pla-

nung ist der Regionalplan seit dem 30. April 2008 wieder in Kraft.6

                                                                        

6 zur Windkraft vgl. Kap. 6.3.2

planfestgestellte

Kompensationsmaßnahmen

im Flughafenumfeld
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Kreisentwicklungskonzeption für den Landkreis Teltow-Fläming

Die Kreisentwicklungskonzeption für den Landkreis Teltow-Fläming befindet sich derzeit

in Überarbeitung.

3.1.2 LANDSCHAFTSPLANUNG

Landschaftsprogramm Brandenburg

Das Landschaftsprogramm Brandenburg7 enthält Leitlinien, Entwicklungsziele, schutz-

gutbezogene Zielkonzepte und die Ziele für die naturräumlichen Regionen Branden-

burgs. Rechtsgrundlage für das Landschaftsprogramm ist § 5 des BbgNatSchG.

Rangsdorf liegt in der naturräumlichen Region „Mittlere Mark“. Die Erhaltungs- und

Entwicklungsschwerpunkte liegen hier insbesondere im Netz der Niederungen. Zu den

Kernflächen des Naturschutzes gehört der Rangsdorfer See als Rastzentrum von Sumpf-

und Wasservögeln. Weitere Kernflächen des Naturschutzes sind die Nuthe-Nieplitz-

Niederung sowie Teile der Notte-Niederung. Entsprechend ist das gesamte südliche

Gemeindegebiet als Bereich zur Entwicklung großräumiger Niedermoorgebiete und Au-

en dargestellt. Die Zülowniederung stellt ein Vorranggebiet zur Entwicklung von Natur

und Landschaft dar.

Für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften besitzen insbesondere der Rangs-

dorfer See und das Niederungssystem im südlichen Gemeindegebiet eine besondere Be-

deutung. Der Rangsdorfer See dient Zugvögeln (Gänsen) als Schlafplatz. Am Südwest-

ufer befindet sich darüber hinaus ein Rast- und Sammelplatz des Kranichs. Die landwirt-

schaftlichen Flächen in der Niederung im südlichen Gemeindegebiet werden von Zug-

vögeln als Nahrungsplatz aufgesucht. Weiterhin wird östlich des Ortsteils Groß Mach-

now ein Kern- und Entwicklungsgebiet für Großtrappen dargestellt. Daraus ergeben sich

besondere Anforderungen zum Schutz des Lebensraumes.

Für das Schutzgut Boden ist standortbedingt auf den land- und forstwirtschaftlich ge-

nutzten, sorptionsschwachen Böden eine bodenschonende Bearbeitung vorzusehen.

Dieses betrifft nur einen kleinen nördlichen Bereich der Gemeinde. Bei einem großen

Flächenanteil in der östlichen Hälfte zwischen Klein Kienitz und Groß Machnow sind die

vorhandenen stofflichen Belastungen (aus früherer Gülle- und Klärschlammausbringung)

abzubauen. In den Niederungsbereichen sollen die grundwasserbeeinflussten Böden er-

halten bzw. regeneriert werden.

                                                                        

7 Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg
(MLUR), 2001, Potsdam

Entwicklungsschwerpunkte

Niederungen
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Für das Schutzgut Wasser gilt für die Bereiche nördlich der Ortslage Rangsdorf und des

Ortsteils Klein Kienitz wegen seiner überdurchschnittlichen Neubildungsrate ein beson-

derer Schutzbedarf des Grundwassers gegenüber flächenhaften Stoffeinträgen. Die

Deckschichten sind überwiegend durchlässig.

Südlich der Ortslage Rangsdorf befindet sich ein größeres zusammenhängendes Niede-

rungsgebiet, dessen Retentionsfunktion u. a. durch die Extensivierung der Flächennut-

zung gesichert werden soll. Für den Rangsdorfer See gilt das allgemeine Schutz- und

Entwicklungsziel der Verbesserung des Trophiezustandes. Das Niederungsgebiet ist auch

für das Schutzgut Klima/Luft von besonderer Bedeutung, da es zur Durchlüftung der

Ortslagen im Umfeld dient. Die vorhandenen Freiflächen sind daher möglichst von Be-

bauung und Wald freizuhalten.

Für das Gemeindegebiet bestehen für das Landschaftsbild Anforderungen hinsichtlich

der Pflege und Verbesserung des vorhandenen Eigencharakters im südlichen Bereich und

hinsichtlich der Verbesserung des vorhandenen Potenzials im nördlichen Bereich. Die

Entwicklungsschwerpunkte für den südlichen Bereich beziehen sich u. a. auf

•  Erhaltung und Entwicklung des Niederungsbereichs in der gebietstypischen

Ausprägung,

• Sicherung von Grünland- und Ackernutzung,

•  Entwicklung einer kleinteiligeren Flächengliederung und stärkere räumliche

Gliederung

• Die Entwicklungsschwerpunkte für den nördlichen Bereich fordern u. a.

•  ebenfalls Entwicklung einer kleinteiligeren Flächengliederung und stärkere

räumliche Gliederung,

• Verzicht auf eine weitere Zerschneidung des Gebietes durch Verkehrswege

und landschaftliche Einbindung der vorhandenen Verkehrswege.

Das Gemeindegebiet besitzt überwiegend eine mittlere bzw. eingeschränkte Erlebnis-

wirksamkeit für die Erholungsnutzung. Eine besonders hohe Erlebniswirksamkeit besitzt

der Rangsdorfer See mit seinem Umfeld. Hier ist aufgrund des hohen Biotopwertes und

des Vorkommens von Wat- und Wasservögeln aber gleichzeitig mit einem Konfliktpoten-

zial zu rechnen. Daher gelten hier besondere Anforderungen an die Erholungsnutzung.

Rangsdorfer See mit hoher

Erlebniswirksamkeit
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Landschaftsrahmenplan

Der Landschaftsrahmenplan8 untersetzt auf der Ebene der Landkreise das Landschafts-

programm. Er soll die Vorgaben für die umweltverträgliche Raumnutzung liefern.

Rechtsgrundlage für den Landschaftsrahmenplan ist § 6 des BbgNatSchG. Es sollen an

dieser Stelle die wichtigsten landschaftsräumlichen Entwicklungsziele dargestellt werden.

Bei allen Ortslagen wäre eine Siedlungsausdehnung landschaftsökologisch unverträglich.

Das größte Entwicklungspotenzial liegt in der Konversionsfläche. Aber es besteht auch

das Ziel, Rückzugsgebiete für Tiere zu erhalten und gleichzeitig die Fläche für eine land-

schaftsbezogene Nutzung zu öffnen.

Die Niederungsbereiche im Süden der Gemeinde sind überwiegend melioriert und wer-

den als Acker genutzt. Hier besteht die Forderung des Erhalts von vorhandenem Grün-

land, kleinflächiger Wiedervernässung sowie Umwandlung von Ackerflächen in extensi-

ves Grünland. Am Rangsdorfer See und am Machnower See bestehen größere Röhrichte

und andere Verlandungsbiotope, die zu erhalten sind.

Der Landschaftsrahmenplan befindet sich in Fortschreibung. Die Biotopverbundplanung

liegt abgestimmt als Fortschreibung vor. Weitere Informationen befinden sich in Fort-

schreibung (z.�B. Flora und Fauna). Die aktuellen Daten wurden von der unteren Natur-

schutzbehörde mit Stand vom 12.03.2008 zur Verfügung gestellt und in der Fortschrei-

bung des Landschaftsplans berücksichtigt.

Nach § 1a BbgNatSchG sind auf mindestens 10 % der Landesfläche räumlich und funk-

tional verbundene Biotope als Biotopverbund auszuweisen, um heimische Tier- und

Pflanzenarten und deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensge-

meinschaften nachhaltig zu sichern. Der Biotopverbund dient gleichzeitig der Verbesse-

rung der ökologischen Kohärenz des Europäischen Netzes „Natura 2000“. Bestandteile

des Biotopverbunds sind u. a. festgesetzte Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, nach § 32

BbgNatSchG unter Schutz stehende Biotope sowie weitere Flächen aus Landschafts -

schutzgebieten und anderen Schutzgebieten sowie begleitenden Flächen, die zur Errei-

chung der Ziele geeignet sind.

Besondere Bedeutung hat die Schaffung der Voraussetzungen für die Ausbreitung und

Wanderung der Arten, in dem z.�B. verloren gegangene Vernetzungen verbessert oder

wieder hergestellt werden.9

                                                                        

8 Landkreis Zossen (1994): LRP - Landschaftsrahmenplan der Landkreise Teltow-Fläming, Teilbe-
reich Zossen und Dahme-Spreewald, Teilbereich Königs Wusterhausen, Band�1: Planung,
Band�2: Grundlagen, Bestandsaufnahme, Bewertung; Potsdam.

9 Dr. Zimmermann (2007): Konzeption zum Biotopverbund in Brandenburg, Beilage zu Heft 1,
2007 Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg

Extensivierung und

Umwandlung von Acker in

Grünland

Biotopverbundplanung
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Das Verbundsystem besteht aus so genannten

• Kernflächen (überwiegend Reste natürlicher oder naturnaher Flächen, z.�B. na-

turnahe Wälder, Moore, Sümpfe und Gewässer) und besonders artenreiche und

naturbetonte Kultur- und Halbkulturbiotope (u.�a. Trockenrasen und Feucht-

wiesen),

• Verbindungsflächen (Flächen, die der Sicherung bzw. Wiederherstellung natür-

licher Wechselbeziehungen dienen, in Abhängigkeit von den jeweils artspezifi-

schen Bedürfnissen),

• Verbindungselemente (kleinflächige Trittsteine oder lineare Elemente, bzw. Kor-

ridore).

Die Auswahl erfolgte nach einem Kriterienkatalog, der vom Bund-Länder-Arbeitskreis

„Länderübergreifender Biotopverbund“ erarbeitet.

Die Biotopverbundplanung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Landschaftsrah-

menplanes und wird im Landschaftsplan nachrichtlich dargestellt.

Der Verbund besteht insbesondere aus Flächen entlang des Zülowgrabens, um den

Rangsdorfer See und aus Flächen in der Nuthe-Niederung.

Die Biotopverbund bzw. dessen weitere Planung sind in der Abb. 2 (im Anhang) darge-

stellt.

3.1.3 Kommunale Planungen

Rad- und Wanderwegekonzept der Gemeinde

Die Gemeinde hat ein Rad- und Wanderwegekonzept durch den Landschaftspflegever-

ein Mittelbrandenburg e.V.10 erarbeiten lassen. Hiermit soll die touristische Attraktivität

verbessert und eine Lenkung der Besucher durch Ausweisung von Wegen erfolgen.

In das Gesamtkonzept flossen vorhandene markierte Wege sowie zusätzlich verschiedene

Teilkonzepte bzw. Ideen ein.

Im Konzept wurden nur tatsächlich vorhandene und nutzbare Wege berücksichtigt. Das

Wegenetz soll das Grundgerüst der zukünftigen touristischen Wegeinfrastruktur darstel-

len.

                                                                        

10 Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg e.V. (2007): Wanderwegekonzept Gemeinde
Rangsdorf, erstellt im Auftr. der Gemeinde (Stand September 2007)
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Die Wege sollen zwar vorwiegend als fußläufige Wanderwege dienen, sind jedoch ü-

berwiegend grundsätzlich auch als Radweg geeignet. Sie sind als Rundwanderwege

konzipiert, untereinander verbunden und thematisch ausgerichtet (z.�B. „Rund um den

Rangsdorfer See“).

Das Wanderwegekonzept ist in Abb.�3 (im Anhang) dargestellt.

3.2 MASSGEBLICHE RECHTSGRUNDLAGEN

Naturschutzrecht

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)11 stellt das Rahmengesetz für die Natur-

schutzgesetze der Bundesländer dar. Nach § 1 des BNatSchG sind Natur und Landschaft

auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Ver-

antwortung für künftige Generationen zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln und,

soweit erforderlich, wiederherzustellen. Dieses muss so erfolgen, dass

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

• die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,

• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume

sowie

•  die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und

Landschaft

auf Dauer gesichert sind. Die Anforderungen werden in § 2 BNatSchG konkretisiert und

durch das Brandenburgische Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) untersetzt.  In den §§ 18

bis 20 BNatSchG sind die Vorschriften zur Eingriffsregelung enthalten. Eingriffe in Natur

und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder

Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwas-

serspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-

schaftsbild erheblich beeinträchtigen können.

Der so genannte besondere Artschutz ist in §�42 BNatSchG geregelt. Hier werden

Zugriffsverbote insbesondere für die meisten europäischen (heimischen) Brutvogelarten

und Säugetiere ausgesprochen.

                                                                        

11 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom
25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 12.12.2007 I 2873; 2008,
47

Verbundene

Rundwanderwege

besonderes Artenschutzrecht

nach § 42 BNatSchG
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Bodenschutzrecht

Zweck des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanie-

rung von Altlasten (BBodSchG)12 ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu si-

chern oder wiederherzustellen. Dazu sind u. a. schädliche Bodenveränderungen abzu-

wehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigun-

gen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen zu treffen. Beeinträchti-

gungen seiner natürlichen Funktionen sind so weit wie möglich zu vermeiden. Nach § 1a

(2) BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Bo-

denversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen.

Forstrecht

Das Bundeswaldgesetz13 bildet die Rahmengesetzgebung für die Waldgesetze der Län-

der. Nach §�2 Waldgesetz des Landes Brandenburg14 ist jede mit Forstpflanzen  (Wald-

bäumen und Waldsträuchern) bestockte Grundfläche als Wald im Sinne des LWaldG zu

bezeichnen. Dazu gehören auch kahl geschlagene oder verlichetete Grundflächen,

Waldwege, Lichtungen und weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flä-

chen.

Zur Klärung und Abgrenzung zu anderen Nutzungen und Einstufungen wurde in einem

Erlass die Mindestgröße auf 0,2�ha festgelegt. 15

3.3 ÜBERSICHT ÜBER DEN PLANUNGSRAUM

3.3.1 Lage im Raum

Die Gemeinde Rangsdorf liegt im Norden des Landkreises Teltow-Fläming (Land Bran-

denburg), in Nachbarschaft zur südlichen Stadtgrenze von Berlin (ca. 12 km). Die Ge-

meinde ist Teil der Siedlungsachse entlang der Dresdner Eisenbahn, die von Berlin/ Lich-

                                                                        

12 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz – BbodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502) BGBl. m/FNA
2129-32

13 Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft vom 2. Mai 1975 (BGBl.
I 1975, 1037), zuletzt geändert durch Art. 213 V v. 31.10.2006 I 2407

14 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 137), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 G. v. 21. Juni 20007  (GVBl. I S. 106, 108)

15 Erste Änderung des Erlasses des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verrau-
cherschutz zur Anwendung des §�2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg. Bekanntma-
chung des Miisteriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 1. Juni
2006 (ABl. Nr. 24 vom 21. Juni 2006, S. 434)

Walddefinition
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tenrade nach Zossen verläuft. Mit der Autobahn, der Bundesstraße 96 sowie der Dres-

dener Bahn ist der Ort sehr gut an das bestehende Verkehrsnetz angebunden.

Das Gemeindegebiet grenzt im Norden an Blankenfelde-Mahlow, im Westen an Lud-

wigsfelde, im Süden an die Gemeinde Zossen und im Osten an die Gemeinde Mitten-

walde. Die Gemeindefläche umfasst ca. 3.390 ha. Die Gemeinde setzt sich aus der Orts-

lage Rangsdorf sowie den Ortsteilen Groß Machnow und Klein Kienitz zusammen.

Abb.�4: Lage im Raum

3.3.2 Naturräumliche Gliederung

Naturraum

Der Raum Rangsdorf liegt großräumlich in den Mittelbrandenburgischen Platten und

Niederungen.16 Die Gemeinde befindet sich im Übergangsbereich zwischen der Tel-

towplatte im Norden und der Nuthe-Notte-Niederung im Süden. Dabei liegen die nörd-

liche Ortslage von Rangsdorf und der Ortsteil Klein Kienitz auf der Teltowplatte. Der

südliche Siedlungsbereich von Rangsdorf mit dem Rangsdorfer See und der Ortsteil Groß

Machnow befinden sich naturräumlich in der Nuthe-Notte-Niederung. Die Teltowplatte,

sonst überwiegend eben, weist an ihren Rändern kuppige, von Rinnen durchzogene Mo-

ränenhügel auf. Die südlich angrenzende Nuthe-Notte-Niederung ist durch die über-

                                                                        

16 Scholz, 1962

Teltowplatte und Nuthe-

Notte-Niederung
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wiegend flachen und feuchten Niederungsflächen der Luchwiesen und den Rangsdorfer

See gekennzeichnet. Das Aufeinandertreffen dieser Naturräume im Gemeindegebiet

kennzeichnet die landschaftsräumliche Situation.

Topographisch stellt der „Lange Berg“ in der Ortslage Rangsdorf mit ca. 65  m ü NN eine

der höchsten Erhebungen dar. Auch Klein Kienitz liegt auf einem Moränenhügel auf ei-

ner Höhe von ca. 60 m ü NN. In Groß Machnow fällt die Geländehöhe von ca. 40 m

ü NN auf ca. 37 m ü NN in der Niederung ab. Der Zülowgraben schneidet als Rinne

markant in die Moränenhügel ein. Die Wasserspiegellage des Rangsdorfer Sees und des

Machnower Sees liegen mit ca. 36 m üNN auf der gleichen Höhe wie die tief liegenden

Luchwiesen. Aus der Niederung steigt an der östlichen Gemeindegrenze der Weinberg

mit 76,4 m üNN auf und stellt damit eine markante topographische Erscheinung dar.

Die charakteristische Höhenstaffelung ist in Plan�1 „Topographie“ (im Anhang) darge-

stellt.

Landschaftsstruktur

Die räumliche Struktur der Gemeinde wird stark durch die naturräumlichen Rahmenbe-

dingungen geprägt. So liegen die Siedlungskerne auf den Geländehochpunkten und

sind weiträumig von landwirtschaftlichen Nutzflächen und kleineren Waldflächen umge-

ben. Die Waldflächen sind oft naturnah ausgeprägt, da sie sich auf eher extremen

Standorten z. B. entlang von Gewässern, in feuchten Senken oder auf trocken-armen

Kuppen entwickelt haben. Hier sind insbesondere die Wälder am Rangsdorfer See, am

Machnower See und entlang der Zülowgraben-Niederung sowie die Wälder auf dem

Galgenberg oder dem Groß Machnower Weinberg zu nennen. Ein großer Flächenanteil

wird landwirtschaftlich genutzt. Dabei ist aufgrund der Grundwasser- und Bodenverhält-

nisse in der Niederung die Nutzung als Grünland naturgemäß verbreitet. So haben Ge-

ländestruktur und Gewässer zu einer naturräumlich bestimmten Raum- und Nutzungs-

struktur geführt.

Neben diesen naturräumlichen Rahmenbedingungen haben die Verkehrstrassen der

Bahn und der B  96 zu entsprechenden Siedlungsentwicklungen in der Ortslage von

Rangsdorf und dem Ortsteil Groß Machnow geführt. Die Siedlungsflächen sind durch

landwirtschaftliche Nutzflächen voneinander getrennt. Die Siedlungsfläche der Ortslage

Rangsdorf ist durch die Bahntrasse und die Zülowgraben-Niederung unterteilt und ge-

gliedert. Die landwirtschaftlichen Flächen sind vergleichsweise weiträumig und offen.

Die Straßen sind mit Bäumen bepflanzt. Die in den Gemarkungen liegenden kleineren

Waldflächen strukturieren die Fläche zusätzlich.

höchste Erhebung

„Weinberg“ bei Groß

Machnow

Hochflächen, Niederungen,

Siedlungsflächen und

Verkehrstrassen
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3.3.3 Heutige potenziell natürliche Vegetation und reale
Vegetation

Die potenziell natürliche Vegetation werden durch die naturräumlichen Bedingungen

der Standorte bestimmt. Das Aufeinandertreffen der beiden naturräumlichen Einheiten

Teltowplatte und Nuthe-Notte-Niederung bildet sich trotz der heutigen Überformung

z. B. durch Besiedelung und Bewirtschaftung ab.

Die Teltowplatte wäre aufgrund eines größeren Grundwasserflurabstandes und seiner

lehmbeeinflussten, aber doch durchlässigen Böden potenziell mit einem Kiefern-

Traubeneichenwald bestanden17. Das gesamte südliche Gemeindegebiet gehört natur-

räumlich zur Nuthe-Notte-Niederung. Die Standorte sind mehr oder weniger stark vom

Grundwasser beeinflusst, unterschiedlich nährstoffreich und können aus mineralischen

oder organogenen Böden bestehen. Hier bildet sich aufgrund dieser kleinräumigen

Standortunterschiede ein Komplex aus feuchtem Stieleichen-Hainbuchenwald, Erlen-

bruchwald, Erlen-Eschenwald, feuchtem Stieleichen-Birkenwald und Stieleichen-

Buchenwald. Der Großmachnower Weinberg ragt um ca. 40 m aus der Niederung als

sandiger Moränenhügel auf. Hier würden sich xerotherme Gehölze und Saumgesell-

schaften bilden.

Die reale Vegetation wird in weiten Bereichen durch die intensive land- und forstwirt-

schaftliche Nutzung geprägt. Insbesondere im Bereich der azonalen Vegetation, die we-

sentlich durch die besonderen Standortverhältnisse (insbesondere Wasserverhältnisse)

geprägt werden und eine anthropogene Nutzung begrenzen, kommen heute noch na-

türliche und naturnahe Vegetationsbestände vor. Dieses ist v.�a. im näheren und weite-

ren Umfeld der Seen (Rangsdorfer See und Machnower See) sowie in der Zülowgraben-

niederung der Fall. In der Notte-Niederung ist die Nutzung durch überwiegend hohe

Grundwasserstände gekennzeichnet. Hier befinden sich zusammenhängende Grünland-

flächen. Die durchgeführten Meliorationsmaßnahmen lassen teilweise eine Ackernutzung

dieser Flächen zu.

3.3.4 Besiedlung und Bevölkerungsentwicklung

Insgesamt leben in der Gemeinde 10.078 Einwohner (Stand 07/2008). In der Ortslage

Rangsdorf leben 8.142 Einwohner. Der Ortsteil Groß Machnow hat 1.281 Einwohner

und der Ortsteil Klein Kienitz 154 Einwohner.

Die folgenden Ausführungen fassen die wichtigsten Aussagen zur Bevölkerungsentwick-

lung aus dem parallel bearbeiteten FNP zusammen.

                                                                        

 17 LRP (1994)
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Die Gemeinde Rangsdorf ist in den letzten Jahren kontinuierlich und deutlich gewach-

sen. Im Zeitraum 2002 bis 2008 erhöhte sich die Einwohnerzahl von 8.798 auf 10.078.

Die Gemeinde liegt damit deutlich über den Entwicklungstrends des Gesamtlandkreises,

und auch deutlich über den Prognosen, die im Rahmen der Regional- und Landespla-

nung gemacht wurden.

Der Bevölkerungszuwachs stammt zu einem kleinen Anteil aus einem geringen Gebur-

tenüberschuss und zu einem großen Anteil aus dem Zuzug neuer Einwohner aus Berlin.

Die Siedlungsstruktur setzt sich weit überwiegend aus Villen-, Einfamilienhaus und in den

neuen Baugebieten auch aus Reihenhäusern zusammen. In den Ortslagen, insbesondere

in Rangsdorf östlich des Bahnhofs wurden auch Mehrfamilienhäuser in Geschosswoh-

nungsbau errichtet. Die Versorgung mit privat nutzbaren Freiräumen und Grünflächen

ist entsprechend der Siedlungsstruktur gut.

3.4 HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES
LANDSCHAFTSRAUMS

Die folgenden Ausführungen sind im Wesentlichen den Landschaftsplänen von Rangs-

dorf18 und Groß Machnow19 entnommen und zusammengefasst worden.

Für den Siedlungsraum Rangsdorf, Groß Machnow und Klein Kienitz belegen Funde aus

der Zeit bis ungefähr in das 5. Jahrtausend v. Chr. (Mittelsteinzeit) eine Besiedelung

durch Menschen. Seit etwa 3.000 Jahren findet eine landwirtschaftliche Nutzung durch

Ackerbau und Viehzucht statt. Seit dieser Zeit werden Wälder zur Flächengewinnung ge-

rodet. Durch die Lage am See hatte die Fischerei eine besondere Bedeutung. Alle drei

Ortsteile waren im Laufe der Geschichte als Güter verwaltet und bewirtschaftet worden.

Neben den eigentlichen Gutshöfen gab es die Vorwerke Pramsdorf und Theresenhof. In

den Ortsteilen findet also schon seit langer Zeit eine intensive landwirtschaftliche Nut-

zung statt.

Die erste urkundliche Erwähnung von Rangstorf und Groß Machnows erfolgte im Jahr

1375 unter dem Namen „Rangestorpp“ bzw. „Magna Machenow“ im Landbuch Kaiser

Karls des IV. Aus dieser Zeit stammt die Gründung der Dorfkirche in Groß Machnow.

Ab 1651 wurden die Gutswirtschaften zu einem Rittergut ausgebaut.

                                                                        

18 Integrierte Landschaftsplanung in Flächennutzungsplan (Februar 1994), bearb. durch BECKER
GISEKE MOHREN RICHARD, Berlin

19 Landschaftsplan Groß Machnow (August 1995), bearb. durch BECKER GISEKE MOHREN
RICHARD, Berlin
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Die Bewirtschaftung des Bauernlandes erfolgte bis Mitte des 19.�Jahrhunderts im Flur-

zwang (insbesondere Dreifelderwirtschaft mit vorgeschriebener Fruchtfolge), was zu ei-

ner kleinteiligen, mehr oder wenigen intensiven Nutzung führte. Durch die nahezu flä-

chendeckende Bewirtschaftung durch Bauern und Gutsherren ergab sich ein kleinteiliges

Mosaik an Nutzungen. Dabei war die Nutzung in der Niederung aufgrund der Standort-

verhältnisse auf Grünland (Wiese und Weide) begrenzt. Das ab Anfang des 19. Jh. ange-

legte Grabennetz in der Niederung war an die kleinteilige Parzellenstruktur angepasst.

Mit den zunehmend verbesserten Möglichkeiten der Entwässerung wurden nach und

nach die Grünlandflächen umgebrochen. Der Ausbau des Zülowkanals vom Rangsdorfer

See zum Nottekanal, eine wichtige Voraussetzung für eine verbesserte Entwässerung,

wurde 1875 begonnen.

In den Niederungsflächen westlich der Ortslage von Groß Machnow wurde im 19. Jahr-

hundert an verschiedenen Stellen Torf abgebaut. Die Torfstiche sind heute noch im Ge-

lände erkennbar.

Durch die Verkoppelung im 19. Jahrhundert (Zusammenlegung und Neuverteilung von

Landwirtschaftsflächen) wurde die kleinteilige Dreifelderwirtschaft aufgegeben. Es ent-

standen größere zusammenhängende Bewirtschaftungseinheiten in großen, kaum ge-

gliederten Ackerschlägen. Dieses erfolgte insbesondere auf den eher fruchtbaren und

leicht zu bewirtschaftenden Böden des Gutes nördlich von Groß Machnow, während die

schwer zu bewirtschaftenden, nassen Böden in der Niederung noch bis in die 1930er

Jahre eine sehr kleinteilige Flurkammerung aufwiesen.

1945 wurde die Enteignung und Zusammenlegung der landwirtschaftlichen Flächen

durchgeführt. Mit den umfangreichen Meliorationsmaßnahmen ab den 1950er und ver-

stärkt seit den 1970er Jahren wurden auch die Flächen in der Niederung zusammenge-

legt und das dichte Graben- und Wegenetz reduziert. Die Niederung wird seit dieser Zeit

zum großen Teil ackerbaulich genutzt.

Die leichter zu bewirtschaftenden Hochflächen waren über mehrere Jahrhunderte acker-

baulich genutzt worden, so dass sich nur kleinere Flächen, insbesondere eingelagerte

Sandinseln oder nasse Verlandungsbereiche der Seen, als Wald entwickelt haben. Nur

Gräben und Wege sind mit Gehölzen bepflanzt. Entlang der Dorfverbindungsstraßen

befinden sich Alleen, die sich i. d. R. aus Linden (Tilia spec.) aufbauen. Diese historisch

charakteristischen Bepflanzungen wurden seit den 1950er Jahren mit landschaftsräum-

lich untypischen mehrreihigen Pappelpflanzungen als Windschutzgehölze auf der Hoch-

fläche ergänzt.

Die Struktur der dörflichen Siedlungen, insbesondere Groß Machnow und der Ortskern

von Rangsdorf, zeichneten sich durch Anger mit Einzelbäumen (oft Eiche), den Gebäu-

bis Mitte des 19. Jh.

kleinteilige

Dreifelderwirtschaft

Verkoppelung auf den

Hochflächen

Melioration ab den 1950er

Jahren
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den (Kirche, Gutshofanlagen usw.), kleinen Vorgärten sowie Übergangsbereichen zur

freien Landschaft aus. Diese Übergangsbereiche waren als Gärten, Obstwiesen und Vor-

weiden ausgeprägt.

Die ehemaligen Gutsflächen von Rangsdorf wurden 1927-1929 parzelliert und zum Bau

von Eigenheimen verkauft. So entstand v. a. im Verlauf der 1930er Jahre die Siedlungs-

struktur von Rangsdorf, die sich durch die planmäßige Siedlungserweiterung mit Wald-

siedlungscharakter auszeichnet.

Wichtige wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklungen, die Einfluss auf die Flä-

chennutzungen hatten:

• Ab 1875 fuhr der erste Zug des regelmäßigen Güter- und Personenverkehrs auf

der Eisenbahnstrecke Berlin-Dresden mit Halt in Rangsdorf.

• Seit ungefähr 1900 setzt verstärkt der Ausflugsverkehr aus Berlin ein. 1920 be-

gann der Ausbau der öfffentlichen Badeanstalt am Rangsdorfer See.

• Auf einer großen Fläche am südlichen Rand der Siedlungsflächen von Rangsdorf

entstand seit 1935 die Bücker Flugzeugbau GmbH zeitgleich mit dem Bau des

Sportflughafens. Ab Beginn des 2. Weltkrieges wurde der Flughafen militärisch

genutzt.

• 1938 erfolgte die Übergabe des Autobahnabschnittes Michendorf-Rangsdorf für

den Verkehr.

• Seit 1940 ist Rangsdorf an das Berliner S-Bahn-Netz angeschlossen.

• 1957 wurde die Arbeiter-Wohnungsbau-Genossenschaft (AWG) gegründet, die

östlich des Bahnhofes bis 1968 305 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau

errichtete.

• Ab 1960 wurde mit dem Ausbau des Seebades begonnen sowie ein Zeltplatz

angelegt. Dieses fiel mit dem verstärkten Ausbau von Wochenendhäusern und

Ferienanlagen zusammen.
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4  LANDSCHAFTSANALYSE, BESTAND UND
BEWERTUNG

Die Darstellung des Bestandes baut im Wesentlichen auf die vorhandenen Landschafts-

pläne20 auf, ist in weiten Bereichen allerdings zu aktualisieren. Dieses betriffft insbeson-

dere die in den letzten Jahren gesammelten Daten zum Arten- und Biotopschutz sowie

das Schutzgebietssystem, das sich seit Erstellung der beiden alten Landschaftspläne er-

heblich erweitert hat.

4.1 NATURHAUSHALT

4.1.1 Geologie, Boden und Altlasten

Die geologischen Verhältnisse spiegeln die naturräumliche Gliederung wider. Der natur-

räumliche Übergang zwischen der Teltowplatte und der Notteniederung verläuft von

Nordwest (Rangsdorfer See) nach Südost (Weinberg). Auf der Teltowplatte befinden sich

dabei überwiegend Geschiebemergel, in die Sande eingelagert sind. In die höher liegen-

de Teltowplatte haben sich Rinnen in südliche Richtung eingeschnitten. An den Rändern

dieser Rinnen bzw. den Unterhängen haben sich Talsande abgelagert. Gleichzeitig sind

im Übergangsbereich Moränenhügel stehen geblieben, wie der Weinberg östlich von

Groß Machnow, der Weinberg, der Lange Berg und der Zabelsberg in Rangsdorf und

der Pramsdorfer Berg westlich von Groß Machnow. Diese Hügel bestehen wie die Tel-

towplatte überwiegend aus Geschiebmergel mit Sandablagerungen.

Die geologischen Verhältnisse sind im Plan�2 dargestellt (Anhang).

In der Niederung werden die Bodenverhältnisse von den hohen Grundwasserverhältnis-

sen bestimmt. Über Flusssanden haben sich z.�T. mächtige Torfschichten gebildet. Das

Hauptverbreitungsgebiet befindet sich bei Pramsdorf und zieht sich über den Machno-

wer See bis in die Zülowgrabenniederung hin. Die stärksten Torfbildungen befinden sich

um den Machnower See, die westlich der Ortslage von Groß Machnow auch abgebaut

wurden. Alte Torfstiche weisen noch heute auf diese Nutzung hin.

Die gesamte Niederung ist überwiegend als Moormergel ausgeprägt. Vor der Meliorati-

on der Flächen wurde die Niederung überwiegend als Grünland bewirtschaftet. Durch

                                                                        

20 BECKER GISEKE MOHREN RICHARD (1994 und 1995)
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die Meliorationsmaßnahmen (v.�a. Entwässerung) wurden diese Standorte auch ackerfä-

hig.

Dünensande sind nur kleinflächig eingelagert. Die Bereiche östlich des Ortsteils Groß

Machnow (entlang der Straße nach Mittenwalde) weisen mit einer Ackerzahl um 20 die

geringste Güte auf. Hier sind sandige Böden mit geringen Humusgehalten verbreitet.

Auf den sandigen Kuppen (z.  B. Heideberg und Silberberg) sinkt die Ackerzahl nochmals

auf ca. 15. Aber auch diese wenig ertragreichen Böden waren bewirtschaftet worden.

Erst nach der Kollektivierung der Landwirtschaft und der Zusammenlegung zu großen

Bewirtschaftungseinheiten ab 1945 wurden solche Flächen aus der Bewirtschaftung he-

rausgenommen. Böden mittlerer Güte mit einer Ackerzahl um 30 befinden sich über-

wiegend in der Niederung entlang des Zülowkanals und am Pramsdorfer Berg. Ur-

sprünglich waren diese Flächen aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers typische

Grünlandstandorte. Relativ ertragreiche Böden mit Ackerzahlen ab 35 (maximal bis un-

gefähr 45) befinden sich auf der Teltowhochfläche im Bereich um den Theresenhof. Die-

se Flächen gehörten zum Gut und waren bereits im 19. Jahrhundert eher intensiv und

auf großen Ackerschlägen bewirtschaftet worden. Der größte Flächenanteil auch auf der

Teltowhochfläche ist vergleichsweise grundwassernah bzw. von Grund- und Stauwasser

bestimmt21.

Bewertung

Die Gemeinde weist aufgrund ihrer naturräumlichen Besonderheiten seltene und emp-

findliche Böden auf. Dazu gehören die Torfböden zwischen Pramsdorf, über den Mach-

nower See bis in die Zülograbenniederung, aber auch die trockenen Sandkuppen.

Leichte, hängige Böden (insbesondere Sandböden) sind bei fehlender Bedeckung oder

intensiver landwirtschaftlicher Nutzung besonders empfindlich gegenüber Wassererosi-

on. Diese Gefährdung tritt nur an wenigen Stellen im Gemeindegebiet auf. Die Gefähr-

dung der Erosion durch Wind betrifft insbesondere die leichteren Böden im südlichen

Gemeindegebiet bei Ackernutzung. Dabei handelt es sich um leichte, sandige Böden.

Andererseits neigen trockengelegte Niedermoorböden (z. B. in der Notte-Niederung)

zum Substanzverlust durch Mineralisation und bei Austrocknung zur Vermullung. Die

zersetzten organischen Bestandteile werden bei Austrocknung und ohne Pflanzenbede-

ckung leicht verweht.

Als ökologisch wertvoll bzw. besonders wertvoll sind Böden aufgrund ihrer extremen

Standortverhältnisse (trocken, nass, feucht, mager) zu bezeichnen. Diese Böden werden

im Landschaftsrahmenplan entsprechend als Böden mit besonderen Standorteigenschaf-
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ten dargestellt. Es handelt sich dabei um organische Moorböden und um eine Salzstelle

an der südlichen Gemeindegrenze. Für die landwirtschaftliche Nutzung sind die nördli-

chen Bereiche der Gemeinde (Teltowhochfläche) von besonderer Bedeutung, da hier

Standorte mit dem höchsten Ertragspotenzial liegen.

Altlasten

In der Gemeinde bestehen zwei ehemalige Hausmülldeponien, die rekultiviert wurden.

Ein Standort befindet sich am Rand der Ortslage Rangsdorf an der Clara-Zetkin-Straße.

Die andere Hausmülldeponie befindet sich außerhalb des Ortsteils Groß Machow am

Holländerweg.22 Das Kanalsystem von Klein Venedig in Rangsdorf wurde in den ver-

gangenen Jahren in den belasteten Bereichen saniert. Allerdings wurden hier bei Unter-

suchungen auf verschiedenen Grundstücken Schwermetallkontaminationen im Boden

festgestellt. Im Altlastenkataster der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde

sind gegenwärtig die nachfolgenden Altstandorten und Altablagerungen im Gemeinde-

gebiet Rangsdorf erfasst (WGT = Liegenschaft im Bereich der Konversionsfläche):

Tab.�1: Altstandorte und Altablagerungen nach Altlastenkataster Teltow-Fläming

Ifd•

Nr.
ALKAT-Nr. ortsübliche Bezeichnung

Rechtswert

(ETRS 89)

Hochwert

(ETRS 89)

A r t  d e r

AItIast/Altlast-

verdachtsflä-

che

1 0348720335 Tankstelle /Werkstattgelände 3395581 5792732 Altstandort

2 0348720375 Tankstelle /Gut Siethen 3395333 5792939 Altstandort

3 0348724400
ehem. chemische Reinigung
Rangsdorf

3394002 5794905 Altstandort

4 0348724402
Kanalsystem Rangsdorf, Klein
Vened ig  -  be l a s te te
Grundstücke

3392399 5794043 Altstandort

5 0348720043 Müllablagerung am Torf 3394269 5792494 Altablagerung

6 0348720044 Am Friedhof 3395676 5793251 Altablagerung

7 0348720045 Müll im Machnower See23 3394055 5793472 Altablagerung

                                                                        

22 pers. Mitt. Herr Weinert, Gemeinde Rangsdorf am 05.03.2007
23 Hausmüll und Bauschutt am Rand des Machnower Sees, nördl. des Naturschutzgebietes, Mitt.

durch Frau Byczynski, Amt für Landwirtschaft und Umwelt, am 09. Juli 2008
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Ifd•

Nr.
ALKAT-Nr. ortsübliche Bezeichnung

Rechtswert

(ETRS 89)

Hochwert

(ETRS 89)

A r t  d e r

AItIast/Altlast-

verdachtsflä-

che

8 0348720106 Clara-Zetkin-Straße 3391940 5795160 Altablagerung

9 0348720108 Müllablagerung 3392684 5794930 Altablagerung

10 0348720109 Pramsdorfer Berg 3392695 5792697 Altablagerung

11 0348720110 Müllplatz an der Färberei 3394065 5794923 Altablagerung

12 0348720111 Müllablagerungsplatz 3396215 5796104 Altablagerung

13 0348720112 wilde Müllablagerungen 3396727 5796163 Altablagerung

14 0328728436 Deponie 3392725 5792675 WGT

15 0328728438 Schrottplatz 3393214 5793475 WGT

16 0328728439
Zwischenlagerplatz für
Ersatzteile

3393175 5793719 WGT

17 0328728440
Schuppen mit Farb- und
Chemikalienresten

3393147 5793718 WGT

18 0328728441
Ehemaliges Lager- und
Werkstattgebäude

3393154 5793766 WGT

19 0328728443
Ungeordnete Ablagerung am
Werkstattgebäude

3393153 5793927 WGT

20 0328728446 Ehemaliges Treibstofflager 3393041 5793720 WGT

21 0328728447 Wartungsrampe 3393096 5793691 WGT

22 0328728449 Alte Betankungsanlage 3392929 5793648 WGT

23 0328728450 Wartungsrampe 3392833 5793501 WGT

24 0328728451 Ehemalige Tankanlage 3392790 5793583 WGT

25 0328728452
Mineralölverunreinigungen
im
Boden

3392784 5793559 WGT

26 0328728454 Lagerhalle 3392774 5793690 WGT

27 0328728458
Zwischenlagerung von
Treibstofffiässern

3392719 5794062 WGT

28 0328728459 Ehemalige Batterieladestation 3393147 5793733 WGT
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Ifd•

Nr.
ALKAT-Nr. ortsübliche Bezeichnung

Rechtswert

(ETRS 89)

Hochwert

(ETRS 89)

A r t  d e r

AItIast/Altlast-

verdachtsflä-

che

29 0328728462 Farbenlager 3392620 5793663 WGT

30 0328728463 Tanklager und Tankstelle 3392442 5793663 WGT

31 0328728464
Freifläche im nördlichen
Garagenbereich

3392428 5793608 WGT

32 0328728466 Freifläche im kleinen Kfz-Park 3392450 5793470 WGT

33 0328728467 Waschrampe 3392345 5793265 WGT

34 0328728468 Brandfläche 3392203 5793291 WGT

35 0328728469 Kleine Rampe im Wohngebiet 3392078 5793186 WGT

36 0328728470
Freifläche mit Schweinestall
und
Abwasserschacht

3392017 5793141 WGT

37 0328728472 Verfüllte Grube 3391911 5793690 WGT

38 0328728473 Heizhaus und Umgebung 3392218 5793635 WGT

39 0348725142 Galvanik 3393037 5793654 WGT

40 0348725143 Reparaturwerk 3393114 5793883 WGT

41 0348725144 Außengelände Montagehalle
1

3393174 5793798 WGT

42 0348725145 Ölabscheider 3393083 5793662 WGT

43 0348725146 zentrales Tanklager 3392857 5793762 WGT

44 0348725147 Übungsgelände 3392879 5793171 WGT

45 0348725148 Werkstattbereich 3393003 5793712 WGT

46 0348725157 ausgehobene Grube 3393157 5793710 WGT

47 0348725159 Abwassergraben 8 3392666 5793881 WGT

48 0348725160 Kfz-Park 3392357 5793410 WGT

49 0348725161 Tanklager Nachrichtenbunker 3392712 5793681 WGT

50 0348725162 Tank Notstromaggregat 3392603 5793560 WGT

51 0348725163 Kfz-Werkstatt 3392396 5793628 WGT
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Ifd•

Nr.
ALKAT-Nr. ortsübliche Bezeichnung

Rechtswert

(ETRS 89)

Hochwert

(ETRS 89)

Art der

AItIast/Altlast-

verdachtsflä-

che

52 0348725164 geschobene Fläche 3391997 5793039 WGT

53 0348725173 Farbwerkstatt 3392429 5793569 WGT

54 0348725174 Abwasserleitungen 3391834 5793435 WGT

55 0348725182 Gebäude 54/55 3392571 5793730 WGT

56 0548720225
Munitionslager Flughafen
Rangsdorf

3392846 5792705 Rüstungsaltlast

In der Abb. 5 (siehe Anhang) sind die Altstandorte und Altablagerungen gemäß Altlas-

tenkataster verortet, wie sie von der Umweltbehörde des Landkreises mitgeteilt wurden.

4.1.2 Wasser

Grundwasser

Die Grundwasserverhältnisse hängen eng mit der Geologie bzw. den Bodenverhältnissen

zusammen und bilden im Untersuchungsraum mit den Oberflächengewässern ein Sys-

tem mit engen Kreisläufen. Ein Großteil der Oberflächengewässer, fließend und stehend,

steht direkt mit dem Grundwasser in Verbindung. In den Entwässerungsgräben der Nie-

derung steht das Wasser i. d. R. hoch an. Hier korrespondiert der Wasserspiegel der O-

berflächengewässer mit dem Grundwasser. Typisch für das gesamte Gemeindegebiet ist

ein sehr hoher Grundwasserstand, der nur im Bereich der Moränenhügel (Klein Kienitz,

beide Weinberge, Langer Berg usw.) über 10 m absinkt. Auf den übrigen Hochflächen

liegt der Flurabstand zwischen 5 m und 10 m. Der größte Flächenanteil besitzt Flurab-

stände von maximal 5 m, die im Bereich der Rinnen des Rangsdorfer Sees, des Zü-

lowgrabens und der Notteniederung mit dem Zülowkanal auf großer Fläche auf unter

2 m abfällt. Dieser hohe Grundwasserstand ist teilweise auch in Siedlungslagen festzu-

stellen.

Insbesondere in Klein Venedig (Gemarkung Rangsdorf) sowie in den südlichen Bereichen

des Ortsteils Groß Machnow steht das Grundwasser hoch an. Die Grundwasserempfind-

lichkeit ist aufgrund der geringen Grundwasserflurabstände und des insbesondere in den

Niederungen geringen Anteils bindiger Bildungen hoch bis sehr hoch. Nur kleinere Flä-

chenanteile im Bereich östlich und südlich um Klein Kienitz sind aufgrund des größeren

hohe Grundwasserstände
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Grundwasserflurabstandes und der bindigen Bildungen geschützt bis relativ geschützt.

Die generelle Grundwasserfließrichtung ist nach Süden, d. h. in die Notteniederung ge-

richtet. Als weitere Besonderheit befindet sich an der südlichen Grenze der Gemarkung

von Groß Machnow eine oberflächennahe Salzstelle. Hier tritt durch ein hydrologisches

Fenster salzhaltiges Tiefengrundwasser zutage.

Für das Wasserwerk Rangsdorf auf dem Langen Berg in der Ortslage Rangsdorf sind die

Schutzzonen I und II ausgewiesen, die die Wasserfassungen kleinräumig umgeben. Die

Fläche ist mit ca. 1,6�ha vergleichsweise klein.

Außerdem reicht unmittelbar südlich des Rangsdorfer Sees die Schutzzone III des groß-

flächigen Wasserschutzgebietes Groß Schulzendorf in das Gemeindegebiet von Rangs-

dorf hinein.

In einer Übersicht werden die hydrologischen Verhältnisse dargestellt (Plan�3, im An-

hang).

Oberflächengewässer

Das größte Oberflächengewässer ist der Rangsdorfer See mit einer Größe von ca.

250 ha. Der Machnower See ist ein natürlicher, eutropher Flachmoorsee mit breiten

Verlandungszonen. Der Kiessee (Pramsdorfer See) und der Nymphensee sind kleinere

abflusslose Gewässer. Der Kiessee ist künstlich entstanden und hat sich mit Grundwasser

gefüllt. In der Gemarkung von Groß Machnow befinden sich weitere durch Abgrabung

(Kies und Ton) bzw. Torfabbau entstandene Oberflächengewässer. Die Gewässer haben

sich weitgehend naturnah entwickelt.

Insbesondere Rangsdorfer See und Machnower See weisen u. a. aufgrund von Nieder-

schlagsdefiziten in der langjährigen Betrachtung sinkende Wasserstände auf, was zu

Verlandungstendenzen führt. Beim Machnower See wurde im Zuge von Meliorations-

maßnahmen ein Ringgraben angelegt, der die Durchflussmengen des Sees erheblich

reduzierte, eine Sedimentation und damit die Verlandung begünstigte. 2002 fanden

wasserbauliche Maßnahmen im Bereich des Auslaufs statt, die u. a. wieder zu einer Er-

höhung der Wasserstände im Machnower See führen soll.

Der Rangsdorfer See ist ein kalkreicher, ungeschichteter Flachlandsee mit großem Ein-

zugsgebiet und einer Verweilzeit von >30 Tagen.24 Natürlicherweise lange Verweilzei-

ten, ein großes Einzugsgebiet und die fehlende Schichtung (ständige Durchmischung

führt zu Nährstoffverteilung in der gesamten Wassersäule) führen zu natürlicherweise

                                                                        

24 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - Land Brandenburg – Bestandsaufnahme (C-Bericht): Typen
Oberflächengewässer, Internetzugriff 12.02.2008

sinkende Wasserstände
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höheren Trophiegraden. Eine zusätzliche (künstliche Zufuhr) kann rasch zu problemati-

schen Nährstoffgehalten führen. In den Rangsdorfer See wurden bis ca. 1990 unbehan-

delte Abwässer eingeleitet. Diffuse Nährstoffeinträge stammen aus dem Grundwasserzu-

fluss.

Der Kiessee und der Rangsdorfer See werden zum Baden genutzt. Die Wasserqualität

wird in der Saison (Mai bis September) 14-täglich auf ihre mikrobiologische und chemi-

sche Beschaffenheit einschließlich der Sichttiefe überprüft. Bei einer Probe im September

2007 war die Qualität des Kiessees geeignet, die Sichttiefe betrug 1,7 m und war damit

besser als im Vorjahr. Gleichzeitig wurde im Rangsdorfer See ein erhöhtes Algenvor-

kommen festgestellt, das zu Sichttiefen von nur 0,2 m führte und damit zum Baden un-

geeignet war. Aufgrund des hohen Algenvorkommens musste auch bereits im Vorjahr

(2006) zu diesem Beprobungszeitpunkt ein Badeverbot für den Rangsdorfer See ausge-

sprochen werden.25 Aktuell (Juli 2008) sind zwar noch keine Beanstandungen vermerkt,

eine erhöhte Algenproduktion ist allerdings auch im laufenden Jahr festzustellen. Die

festgestellten geringen Sichttiefen weisen auf problematisch hohe Nährstoffgehalte (Hy-

pertrophie) hin.

Auf der Teltow-Hochfläche befinden sich mehrere kleine Sölle insbesondere um Klein

Kienitz. Sie sind nur temporär wasserführend und neigen aufgrund der Nährstoffeinträge

zur Verlandung.

Der Zülowgraben ist ein natürliches Fließgewässer und verläuft in Nord-Süd-Richtung in

einer eiszeitlichen Abflussrinne, die heute als Niederung das Rangsdorfer Siedlungsgebiet

durchzieht. Der Zülowgraben verläuft durch den Machnower See. Er entwässert in den

Zülowkanal, der in Ost-West-Richtung in der Notteniederung verläuft und in den Notte-

Kanal und später in die Dahme mündet. Der Zülowgraben ist ein natürlicher, organisch

geprägter Bach, dessen Lauf ab Passage Machnower See durch des Seeausfluss geprägt

ist und im Rahmen der Bestandserhebung für die Wasserrahmenrichtlinie als erheblich

verändert klassifziert wurde. Der Zülowkanal entwässert den Rangsdorfer See am südli-

chen Seeufer. Der Zülowkanal kann über Stauanlagen in seinem Ablauf gesteuert wer-

den. Dadurch werden die Wasserstände in der Niederung reguliert. Der Zülowkanal wird

daher im Rahmen der Bestandserhebung für die Wasserrahmenrichtlinie als künstliches

Gewässer eingestuft. Er mündet außerhalb des Gemeindegebietes in den Nottekanal.

Der Nottekanal hat vor der Einmündung des Zülowkanals die Güteklasse III (stark ver-

schmutzt). Ab Einmündung des Zülowkanals ist die Klasse mit III-IV (sehr stark ver-

schmutzt) noch schlechter.26

                                                                        

25 Internet: teltow-flaeming.de am 05.02.2008
26 WRRL- Land Brandenburg – Bestandsaufnahme (C-Bericht: Saprobie), Internetzugriff am

12.02.2008

Badegewässer

Sölle und Pfuhle

Zülowgraben
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Der Rangsdorfer See wird aus dem Grundwasseranstrom der nördlich liegenden Teltow-

Hochfläche und aus dem oberirdisch zufließenden Glasowbach gespeist. Der Zielwasser-

stand des Rangsdorfer Sees wird an einem Auslasswehr im Zülowkanal und zusätzlich

durch den verrohrten Drillingskanal (zwischen dem Kanalsystem von Klein Venedig und

dem Zülowkanal, Verlauf über die Konversionsfläche) gesteuert. Der Zielwasserstand

liegt bei 36,5  m NHN. Durch ein Defizit im Zustrom sinkt der Wasserstand im Sommer

regelmäßig unter diese Höhe ab, so dass der Abfluss in den Zülowkanal zum Erliegen

kommen kann, da nachfließendes Wasser aus dem See fehlt.27

Das nördliche Ufer des Rangsdorfer Sees läuft in der Krummen Lanke aus, die sich als

Rinne des ehemaligen Blankenfelder Sees (Glasowbach) fortsetzt. Diese Rinne verläuft

wie das Tal des Zülowgrabens ebenfalls als Entwässerung der Hochfläche in Nord-Süd-

Richtung.

Der Zülowkanal ist der Hauptvorfluter für die Gemeinde. Um die Niederung in der südli-

chen Gemarkung von Groß Machnow landwirtschaftlich nutzen zu können, wurden

zahlreiche Gräben angelegt, die in den Zülowkanal entwässern. Auch die Gräben kön-

nen über Staueinrichtungen reguliert werden. Da das Grundwasser hoch ansteht, sind

die Gräben überwiegend und dauerhaft wassergefüllt. In trockenen Sommermonaten

kommen die Gräben aufgrund des Niederschlagsdefizits regelmäßig zum Stillstand und

können in flachen Abschnitten auch trocken fallen.

Im Rahmen der Bestanderhebungen für die Wasserrahmenrichtlinie wurde innerhalb des

Gemeindegbietes die unmittelbar am Zülowkanal liegenden ehemaligen Schönungstei-

che auf dem WGT-Gelände als punktuelle Belastungsquelle dargestellt.28

Ein besonderes Element stellt im Siedlungsgebiet der Ortslage Rangsdorf das Kanalsys-

tem von Klein Venedig dar, das die Siedlungsstruktur gliedert und mit dem Wasserkörper

des Rangsdorfer Sees in Verbindung steht.

Die Unterhaltung der Gewässer in der Gemeinde liegt im Zuständigkeitsbereich des

Wasser- und Bodenverbandes „Dahme-Notte“. Alle Gewässer der Gemeinde sind Ge-

wässer II. Ordnung.

Das System der Oberflächengewässer ist in Plan�4 (im Anhang) dargestellt.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt über den Zweckverband Komplexsanierung mittlerer

Süden Zossen (ZV�KMS) mit einer zentralen Kläranlage in Zossen. In Rangsdorf sind

                                                                        

27 LBP Grundlagenermittlung, Ergänzende Planfeststellung zum Ausbau Flughafen Schönefeld,
Februar 2006

28 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - Land Brandenburg – Bestandsaufnahme (C-Bericht): Belastung
Punktquellen, Internetzugriff 12.02.2008

Zülowkanal

Abwasserbeseitigung
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99,7�% aller Einwohner entweder direkt an das Kanalnetz angeschlossen oder werden

mobil über Sammelgruben entsorgt.29

Bewertung

Für die Gemeinde ist Wasser besonders prägend. Dazu gehören nicht nur die Seen, allen

voran der Rangsdorfer See, und Fließgewässer, sondern auch das Grundwasser, das das

südliche Gemeindegebiet durch seinen geringen Flurabstand charakterisiert. Aufgrund

dieser naturräumlichen Situation ist das Schutzgut Wasser sowohl als Oberflächengewäs-

ser als auch als Grundwasser empfindlich gegenüber Verunreinigungen und sonstigen

Veränderungen, die die Bodenoberfläche betreffen. Daher kommt dem Schutz des Was-

sers in der Gemeinde eine besondere Bedeutung zu. Die Empfindlichkeit des Grundwas-

sers gegenüber Schadstoffeintrag ist im gesamten Niederungsbereich hoch bis sehr hoch

und auf der Teltowhochfläche immer noch mittel.

Die Empfindlichkeit des Grundwassers ist ebenfalls in Plan�4 (Anhang) dargestellt.

Bei der Grundwasserneubildung ist davon auszugehen, dass nur vernässungsfreie Bo-

denbereiche eine höhere Neubildungsrate erreichen, da hier das Niederschlagswasser

schnell und in größerer Menge versickern kann. Dieses ist im Gemeindegebiet insbeson-

dere auf der Teltow-Hochfläche der Fall. Die mittlere Grundwasserneubildungsrate von

100-200�mm ist hier vergleichweise günstig. Das hoch anstehende Grundwasser im süd-

lichen Gemeindeteil führt zu geringen Neubildungsraten von unter 50�mm/a. 30 In der

Niederung ist sogar eine Grundwasserzehrung zu verzeichnen, da den Flächen Wasser

durch Entwässerung entzogen wird.31

Von höchster Qualität des neu gebildeten Grundwassers kann bei Waldflächen ausge-

gangen werden, da hier das versickernde Niederschlagswasser wirkungsvoll gefiltert

wird. Grünland- und Brachflächen besitzen diesbezüglich eine mittlere Bedeutung.

                                                                        

29 Landesumweltamt Brandenburg (2007): Kommunale Abwasserbeseitigung im Land Branden-
burg – Lagebericht 2007, Landkreis Teltow-Fläming

30 Landesumweltamt (2005): Bericht 2005 zur EU-WRRL, Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
im Land Brandenburg, Karte der Grundwasserneubildung, Bearbeitungsstand 2004

31 Wasserrahmenrichtliinie (WRRL) - Land Brandenburg – Bestandsaufnahme (C-Bericht: Grund-
wasserneubildung 1981-2000), Internetzugriff am 12.02.2008

Grundwasserneubildung
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4.1.3 Klima, Lufthygiene, Lärm

Klima, Lufthygiene

Der Naturraum der mittelbrandenburgischen Platten ist makroklimatisch dem Über-

gangsbereich zwischen maritimem und kontinentalem Klima zuzuordnen. Die mittlere

jährliche Lufttemperatur beträgt 8,5°C. Der mittlere Jahresniederschlag liegt zwischen

560-590�mm. Dabei nimmt die Niederschlagsmenge von im Nordwesten am Rangsdor-

fer See bzw. in den mittleren Ortslagen von Rangsdorf mit 585�mm im Mittel in Rich-

tung Südosten bei Groß Machnow mit im Mittel 565�mm ab.32 Es dominieren ganzjäh-

rig westliche Winde. Der Bereich um den See und die Niederung neigt zu erhöhter Ne-

belbildung. Die ausgeräumten landwirtschaftlichen Flächen um Klein Kienitz sind sehr

windexponiert. Hier kommt es zu Austrocknung und Erosion.

Beeinträchtigungen der Luftqualität ergeben sich insbesondere durch Kfz-Verkehr. Die

direkte Nähe zum Berliner Ring und die Autobahn-Verbindung mit der B 96 führen in

der Gemeinde zu verstärktem Durchgangsverkehr. Außerdem hat durch die Ansiedlung

von Gewerbebetrieben aufgrund der günstigen Verkehrslage der Ziel- und Quell-Verkehr

auch für Schwerlastverkehr zugenommen. Besondere Belastungssituationen ergeben sich

im Ortsteil Groß Machnow, da hier die Bundesstraße durch die Ortsmitte verläuft. Er-

heblich emittierende Gewerbe bestehen nicht. Die ehemaligen großen landwirtschaftli-

chen Produktionsbetriebe haben ihren Betrieb (Zucht und Mast) überwiegend eingestellt

bzw. verlagert. An der Mittenwalder Straße zwischen Groß Machnow und Mittenwalde

besteht ein immissionsschutzrechtlich genehmigter Betrieb für Schweinemast.

Im Rahmen der Planfeststellung zum Ausbau der B 96 im Bereich der Ortsdurchfahrt

wurden u.  a. auch Untersuchungen zu einer möglichen Erhöhung der Schadstoffbelas-

tungen durchgeführt. Zur Beurteilung einer Erhöhung wurden die 22. BImSchV, die 23.

BImSchV und die TA-Luft herangezogen. Im Ergebnis liegt die ermittelte Gesamtbelas-

tung der Schadstoffe Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Schwefeldi-

oxid, Benzol und Ruß unter den Immissionsgrenzwerten.33

Durch das Landesumweltamt Brandenburg wurde im Rahmen ihrer Stellungnahme zur

frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange34 zur Änderung des Flächen-

nutzungsplans mitgeteilt, dass die nächstgelegene Messstelle, an der kontinuierliche

                                                                        

32 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - Land Brandenburg – Bestandsaufnahme (C-Bericht: Korrigier-
ter Niederschlag 1981-2000), Internetzugriff am 12.02.2008

33 Luftschadstofftechnische Untersuchung zum Ausbau der B�96 im Bereich der Ortsdurchfahrt
Groß Machnow, Planfeststellungsunterlage mit Planfeststellungsbeschluss, festgestellt am
20.07.2001

34 Schreiben vom 23.08.2007
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Luftgüteerfassung in
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Immissionsdaten über die Luftgüte erfasst werden, in Königs Wusterhausen liegt und die

dort gemessenen Immissionswerte aufgrund der Entfernung von unter 30�km noch als

repräsentativ angesehen werden können.

Die folgenden Ausführungen sind dem aktuellen Jahresbericht zur Luftqualität35 des

Landesumweltamtes entnommen. Die Messstelle in Königs Wusterhausen ist eine von

insgesamt 24 Messstellen des automatischen stationären Luftgütemessnetzes in Bran-

denburg. In Königs Wusterhausen werden nur flächen- und industriebezogene Messun-

gen durchgeführt. Als Luftschadstoffe werden in Königs Wusterhausen kontinuierlich fol-

gende Parameter gemessen: Schwefeldioxid (SO2), Stickoxid (NOX), Stickstoffdioxid

(NO2), Ozon (O3), Schwebstaub (PM10) sowie allgemein Staubniederschlag.

Im Folgenden werden die in Königs Wusterhausen gemessenen Jahresmittelwerte für

2006 mit den landesweiten Mittelwerten bzw. den Grenzwertüberschreitungen vergli-

chen.

Tab.�2: Luftqualität am Standort Königs Wusterhausen

Parameter Arithmetischer
Jahresmittelwert
in Königs Wust-
erhausen in
µg/m3

Jahresmittel in Bran-
denburg

Bemerkung

SO2 4 4 in µg/m3 Keine Überschreitun-
gen nach 22. BImSchV

NO2 22 k�A Keine Überschreitun-
gen nach 22. BImSchV

NO 8 k�A k�A

O3 49 an drei Tagen im Jahr
Überschreitung des 1-
Stundenmittelwertes
von 180�µg/m 3 nach
33. BImSchV

an zwei Tagen im Jahr
Überschreitung des 1-
Stundenmittelwertes
von 180�µg/m 3 nach
33. BImSchV in KW.

PM10 28 25,5�µg/m 3 an 26 Tagen Über-
schreitung des Ta-
gesmittelwertes von
50µg/m3 nach 22.
BImSchV in KW.

Gesamtstaubnieder-
schlag

55 mg/m2� x�d 60 - 70 mg/m2� x�d Luftimmissionswert
nach TA Luft 350
mg/m2� x�d im Jahres -
mittel deutlich unter-
schritten

                                                                        

35 Landesumweltamt (2007): Luftqualität in Brandenburg, Jahresbericht 2006, Stand Oktober
2007, Potsdam
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Es ist davon auszugehen, dass sich die Werte im Detail unterscheiden würden, wenn sie

in Rangsdorf gemessen würden, da die Emission (abhängig von Emissionsquellen) örtlich

stark unterschiedlich sein kann. Die Messstelle in Königs Wusterhausen ist eine innerstäd-

tische Lage (Cottbuser Straße). Die Vergleichbarkeit mit den ländlichen bzw. vorstädti-

schen Verhältnissen in Rangsdorf ist daher nur begrenzt möglich.

Die meisten Parameter haben u. a. durch geänderte Feuerungs- und Antriebstechnik a-

ber auch durch den Ausfall von Großindustrie in der landesweiten Betrachtung eine un-

problematische Größenordnung hinsichtlich bestehender Grenz-, Richt- und Zielwerte

erreicht. Insbesondere bei Ozon und Schwebstaub ist die Entwicklung teilweise jedoch

gegenläufig und bedarf einer weiteren Beobachtung, ggf. auch Maßnahmen wie die Ein-

richtung von Umweltzonen auf Grundlage der 35.�BImSchV. Gerade bei Ozon und bei

Schwebstaub können besondere Wetterbedingungen (Hochdruck-Wetterlagen) einen

verstärkenden Effekt ausüben.

Die O3-Belastung kann bei ausgedehnten Ozonlagen in Reinluftgebieten (ländliche Ge-

biete) deutlich höher sein, als in Gebieten mit größerer Emissions-Belastung (städtische

oder vorstädtische Gebiete). In Königs Wusterhausen wurde der AOT�40-Wert (O3-Dosis)

des ab 2010 nach 33. BImSchV zum Schutz der Vegetation geltenden Wertes überwie-

gend überschritten. Dieses gilt für die meisten Messstellen in Brandenburg.

Die Belastung durch Schwebstaub PM 10 kann entsprechend der Lage zu Verkehrstras-

sen sehr unterschiedlich ausfallen. Die Überschreitung des Tagesmittelwertes von

50µg/m3  bei PM 10 von 26 Tagen in Königs Wusterhausen liegt unterhalb der nach 22.

BImSchV festgesetzten 35 Tage, weist aber in der Gesamttendenz hinsichtlich der Quan-

tität eine leichte Steigerung auf. Bei den Inhaltsstoffen des Schwebstaubs, insbesondere

den untersuchten Schwermetallen, ist insgesamt für Brandenburg festzustellen, dass v. a.

aufgrund geänderter Heiztechnik und des geänderten Einsatzes von Brenn- und Betriebs-

stoffen keine Überschreitung von Grenzwerten nach 22. BImSchV oder Zielwerten nach

EU-Rahmenrichtlinie mehr zu verzeichnen sind.

Bewertung

Besondere lufthygienische Belastungssituationen ergeben sich insbesondere durch den

Fahrzeugverkehr entlang der B 96. Davon sind insbesondere die östlichen Ortslagen von

Rangsdorf und der Ortsteil Groß Machnow betroffen. Beeinträchtigungen der lufthygie-

nischen Situation durch die Autobahn sind aufgrund der Abstände zu Siedlungsgebieten,

der Abschirmung durch Wald bzw. durch die Durchlüftung in offenen Lagen weitge-

hend auszuschließen. Alle nicht mit Wald oder Siedlungsflächen bedeckten Bereiche sind

Kaltluftentstehungsgebiete. Kaltluft fließt in tiefer liegendes Gebiet ab. D. h. von den

Ozon

Schwebstaub
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höher liegenden Flächen des Teltow kann kalte Luft in die Niederungen und Täler abflie-

ßen.

Großflächige Siedlungsbereiche, insbesondere solche mit großen Dach- und sonstigen

Versiegelungsflächen (z.  B. Südringcenter und Gewerbestandort an der Mittenwalder

Straße) stellen aufgrund des hohen Versiegelungsgrades eine klimatische Belastung dar.

Da hier auch das Kfz-Aufkommen vergleichsweise hoch ist, sind diese Bereiche gleichzei-

tig lufthygienisch belastet. Der überwiegende Siedlungsraum von Rangsdorf besitzt auf-

grund seiner starken Durchgrünung ein ausgeglichenes Klima ohne besondere Belas-

tung.

Lärm

Die Gemeinde ist durch die Anbindung an die Autobahntrasse über die Bundesstraße 96

einerseits verkehrsgünstig gelegen. Andererseits gehen von dieser Lage durch den be-

stehenden Verkehr Beeinträchtigungen aus. Die Trasse des Berliner Rings nähert sich im

Bereich der Friedensallee und Goethestraße in der Ortslage Rangsdorf bis auf ca. 300  m

der Siedlung an. Dies führt zu einer Belastung. Die Neubausiedlung am Stadtweg ist

zwar etwas weiter entfernt. Hier gehen vom Verkehr auf dem Berliner Ring aber ebenfalls

Lärm-Belastungen aus. Im Bereich des Ortsteils Klein Kienitz nähert sich die Autobahn-

trasse bis auf 500 m an die Siedlung an. Auch hier entsteht eine Beeinträchtigung durch

Lärm.

Die B 96 verläuft von Berlin-Lichtenrade aus durch die Gemeinde Rangsdorf in Richtung

Süden nach Finsterwalde. Die B 96 ist auf der benachbarten Dahlewitzer Gemarkung an

der A�10 angebunden. Auch von der B 96 gehen Beeinträchtigungen aus, die sich als

Beeinträchtigungsband durch die Gemeinde zieht. Besonders betroffen ist der Ortsteil

Groß Machnow, da hier die Bundesstraße durch die Ortsmitte führt und Wohngebäude

auch unmittelbar an der Straße stehen. Im Rahmen einer Schalltechnischen Untersu-

chung, die zum Ausbau der Ortsdurchfahrt angefertigt wurde, wurden wesentliche Än-

derungen bezüglich der Lärmimmissionen gemäß der 16. BImSchV prognostiziert, die

einen Anspruch auf passive Schutzmaßnahmen auslösten.36

In Groß Machnow kommt zum Durchfahrtsverkehr der B 96 der Quell- und Zielverkehr

für das Gewerbegebiet Am Heideberg hinzu, das über die Mittenwalder Straße aus an

die B 96 angebunden ist.

Die B 96 grenzt das Siedlungsgebiet der Ortslage von Rangsdorf östlich ab. Die Trasse

verläuft entlang von bestehenden Wohngebieten und führt auch hier zu Beeinträchti-

                                                                        

36 Schalltechnische Untersuchung zum Ausbau der B�96 im Bereich der Ortsdurchfahrt Groß
Machnow, Planfeststellungsunterlage mit Planfeststellungsbeschluss, festgestellt am 20.07.2001

Belastung durch

Verkehrstrassen
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gungen. Entlang der B  96 wurde daher eine Lärmschutzwand (Höhe Kienitzer Straße im

Norden bis Fritz-Reuter-Straße im Süden) errichtet, um das Siedlungsgebiet westlich der

Berliner Chaussee zu schützen. Die Ortslage Rangsdorf ist über die Kienitzer Straße an

die B 96 angebunden. Durchgangsverkehr entsteht nicht. Durch die Ortslage führt aller-

dings eine Bahntrasse für Fern- und Regionalverkehr. Diese Bahntrasse stellt ebenfalls ei-

ne bandförmige Lärmquelle dar. Hinzu kommt, dass die Trasse die Ortslage trennt und

der Siedlungsbereich westlich der Bahntrasse nur über die Seebadallee erschlossen ist.

Die Querung erfolgt über einen höhengleichen Bahnübergang, der oft gesperrt ist. Die

Erreichbarkeit des westlichen Ortsteiles ist damit erheblich eingeschränkt. Der Bau einer

Tunnelquerung ist geplant.

In Schönefeld ist der Bau eines neuen Flughafens geplant. Die panfestgestellte südliche

Start- und Landebahn befindet sich in einem Abstand von ca. 5 km (Klein Kienitz) bzw.

6 km (Ortslage Rangsdorf).37 Der Nachtschutzbereich befindet sich in einem Abstand

von ca. 2,5 km bis 3 km zu den nächst liegenden Wohngebieten der Gemeinde. Für die

Nachtschutzgebiete wurde ein Dauerschallpegel von 50 dB(A) außen bzw. bei 6 Lärmer-

eignissen pro Nacht mit maximal 70 dB(A) errechnet, der einen Anspruch auf Schall-

schutzmaßnahmen für Schlafräume auslöst. Im Tagschutzgebiet besteht bei einem Dau-

erschallpegel von 60 dB(A) außen ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen für Wohn-,

Büro- und Praxisräume. Dieser Bereich wurde in einem Abstand von ca. 3,5 km von den

Siedlungsgebieten der Gemeinde Rangsdorf festgelegt.

Der Außenwohnbereich der Entschädigungsgebiete wurde in einem Abstand von ca.

3 km von den nächst liegenden Wohngebieten der Gemeinde Rangsdorf abgegrenzt.

Hier wurde ein Dauerschallpegel von 65 dB(A) außen tagsüber berechnet, in dem Ent-

schädigungsansprüche für Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen und Balkone) bestehen.

Der am stärksten betroffene Bereich befindet sich im unmittelbaren Nahbereich der

Start- und Landebahnen. Hier herrscht tagsüber ein Dauerschallpegel von 70 dB(A).

D. h. Rangsdorf liegt außerhalb der festgesetzten Schutz- und Entschädigungsgebiete,

da ein nächtlicher Dauerschallpegel außen von 50 dB(A) unterschritten wird. Über dem

Gemeindegebiet liegen An- und Abflugrouten für beide Start- und Landebahnen, eine

zumindest gelegentliche Lärmbelastung durch startende und landende Flugzeuge kann

nicht ausgeschlossen werden, auch wenn der Dauerschallpegel nachts unter 50 dB(A)

liegt.

Durch das Landesumweltamt Brandenburg wurde im Rahmen ihrer Stellungnahme zur

frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange38 zur Änderung des Flächen-

                                                                        

37 Internet-Präsentation des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung am 07.02.2007
(letzte Änderung der Inhalte am 27.04.2005)

38 Schreiben vom 23.08.2007

Flughafenplanung Schönefeld

außerhalb der festgesetzten

Schutz- und

Entschädigungsgebiete
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nutzungsplans mitgeteilt, dass im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die Aus-

baustrecke Berlin�–�Dresden der DB�AG zur Hochgeschwindigkeitsstrecke (Abschnitt

Wünsdorf-Baruth) aus dem Jahr 2003 eine Schallprognose für den bezeichneten Bereich

durchgeführt wurde. Die Verhältnisse sind im Prinzip vergleichbar und wurden daher auf

die Situation in Rangsdorf übertragen. Demnach ist davon auszugehen, dass in einem

Korridor von ca. 100 m beiderseits der Bahntrasse die für allgemeine Wohngebiete

maßgebenden Orientierungswerte der Richtlinie „Schallschutz im Städtebau“, DIN

18005, Teil 1, “ von 55�dB(A) tags und 45/40�dB(A) nachts z.�T. erheblich überschritten

werden. Bis ca. 50�m beiderseits der Trasse können auch die nach der 16. Verordnung

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutz-

Verordnung - 16. BImSchV) für allgemeine Wohngebiete maßgebenden höheren Immis-

sionsgrenzwerte von 59�dB(A) tags und 49�dB(A) nachts nicht eingehalten werden, so

dass Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden, die sich u.�a. auf bauliche Maßnah-

men bei Bestandsgebäuden (Schallschutz) oder planerische Maßnahmen z.�B. in der

Bauleitplanung (Einhalten von Abständen) auswirken.

Bewertung

Die Gemeinde ist durch seine verkehrsräumliche Lage und seine naturräumliche Ausstat-

tung ein privilegiertes Wohngebiet. Die günstige Verkehrserschließung führt gleichzeitig

zu Beeinträchtigungen. Insbesondere der Verlauf der B 96 entlang der östlichen Ortslage

von Rangsdorf bzw. durch Groß Machnow hindurch kann zu erheblichen Beeinträchti-

gungen führen. Auch von der Bahntrasse gehen Beeinträchtigungen aus.

Es ist davon auszugehen, dass vom geplanten Flughafen Lärm-Beeinträchtigungen aus-

gehen, die aber aufgrund des Abstandes unterhalb eines Dauerschallpegels von 50 dB(A)

liegen. Ab 50 dB(A) wurden im durchgeführten Planfeststellungsverfahren Entschädi-

gungsansprüche festgelegt.

4.1.4 Arten und Lebensräume

Biotopstrukturen

Im Rahmen der Fortschreibung des Landschaftsplans werden die in den jeweiligen Land-

schaftsplänen dargestellten Biotop- und Nutzungsstrukturen in eine Karte zusammenge-

führt und durch Geländebegehungen aktualisiert und überprüft. Die Bezeichnung der

Biotopstrukturen orientiert sich dabei im Wesentlichen an der Einteilung der Obereinhei-

ten der Kartieranleitung zur Biotopkartierung in Brandenburg39. Im Folgenden werden

                                                                        

 39 Landesumweltamt Brandenburg (2007)
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die Strukturen nur zusammenfassend wiedergegeben. Die Biotoptypen werden in einer

Situationskarte (Plan�5, im Anhang) dargestellt.

Der Landschaftsraum der Gemeinde besteht aus zusammenhängenden Biotopkomple-

xen, die sich entsprechend der naturräumlichen Situation entwickelt haben.

In der westlichen Nord-Süd ausgerichteten Rinne liegt der Rangsdorfer See mit seinen

aus Schilfröhricht, Weidengebüschen und Erlenbruch bestehenden Begleitbiotopen. Das

östliche Ufer ist in Teilabschnitten aufgrund der Bebauung bis in den Uferbereich hinein

teilweise naturfern. Die Zülowgrabenniederung ist ebenfalls nord-südlich ausgerichtet.

In der eingekerbten Niederung verläuft der teilweise naturnahe, teilweise aber auch be-

gradigte Zülowgraben. Die Niederung ist durch ein weitgehend zusammenhängendes

Band mit Erlenbruchwald gekennzeichnet. Eingelagert sind mehrere naturnahe Stillge-

wässer. Das größte ist der Machnower See, der eine große Verlandungszone mit ausge-

prägtem Röhrichtgürtel und Weidengebüschsäumen und –flächen besitzt. Südwestlich

an den Machnower See schließt sich der inzwischen verlandete und mit Erlen bewaldete

ehemalige Powesee an.

Foto�1: Zülowgrabenniederung in Höhe des Pramsdorfer Weges

charakteristische

Biotopkomplexe
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Die Notte-Niederung markiert den Verlauf des Zülowkanals. Sie nimmt den gesamten

südlichen Raum des Gemeindegebietes ein. Sie schließt an den Rangsdorfer See bzw. die

Zülowgrabenniederung an. Die Niederung ist melioriert. Die Entwässerung erfolgt über

mehr oder weniger naturferne Gräben. Die Flächen werden landwirtschaftlich als Acker-

oder Grünlandfläche genutzt. Ein großer Flächenanteil der Grünlandflächen wurde in

den letzten Jahren extensiviert. Einige Gräben und Wege werden von Baumreihen und

Windschutzhecken begleitet. Typisch waren für die Niederung Kopfbaumreihen aus

Weiden. Heute lassen sich nur noch Relikte finden. Im Zuge von Kompensationsmaß-

nahmen wird diese typische Nutzungsform wieder etabliert (z. B. am Weidenweg). Die

früher vorhandene kleinteilige Gliederung existiert nicht mehr. Das Nutzungsbild wird

von großen Schlaggrößen bestimmt. In der Niederung liegen kleinere Gehölz- und

Waldflächen. In einigen Bereichen befinden sich Niedermoorflächen, die teilweise zum

Torfabbau genutzt wurden. Aus den ehemaligen Großmachnower Torfstichen hat sich

ein Komplex aus Moorwäldern, Röhricht und Seggenriedern entwickelt. Von besonderer

Bedeutung ist eine Binnensalzstelle am südlichen Rand der Gemeinde. Das FFH-Gebiet

„Umgebung Prierowsee“ (Salzwiese) ist als grundwasserabhängiges Landökosystem ge-

kennzeichnet.40

Foto�2: Niederung mit Zülowkanal unmittelbar südlich des Rangsdorfer Sees

                                                                        

40 WRRL- Land Brandenburg – Bestandsaufnahme (C-Bericht: Grundwasserabhängige Landökosys-
teme), Internetzugriff am 12.02.2008
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Foto�3: Ackerflur zwischen den Ortsteilen Groß Machnow und Klein Kienitz

Die Ackerflur auf der Hochfläche zwischen Groß Machnow und Klein Kienitz ist eine

weiträumig offene Ackerlandschaft, die nur wenig durch z. B. Gehölze gegliedert ist. Die-

se relative Strukturarmut ist aber aufgrund der historischen Nutzungsstrukturen typisch.

In der Feldflur verteilt liegen vereinzelt Gehölz- und kleinere Waldflächen überwiegend

auf Kuppen. Dabei sind die sandigen Kuppen dominant mit Kiefer bestockt. Der Mach-

nower Weinberg, auf dem bis in das 18. Jh. Wein angebaut wurde, ist mit einem lücki-

gen Eichenwald bzw. Eichen-Kiefernforst bestockt. Auf dem Mühlenberg nördlich von

Groß Machnow, dem Heideberg und Weinberg östlich von Groß Machnow befinden

sich Sandtrockenrasen. An der östlichen Gemarkungsgrenze liegen zwei in der Ackerflur

isolierte Sölle. Die ehemalige Tongrube Fenne nördlich des Großmachnower Weinbergs

hat sich zu einem komplexen Feuchtgebiet entwickelt, in dem sich kleinräumig offene

Wasserflächen, Röhricht und Erlenbruchwaldbestände abwechseln.

Das Gemeindegebiet weist mehrere charakteristische Siedlungsgebiete auf. Alle

Ortsteile gehen auf historische Dorfanlagen mit Anger, Gutspark und entsprechenden

Hofanlagen zurück. In allen Ortsteilen wurden in Teilbereichen Neubebauungen durch-

geführt. In der Gemarkung von Rangsdorf befinden sich die größten Siedlungsgebiete

der Gesamtgemeinde. Die Grundstücke in diesen Siedlungsgebieten sind i. d. R. großzü-

gig geschnitten, so dass sie zum Teil einen hohen Waldbaumanteil und insgesamt einen
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hohen Grünanteil (Gärten mit unterschiedlichsten Gehölzen) aufweisen. Viele Straßen

sind als Alleen gestaltet. Innerhalb der Siedlungen sind die Kuppen Langer Berg, Zabels-

berg und Rangsdorfer Weinberg mit Kiefern bewaldet. Innerhalb der Ortslage befinden

sich außerdem landwirtschaftlich genutzte Restflächen, die die Siedlungsstruktur charak-

teristisch gliedert.

Südlich der zusammenhängenden Ortslage befindet sich ein ehemaliges Militärgelände.

An seinem nördlichen Rand liegen bauliche Einrichtungen (z. B. Verwaltungs- und Un-

terkunftsgebäude sowie sonstige befestigte Flächen) aus dieser Nutzung. Der größte Flä-

chenanteil hat sich nach der Nutzungsaufgabe als Sukzessionsflur mit ruderaler Stauden-

flur entwickelt, in der inzwischen Pioniergehölze aus Birken, Pappeln und Robinien auf-

wachsen.

Insbesondere in der Gemarkung von Groß Machnow (an der Mittenwalder Straße sowie

Theresenhof und Südringcenter) wurden große, zusammenhängende Gewerbegebiete

entwickelt. Die Gewerbegebiete sind dicht bebaut und großflächig versiegelt.

Foto�4: Konversionsgelände

Konversionsgelände
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Von besonderer Bedeutung sind die zusammenhängenden Biotopkomplexe mit natürli-

chen und naturnahen Biotopen. Dieses sind die Abflussrinnen, in denen der Rangsdorfer

See und die Zülowgrabenniederung liegen. Von naturräumlich übergeordneter Bedeu-

tung ist auch die Notteniederung. Dieser Bedeutung wird durch die geplanten Extensi-

vierung der ehemals intensiven landwirtschaftlichen Nutzungen Rechnung getragen. Die

hochwertigen naturnahen und natürlichen Biotopkomplexe werden durch die extensi-

vierte landwirtschaftliche Nutzung im Umfeld ökologisch aufgewertet, so dass große zu-

sammenhängende Bereiche entstehen, die für den Arten- und Biotopschutz von Bedeu-

tung sind. Von besonderer Bedeutung sind Biotopkomplexe wie

• Großmachnower Torfstiche und Tongrube Fenne,

•  strukturierte Kulturlandschaft zwischen Ortslage Rangsdorf und Ortsteil Groß

Machnow,

• Rangsdorfer See und Machnower See,

• Binnensalzstelle und

• Weinberg bei Groß Machnow.

Die Stillgewässer sind überwiegend naturnah. Auch bei einer ursprünglich künstlichen

Entstehung hat sich eine naturnahe Entwicklung eingestellt. Zülowgraben und Zülowka-

nal sind ursprünglich natürliche Fließgewässer, die wasserbaulich ausgebaut wurden.

Insbesondere der Zülowgraben hat sich naturnah entwickelt. Sowohl Fließ- als auch

Stillgewässer bilden innerhalb des Gemeindegebietes ein weit verzweigtes, überwiegend

zusammenhängendes System.

Im Folgenden werden die Biotoptypen inkl. ihrer Codierung und ihres Schutzstatus dar-

gestellt. Die Codierung leitet sich aus der Liste der Biotoptypen des Landesumweltamtes

ab. Der Schutzstatus bezieht sich i.�d.�R. auf den §�32�BbgNatSchG („besonders ge-

schützte Biotope“) oder die nach §�31�BbgNatSchG geschützten Alleen.

Tab.�3: Biotoptypen

Code Bezeichnung Schutzstatus  nach
BbgNatSchG

01132 Gräben, weitgehend naturnah, beschattet §�32

01133 Gräben, weitgehend naturfern, verbaut -

01142 Kanäle -

02103,
02105,
02120,
02150,
02160

Standgewässer (unterschiedliche Typen):
Eutrophe bis polytrophe Seen, dystrophe Moor-
seen, perennierende Kleingewässer (Sölle), Tei-
che, Abgrabungsseen

§�32
alle naturnahen Stand-
gewässer

Biotopkomplexe besonderer

Bedeutung
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Code Bezeichnung Schutzstatus  nach
BbgNatSchG

02210 Röhrichte an Standgewässern §�32

03200 Ruderale Gras- und Staudenfluren -

04560 Gehölze nährstoffreicher Moore und Sümpfe §�32

04590 Sonstige nährstoffreiche Moore und Sümpfe
(kleinräumig mit Seggen, Röhricht, Hochstauden,
Gehölzen)

§�32

05100 Feuchtwiesen und –weiden, allg. -

05101 Großseggenwiesen §�32

05103 Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte §�32

05110 Frischwiesen und –weiden -

05121 Sandtrockenrasen §�32

05131 Grünlandbrachen feuchter Standorte §

05142 Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte -

07110 Feldgehölze -

07140,
07150
07160

Baumgruppen, Einzelbäume, Alleen, Kopfbaum-
reihen, Baumreihen

nur Alleen nach §�31

08103 Erlenwald, Erlenbruchwald §�32

08110 Erlen-Eschenwald §�32

08190,
08200

Eichenmischwald, keine natürliche Restbesto-
ckung

-

08192 Eichenmischwald, frische bis trockene Standorte,
natürliche Restbestockung

§�32

08200 Eichenmischwald, trockenwarme Standorte, na-
türliche Restbestockung

§�32

08280 Vorwald -

08400,
08680

Nadelholzforst, Kiefernmischwald -

09130 Intensiv-Acker -

10101 Parkanlage -

10102 Friedhöfe -

10110 Gärten und Gartenbrachen -

10150 Kleingarten -

10170 Sport- und Erholungsanlagen -

10270 Sonstige Grünflächen, gärtnerisch gestaltete Frei-
anlagen

-

11111 Binnensalzstellen §�32

Sport- und Erholungsanlagen, überwiegend bau-
liche Nutzung

-

12240,
12260

Einzel- und Reihenhausbebauung, Stadtvillen, Ge-
schossbauweise, wenig durchgrünt

-
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Code Bezeichnung Schutzstatus  nach
BbgNatSchG

12261,
12262

Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten
und Obstbaumbestand

-

12263 Einzelhausbebauung mit Waldbaumbestand -

12291 Dörfliche Bebauung, ländlich -

12300 Gewerbeflächen -

12330 Gemeinbedarfsflächen -

12400 Landwirtschaftsbetriebe, Tierhaltung -

12500 Ver- und Entsorgungsanlagen -

12610 Straßen -

12630 Schnellstraßen, Autobahn -

12640 Parkplätze -

12660 Bahnanlagen -

12700 Anthropogene Sonderflächen (Lagerflächen, Auf-
schüttungen, ruderal bewachsen)

-

12800 Sonderformen der Bauflächen (milit. Sonderbau-
flächen, Ruinen)

-

Schwerpunkte des Vorkommens geschützter Biotope befinden sich in den bereits ge-

nannten Bereichen des Rangsdorfer Sees, in der Zülowgrabenniederung, in den Grün-

landbereichen östlich und südlich von Groß Machnow sowie am Groß Machnower

Weinberg.

Dabei weisen die Bereiche am See und in den Niederungen Biotoptypen der Gewässer

bzw. der nassen bis feuchten Standorte auf:

• Naturnahe Seeufer und Röhrichte,

• Erlenbruch- und Erlen-Eschenwald,

• Moore und Sümpfe,

• Feuchtwiesen, Großseggenrieder,

• Salzwiese.

Der Weinberg in Groß Machnow weist charakteristische trockene Standorte auf:

• Offener Sandboden mit Silbergrasfluren,

• Eichenmischwald trockener Standorte.

Vorkommen geschützter

Biotope

Rangsdorfer See und

Niederungen

Weinberg Groß Machnow
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Im Folgenden sollen zusammenfassend die wichtigsten nach §�32 BbgNatSchG ge-

schützten Biotoptypen dargestellt werden. Die Definition der Biotoptypen orientiert sich

an der Liste der Biotoptypen Brandenburgs.41

Zur Definition des Schutzes nach §�32 BbgNatSchG wurde gleichzeitig die Biotopschutz-

verordnung42 herangezogen.

Gewässer

Die Gemeinde ist durch unterschiedliche Gewässertypen charakterisiert. Der Zülowgra-

ben ist ein ursprünglich ausgebautes Gewässer, das sich aber wieder weitgehend natur-

nah entwickelt hat (Code 01132). Der Graben verläuft, teilweise mäandrierend durch

begleitende Röhricht und Erlenbruchbestände.

Alle Standgewässer, auch die künstlichen wie der Pramsdorfer Kiessee, die Tonkuhlen im

Bereich der Fenne und die ehemaligen Torfstiche (Code 02160 für Abgrabungsgewässer)

im Bereich des Machnower Sees haben sich naturnah entwickelt. Bei allen genannten

Gewässern kommen naturnahe Verlandungszonationen mit Schilfgürteln, Weidengebü-

schen und Erlenbruchwälder vor. Der Rangsdorfer See als größtes Gewässer der Ge-

meinde und der deutlich kleinere Machnower See sind eutrophe bis polytrophe Seen

(Code 02103).

Perennierende Kleingewässer, v.�a. so genannte Sölle (Code 02120) befinden sich nur

wenige in der Ackerflur südlich des Ortsteils Klein Kienitz. Sie sind als Toteisholformen

entstanden und liegen zumeist isoliert in der Ackerflur. Diese Kleingewässer sind durch

ruderal geprägte Staudenfluren und kleinere Strauchflächen, gelegentlich auch durch

Baumbewuchs gekennzeichnet.

                                                                        

41 Landesumweltamt (2007): Biotopkartierung Brandenburg, Liste der Biotoptypen, Stand
15.01.2007

42 Verordnung zu den gesetzlich geschützten Biotopen (Biotopschutzverordnung) vom 07. August
2006 (GVBl. Brandenburg II, Nr. 25 vom 26. Oktober 2006)

Fließgewässer

Standgewässer
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Foto�5: Gewässer im nördlichen Zülowgrabenbereich

Charakteristische Vegetationsformation in der Gemeinde ist das in der Verlandungszona-

tion verbreitet vorkommende Röhricht (Code 02210). Die Ufer der Gewässer sind eher

flach ausgeprägt. Daher kann sich ein oft breiter Röhrichtgürtel entwickeln. Bei den

künstlichen Abgrabungsgewässern wie z.�B. dem Pramsdorfer Kiessee, sind die Ufer steil

und der Röhrichtgürtel entsprechend schmal.

Dominant ist in diesen Beständen das Schilf (Phragmites australis). Weiterhin kommen

begleitend Arten vor wie Bittersüßer Nachtschatten (Solanum dulcamara), Ufer-

Zaunwinde (Calystegium sepium) und Blutweiderich (Lythrum salicaria).

Gehölze

Als Gehölze werden eher kleinflächig oder linear auftretende Baum- und Strauchbestän-

de bezeichnet. Sie lassen sich auf ungenutzten Restflächen bzw. schwer nutzbaren Son-

derstandorten finden.

In der Gemeinde sind unterschiedliche Gehölztypen weit verbreitet. Die nach §�32

BbgNatSchG geschützten Gehölze kommen in größeren Beständen im Umfeld des

Machnower Sees, an den Torfstichen südlich des Machnower Sees und am Rangsdorfer

See als Gehölz nährstoffreicher Moore und Sümpfe (Code 04590) vor.

Verlandungsröhricht

Moorgehölze
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Dieser Biotoptyp wird durch die Weidenarten Salix cinerea und S. aurita sowie Faulbaum

(Frangula alnus) charakterisiert. In weniger beschatteten Bereichen setzen sich auch Röh-

richt- und Seggenried-Arten durch.

Grünland

In der Gemeinde gibt es flächenmäßig v.�a. im südlichen Bereich Grünlandstandorte, die

aufgrund der Standortverhältnisse kaum andere landwirtschaftliche Nutzungen zulassen.

Auf besonders extremen Standorten (nasse Standorte), bei extensiver Nutzung oder

nach Nutzungsaufgabe können sich ökologisch wertvolle Pflanzenbestände entwickeln,

die ein Mindestmaß an Pflege benötigen, damit sie nicht sukzessiv durch Gehölze über-

wachsen werden.

Auf den nassesten Standorten können sich Großseggenwiesen (Code 05101) ansiedeln.

Sie kommen eher kleinflächig v. a. in der Niederung des Zülowgrabens vor. Hier kommt

die Schlank-Segge (Carex acuta) bei gleich bleibenden Wasserständen flächendeckend

vor. Die bultig wachsende Schwarzschopf-Segge (Carex appropinquata) zeigt wechseln-

de Wasserstände z.�B. entlang von Gräben an. Als begleitende Arten sind u.�a. anzutref-

fen: Blutweiderich (Lythrum salicaria), Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Sumpf-

Weidenröschen (Epilobium palustre) sowie verschiedene Binsen-Arten (Juncus spec.).

Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte (Code 05103) werden nur extensiv genutzt (1

bis 2-schürige Mahd). Dieser Biotoptyp kommt westlich der Ortslagen von Klein Kienitz

und Groß Machnow vor. Als typische Pflanzenarten sind hier u.�a. anzutreffen: Kohl-

Distel (Cirsium oleraceum), Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi), Draht-Schmiele

(Deschampsia cespitosa), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa), Wiesen-Schwingel

(Festuca pratensis) und Beinwell (Symphytum officinale).

Grünlandbrachen feuchter Standorte (Code 05131) sind Auflassungsstadien der vorge-

nannten Grünlandtypen. Es treten allerdings hochwüchsige Rhizomgräser wie Schilf

(Phragmites australis) und Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) hinzu, die das Ausblei-

ben der Nutzung anzeigen. Dieser Biotoptyp kommt entsprechend seiner Standortan-

sprüche ebenfalls in der Zülowgrabenniederung v.�a. westlich von Groß Machnow vor.

Seggenwiesen

Feuchtwiesen

Feuchtbrachen
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Foto�6: Nasse Senke nördlich von Klein Kienitz mit nassem Grünland und Röhrichtbe-

ständen

Ein anderer Graslandtyp ist der auf den trockenen Standorten vorkommende Sandtro-

ckenrasen (Code 05121). Dieser Biotoptyp kommt in der Gemeinde ebenfalls nur klein-

flächig insbesondere im Bereich des Weinbergs und des Mühlenbergs, beide bei Groß

Machnow, vor. Ein Bestand befindet sich am südlichen Rand des Konversionsgeländes

und ist durch die Anlage einer Schießbahn entstanden. Die Vegetation ist kurzrasig und

lückig. Es kommen Arten vor wie Mausohr-Habichtskraut (Hieracium pilosella), Kleiner

Sauerampfer (Rumex acetosella), Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Schaf-Schwingel

(Festuca trachyphylla) sowie verschiedene Moose und Flechten. Am Machnower Wein-

berg ist der Südwesthang in großen Teilbereichen als Silbergrasflur mit Silbergras (Cory-

nephorus canescens) und Sandsegge (Carex arenaria) ausgeprägt. Im Rasenbestand der

ehemaligen Schießbahn kommt zusätzlich die Sandstrohblume (Helichrysum arenarium)

vor.

Sandtrockenrasen
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Foto�7: Sandtrockenrasen am Groß Machnower Weinberg

Wälder

Die Verteilung der Waldflächen ist in der Gemeinde auf Streulagen verteilt. Dabei ergibt

sich das naturräumlich bedingte, charakteristische Bild, dass insbesondere nicht anders

(z.�B. für Landwirtschaft) oder schwer nutzbare Flächen mit Wald bestanden sind. Dazu

gehören viele feuchte bis nasse Standorte um den Rangsdorfer See bzw. in der Niede-

rung des Zülowgrabens als Erlenbruchwald (Code 08103) oder auf etwas trockeneren

Standorten im Übergang als Erlen-Eschenwald (Code 08110).

Der Erlenwald oder Erlenbruchwald mit der charakteristischen Schwarz-Erle (Alnus gluti-

nosa) steht auf den nassesten Standorten, die teilweise dauerhaft überstaut sind. Größe-

re Wasserstandsschwankungen kommen hier nicht vor. Sie bildet eine Waldgesellschaft

in der flachen Verlandungszonation um Standgewässer bzw. begleitet Fließgewässer als

galerieartiger Wald, der sich entsprechend der Niederungsausdehnung weit ausbreiten

kann. Der Standort dieses Waldtyps wurde historisch häufig als Grünland genutzt. Nach

Nutzungsauflassung können sich die entsprechenden Grünlandtypen innerhalb kurzer

Zeit wieder zu Erlenwäldern zurück entwickeln.

Streulagen

Erlenwald
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Foto�8: Erlenbruchwald in der nördlichen Zülowgrabenniederung

Bei hohen Wasserständen und ausreichend Belichtung sind Arten der Röhrichte auch im

Erlenbruch vorhanden wie Schilf (Phragmites australis) und Wasserlilie (Iris pseudacorus).

In den Randbereichen ohne dauerhafte Überflutung sind die Nährstoffverhältnisse auf-

grund der Mineralisierung des Niedermoortorfes gut. In solchen Bereichen sind auch

Pflanzenarten festzustellen, die gleichermaßen günstige Nährstoffverhältnisse und Rude-

ralisierungstendenzen bei absinkendem Wasserstand anzeigen: Große Brennessel (Urtica

dioica), Großes Springkraut (Impatiens noli-tangere) und Himbeere (Rubus idaeus).

Bei höherem Mineralbodenanteil (nur kleinflächig verteilt im Bereich der Ortslage

Rangsdorf) mischt sich die Esche (Fraxiunus excelsior) in die Baumschicht ein und kann

den Baumbestand auch dominieren wie im Waldbereich südlich der Stralsunder Allee. In

der Krautschicht kommen Arten vor wie Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), Wald-Ziest

(Stachys sylvatica), Giersch (Aegopodium podagraria), Gundermann (Glechoma hedera-

cea), Draht-Schmiele (Deschampsia cespitosa) und Bach-Nelkenwurz (Geum rivale).

Auch hier ist die Große Brennessel (Urtica dioica) regelmäßig anzutreffen.

Neben den eher feuchten Standorten sind auch eher trockene und arme Standorte mit

Wald bestanden. Unter intensiver forstwirtschaftlicher Nutzung wurden diese Standorte

vielfach mit Kiefern bepflanzt. Mischbestände mit Eichen und anderen Baumarten stellen

hier jedoch eher die natürliche Waldgesellschaft auf diesen Standorten dar. Es sind Ei-

Eschenwald

Kiefern- und Kiefern-

Eichenwald
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chenmischwälder frischer bist trockener Standorte (Codes 08192 und 08200). Hier

kommen beide Eichen-Arten vor: Stiel-Eiche (Quercus robur) und Trauben-Eiche (Qu.

petrea). In lichteren Bereichen, wie am Machnower Weinberg tritt die Wald-Kiefer (Pinus

sylvestris) hinzu. Im Bereich der Fenne ist v.�a. die Sand-Birke (Betula pendula) beige-

mischt.

Foto�9: Kiefernwald auf dem Langen Berg in Rangsdorf

Die Biotoptypen kommen insbesondere am Machnower Weinberg und seinem weiteren

Umfeld vor.

Dabei kommen im Eichenwald auf den eher frischen Standorten Arten vor wie Knau-

elgras (Dactylis glomerata), Hain-Rispengras (Poa nemoralis), Draht-Schmiele (De-

schampsia flexuosa) und an offenen, stärker belichteten Stellen auch Rot-Straußgras

(Agrostis capillaris). Noch trockener sind die Standorte am Machnower Weinberg mit

Fieder-Zwenke (Brachipodium pinnatum) in der Krautschicht und Schwarzdorn (Prunus

spinosa) in der Strauchschicht. In beiden Eichenwald-Biotoptypen zeigt die Vergrasung

mit Land-Reitgras (Calamgrostis epigejos) einen Nährstoffeintrag in den randlichen Be-

reichen (in der Fenne auch flächig) an.

Eichenwald
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Waldbestände sind als Restbestockungen natürlicher Waldbestände geschützt, wenn

z.�B. eine Mindestgröße von 1.000�qm erreicht wird und die Vegetation auf dem Stand-

ort als natürliche Waldgesellschaft einzuschätzen ist.

Sonderbiotop Binnensalzstelle

Binnensalzstellen gehören in Brandenburg zu den geologischen Besonderheiten. An we-

nigen Stellen steigt auf natürliche Weise salzhaltiges Wasser aus tiefen Erdschichten bis

an die Oberfläche. Dieses ist innerhalb der Gemeinde an der südlichen Gemarkungs-

grenze der Fall. Solche Bereiche sind durch eine salztolerante Vegetation (so genannte

Halophyten) gekennzeichnet, die sich natürlicherweise sonst nur an den Meeresküsten

finden lässt. Neben typischen Feuchtwiesen-Arten kommen hier die Halophyten Strand-

Dreizack (Triglochin maritimum) und Strand-Milchkraut (Glaux maritima) vor.

Flora, Vegetation

In den folgenden Ausführungen werden Aussagen aus dem Landschaftsrahmenplan von

1994 dargestellt. Gegenwärtig befindet sich dieser in seiner Fortschreibung, die unge-

fähr 2009 zum Abschluss geführt werden soll. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die

Daten zu den Schutzgütern Flora/Vegetation und Fauna zugänglich und werden ent-

sprechend dargestellt.43 Es werden bemerkenswerte floristische Funde (seltene, gefähr-

dete Arten) aufgeführt.

Im Landschaftsrahmenplan von 1994 wurden Arten dargestellt, die als so genannte

„Leitarten“ ein natürliches Standortpotenzial bestimmter seltener und gefährdeter Pflan-

zenarten vermitteln. Das Vorkommen dieser Arten (auch das ehemalige Vorkommen) ist

z. B. bei Entscheidungen über die Festsetzung einer Flächenpflege zu berücksichtigen.

Nach Landschaftsrahmenplan44 gibt es im Gemeindegebiet mehrere ehemalige Stand-

orte von Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis). Zum Zeitpunkt der Erstellung

des Landschaftsrahmenplans (1994) bestanden am nördlichen und südlichen Seeufer

des Rangsdorfer Sees noch zwei Vorkommen. Das südliche Seeufer weist aus der Ver-

gangenheit Vorkommen von Sumpf-Knabenkraut (Orchis palustris) und Helm-

Knabenkraut (Orchis militaris) auf. Letzteres ist auch für 1994 noch belegt. Weiterhin

kamen zu dem Zeitpunkt kleinere Bestände von Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhi-

za majalis), Steifblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata), Helm-Knabenkraut (Or-

chis militaris) und Sumpf-Stendelwurz (Epipactis palustris) vor. In der Fortschreibung des

                                                                        

43 Fortschreibung LRP Datensätze Flora/Fauna, zur Verfügung gestellt durch Frau Paris, Untere Na-
turschutzbehörde des Landkreises Teltow-Fläming am 12.03.2008, im Folgenden zitiert als
„Fortschreibung LRP 2008“

 44 LRP (1994)

aufsteigendes salzhaltiges

Wasser aus tiefen

Erdschichten

Orchideen
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Landschaftsrahmenplans45 sind für diesen Standort nur noch die Vorkommen von Epi-

pactis palustris und Dactylorhiza incarnata bestätigt. Hinzu kommt ein Nachweis von

Wiesen-Gänsekresse (Arabis nemorensis).

Im Wald am nordöstlichen Ufer des Rangsdorfer Sees sind Schwarz-Pappeln (Populus

nigra) nachgewiesen. Im Bereich der Badestelle befindet sich ein Vorkommen des Platt-

halm-Quellrieds (Blysmus compressus).

Auf dem Dorfanger in Rangsdorf wurden in alten Mauern Farne festgestellt: Braunstieli-

ger Streifenfarn (Asplenium trichomanes) und Mauerraute (Asplenium ruta-muraria).

Im Bereich der Zülowgrabenniederung in der Ortslage von Rangsdorf wurde Leberblüm-

chen (Hepatica nobilis) nachgewiesen und in der Fortscheibung des Landschaftsrah-

menplans bestätigt.

In der Zülowgrabenniederung südlich der Ortslage Rangsdorf sind nach Landschafts-

rahmenplan von 1994 Vorkommen von Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza maja-

lis) und Sumpf-Knabenkraut (Orchis palustris) erloschen. Zum Zeitpunkt der Erstellung

des Landschaftsrahmenplans wurden aber von Steifblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza

incarnata) noch mehrere Vorkommen nachgewiesen (z. B. Großmachnower Torfstiche).

Diese werden auch in der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans bestätigt. Auf die-

sen Sonderstandorten sind außerdem Vorkommen von Binsenscheide (Cladium maris-

cus), Prachtnelke (Dianthus superbus), Ähriger Ehrenpreis (Veronica spicata) und Lie-

gender Ehrenpreis (Veronica prostrata).

Auch der Weinberg in Groß Machnow stellt einen Sonderstandort dar, der zur Auswei-

sung von Leitarten im Landschaftsrahmenplan geführt hat. So kamen auch nach neueren

Untersuchungen46 noch besondere Leitarten vor wie Anthericum liliago (Astlose Grasli-

lie), Koeleria glauca (Blaugrünes Schillergras), Dianthus carthusianorum (Kartäuser-

Nelke) und Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz). Nur die Schwalbenwurz wurde

in der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans bestätigt. Weitere Arten: Blutroter

Storchschnabel (Geranium sanguineum), Ähriger Ehrenpreis (Veronica spicata) und

Wohlriechende Skabiose (Scabiosa canescens). Außerdem wurde hier sowie am Pramsor-

fer Berg und Heideberg in Ackerflächen oder Randbereichen der Acker-Rittersporn (Con-

solida regalis) nachgewiesen.

                                                                        

45 Stand 2008
46 Hille, M., T. Schoknecht (2006): 70 Jahre Naturschutzgebiet Groß Machnower Weinberg, in:

Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 15 (4) 2006, S. 134

Sonderstandort Weinberg

Groß Machnow
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Auch die Salzstelle an der südlichen Gemeindegrenze weist mit Salz-Dreizack (Triglochin

maritimum) und Milchkraut (Glaux maritima) besondere Leitarten auf.47 In der Fort-

schreibung des Landschaftsrahmenplans wurden diese Arten bestätigt. Außerdem wurde

mit der Salz-Binse (Juncus gerardii) eine weitere spezialisierte Art festgestellt.

An den Abbaugewässern (Tongruben) zwischen Groß Machnow und Klein Kienitz wurde

Rauer Hahnenfuß (Ranunculus sardous) gefunden.

Im Rahmen der Fortschreibung des Landschaftsplans wurde während der Begehung in

einem Eichen-Mischwald an der nördlichen Grenze des Gemeindegebietes ein größerer

Bestand mit dem Seltsamen Lauch (Allium paradoxum) gefunden.

Im Folgenden sollen alle genannten, bemerkenswerten Pflanzenarten tabellarisch aufge-

führt und mit ihrem Schutzstatus dargestellt werden48.

Tab.�4: Liste bemerkenswerter Pflanzenarten

Dt. Name Wiss. Bezeich-
nung

Rote
Liste Bran-
denburg

Schutz nach Bundes-
Artenschutz- Verord-
nung

Acker-Rittersporn Consolida regalis 3 -

Ähriger Ehrenpreis Veronica spicata 3 §

Astlose Graslilie Anthericum liliago 3 §

Binsenscheide Cladium mariscus 3 -

Blaugrünes Schil-
lergras

Koeleria glauca 3 -

Blutroter Storch-
schnabel

Geranium sangui-
neum

2 -

Braunstieliger Strei-
fenfarn

Asplenium tricho-
manes

2 -

Breitblättriges Kna-
benkraut

Dactylorhiza maja-
lis

2 -

Helm-Knabenkraut Orchis militaris 2 -

Karthäuser-Nelke Dianthus carthusi-
anorum

3 §

Leberblümchen Hepatica nobilis V §

Liegender Ehren-
preis

Veronica prostrata 3 -

Mauerraute Asplenium ruta-
muraria

3 -

Platthalm-Quellried Blysmus compres-
sus

2 -

                                                                        

47 LBP Grundlagenermittlung, Ergänzende Planfeststellung zum Ausbau Flughafen Schönefeld,
Februar 2006

48 Arten aus den Anhängen der FFH-Richtlinie sind bei den dargestellten Arten nicht dabei.

Sonderstandort

Binnensalzstelle

bemerkenswerte

Pflanzenarten
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Dt. Name Wiss. Bezeich-
nung

Rote
Liste Bran-
denburg

Schutz nach Bundes-
Artenschutz- Verord-
nung

Prachtnelke Dianthus superbus 2 §

Rauer Hahnenfuß Ranunculus sar-
dous

3 --

Salz-Binse Juncus gerardii 2 -

Schwalbenwurz Vincetoxicum hi-
rundinaria

3 -

Schwarz-Pappel Populus nigra 2 -

Steifblättriges Kna-
benkraut

Dactylorhiza in-
carnata

2 -

Strand-Dreizack Triglochin mariti-
mum

3 -

Strand-Milchkraut Glaux maritima 1 -

Sumpf-
Knabenkraut

Orchis palustris 1 -

Sumpf-Stendelwurz Epipactis palustris 2 -

Wiesen-
Gänsekresse

Arabis nemorensis 1 -

Wohlriechende
Skabiose

Scabiosa canes-
cens

2 -

Rote-Liste Brandenburg (2006): 1 – vom Aussterben bedroht, 2 – stark gefährdet,
3�–�gefährdet, v�–�Vorwarnstufe
Schutz nach BArtSchV: §�-�besonders geschützt

Bewertung

Aufgrund des Vorkommens von Leitarten haben der Rangsdorfer See und der Bereich

um den Machnower See sowie die alten Torfstiche südlich des Machnower Sees eine

sehr hohe Bedeutung als Lebensräume für floristische Leitarten49. Die gleiche Einschät-

zung trifft auf den Weinberg und die Salzstelle in der Groß Machnower Gemarkung zu.

Diese Einschätzung wird auch durch die Fortscheibung des Landschaftsrahmenplans bes-

tätigt.

                                                                        

 49 LRP (1994)
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4.1.5 Fauna

Die naturräumliche Ausstattung führt insbesondere im Bereich des Rangsdorfer Sees mit

dem Biotopverbund der Notteniederung zu standörtlichen Besonderheiten, die sich auf

Lebensraumqualitäten für Tiere auswirken.

In der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans ist die Gemeinde mit dem Rangsdor-

fer See als Zentrum ein avifaunistisch interessantes Gebiet. Die Darstellung erfolgt in

Abb.�6 (im Anhang) und wurde aus den Daten der Naturschutzbehörde Teltow-Fläming

übertragen. Der See ist sowohl Schlaf- als auch Brutplatz für den Kranich (Grus grus).

Der See steht mit seinem gesamten weiteren Umfeld über eine Netz von Flugbahnen in

einer Funktionsbeziehung. Nordische Gänse (Grau-, Bless- und Saatgans) nutzen den See

ebenfalls als Schlafplatz. Mit den Feuchtwiesen und flachen Teichen zwischen dem

Ortsteil Klein Kienitz und Autobahn befindet sich ein weiterer wichtiger Schlafplatz für

Kraniche und Nordische Gänse innerhalb der Gemeinde. Die individuenstarken Durch-

zügler und Wintergäste auf dem Rangsdorfer See (v. a. Graugänse und Kraniche) nutzen

die großflächig offenen und störungsarmen Bereiche in der Niederung als Nahrungsflä-

chen.

Der Rangsorfer See ist entsprechend seiner Bedeutung insbesondere für Vögel als Natur-

schutzgebiet und SPA-Gebiet ausgewiesen50. Zu den wertbestimmenden Vogelarten

gehören u. a. Kornweihe, Kranich, Rohrweihe und Wachtelkönig als Brutvögel.

Der Rangsdorfer See bildet den Schwerpunkt der Kranichbrutplätze. Weitere befinden

sich in den Wiesen südlich des Sees, in den Luchwiesen, am Machnower See, am Zü-

lowgraben inmitten der Ortslage Rangsdorf sowie in den Wiesen nördlich der Autobahn

an der Gemarkungsgrenze zu Dahlewitz. Der Kranich bevorzugt Feuchtgebiete (z.�B.

Moore, Bruchwälder, Seeränder, Feuchtwiesen) als Brutplatz. Kraniche sind aber auf den

räumlichen Zusammenhang unterschiedlicher Lebensraumqualitäten angewiesen. Als

Futterplätze nutzt er z.�B. die aufkommende Saat auf Ackerflächen, als Schlafplatz wer-

den flachüberstaute Flächen oder Gewässerränder, die Schutz vor Feinden bieten, aufge-

sucht.

Innerhalb des Gemeindegebiete gibt es zwei Weißstorchhorste. Ein Horst befindet sich in

Rangsdorf am Langen Berg, ein weiterer Horst in Groß Machnow an der Mittenwalder

Straße. Drei weitere Horste liegen in den benachbarten Gemarkungen von Mittenwalde,

                                                                        

50 vgl. auch das folgende Kapitel

faunistische Daten aus

Fortschreibung des

Landschaftsrahmenplans

Rangsdorfer See mit höchster

Bedeutung

Weißstorchhorste
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in Jühnsdorf und in Ralingsberg. Der Weißstorch brütet auf Bäumen und Gebäuden. Es

werden auch Nisthilfen angenommen. Er besiedelt offene und halboffene Landschaften

und bevorzugt dabei Flußauen und Grünlandniederungen.

Am Südufer des Rangsdorfer Sees und in den südlichen Ausläufern der Zülowgrabennie-

derung befinden sich zwei Rohrweihen-Horste. Die Brutplätze befinden sich in Boden-

oder Wassernähe in dichtem Röhricht oder in Sumpfpflanzenbeständen. Bevorzugte

Beute sind kleinere Wasservögel.

Die Luchwiesen in der Notteniederung und das Niederungsgrünland westlich der Orts-

lage von Groß Machnow stellen Bruthabitate für den Kiebitz (Vanellus vanellus) dar. Der

Kiebitz ist ein Charaktervogel weiträumig offener Wiesen- und Weidelandschaften in

Niederungen. Die Brut erfolgt bevorzugt auf offenem Boden oder allenfalls kurzrasigen

Beständen.

Besonders bemerkenswert ist das Vorkommen des Wachtelkönigs (Crex crex) unterhalb

des Pramsdorfer Bergs. Der Wachtelkönig bevorzugt eher langgrasige, deckungsreiche

Feuchtbereiche, nimmt aber auch extensiv genutzte Agrarflächen und Verlandungszo-

nen an Gewässern an.

Vom Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) sind Brutplätze in den Niederungswiesen

nördlich von Klein Kienitz, vom Südufer des Rangsdorfer Sees und aus den Luchwiesen

bekannt. Hier legt es seine Nester in Seggen- und Röhrichtbeständen an.

Im Rahmen der ergänzenden Planfeststellung für den Ausbau des Flughafens Schönefeld

wurden faunistische Untersuchungen für den potenzielle naturschutzrechtliche Kompen-

sationsmaßnahmen im Niederungsgebiet zwischen Rangsdorfer See und Mittenwalde

durchgeführt (2006). Es wurden verschiedene Zielarten untersucht, um Aufschluss über

Zustand, Defizit und Potenziale zu erhalten. Im Folgenden sollen daher einige aktuelle

Erkenntnisse dargestellt werden.

Für den Untersuchungsraum fand u.�a. eine flächendeckende Bestandserfassung ausge-

wählter Brut- und Gastvogelarten statt. Auffällig war das weitgehende Fehlen von Limi-

kolen („Wiesenvögel“) in einem ursprünglich ausgedehnten feuchten bis nassen Grün-

landkomplex. Es konnte lediglich der Kiebitz (Vanellus vanellus) nachgewiesen werden.

Weitere Bodenbrüter wie Rebhuhn (Perdix perdix), Großer Brachvogel (Numenius arqua-

ta) und Grauammer (Emberiza calandra) zeigten im Verlauf der letzten Jahrzehnte er-

hebliche Bestandsrückgänge. Im gesamten Untersuchungsraum wurden in geringer

Dichte vergleichsweise anspruchsvolle Arten wie Wachtel (Coturnix coturnix), Wiesen-

pieper (Anthus pratensis), Ortolan (Emberiza hortulana) und Heidelerche (Lullula arbo-

rea) nachgewiesen.

hohe Bedeutung der

Notteniederung

Untersuchungen für

Planfeststellung Flughafen

Schönefeld
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Tab.�5: Festgestellte Brutvogelarten

Dt. Name Wiss .  Be-
zeichnung

Rote Liste
Brandenburg

Anhang I Vogel-
schutzrichtlinie

BNatschG
(bes. Arten-
schutz)

Bio-
top

Weißstorch Ciconia cico-
nia

3 x §§ G, O

Rohrweihe Circus aeru-
ginosus

3 x §§ M

Rebhuhn Perdix perdix 2 § O, H

Wachtel Coturnix co-
turnix

2 x §§ O

Kranich Grus grus 3 x §§ M, O

Wachtelkönig Crex crex 1 x §§ O, M

Tüpfelsumpfhuhn Porzana por-
zana

2 x §§ O, M

Großer Brachvo-
gel

Numenius
arquata

1 x §§ O, M

Kiebitz Vanellus va-
nellus

2 x §§ O, M

Heidelerche Lullula arbo-
rea

3 x §§ H, O,
WR

Wiesenpieper Anthus pra-
tensis

3 § O, M,
H

Ortolan Emberiza
hortulana

3 x §§ H, O,
WR

Grauammer Emberiza ca-
landra

2 §§ O

Kategorie der Roten Liste Brandenburg: 1 – vom Aussterben bedroht,  2 – stark gefährdet,  3 – ge-
fährdet
Schutzstatus gem. § 10 Abs. 2 Nr. 10 u. 11 BNatSchG: § - besonders geschützt (alle heimischen Vo-
gelarten), §§ streng geschützt

Biotop: G – Gebäude,  H – Heide,  O – extensiv genutztes Offenland, Grünland,  WR – Waldrand,  M –
Moor, Sumpf, Röhricht

Die offene Feldflur zwischen Klein Kienitz und Groß Machnow sowie die Niederung süd-

lich des Orteils Groß Machnow sind im Landschaftsrahmenplan von 1994 als Lebens-

raum der Großtrappe (Otis tarda) dargestellt. Die Großtrappe wurde allerdings seit ca.

10 Jahren nicht mehr in der Gemeinde beobachtet.

Der südliche Rangsdorfer See ist ein regelmäßig genutztes Gewässerverbundsystem

(Jagdgründe und Schlafplätze) für Fischotter (Lutra lutra). Als wichtige Verbindungsge-

wässer gelten der Zülowkanal und der Zülowgraben. Die Gewässer sind jedoch aufgrund

ihres wenig naturnahen Ausbauzustands und durch die intensiv genutzten angrenzen-

Fischotter
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den Flächen als Lebensraum nicht optimal.51 Die Bedeutung des Gewässersystems ist

v. a. in seiner Verbindungsfunktion zu sehen.

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen für die ergänzende Planfeststellung für

den Ausbau des Flughafens Schönefeld wurde als Leitart der offenen Feldflur auch der

Feldhase (Lepus europaeus) und seine Populationsdichte untersucht. Diese Tierart liegt

aufgrund der gegenwärtig wenig günstigen Habitatbedingungen im Untersuchungs-

raum unterhalb der durchschnittlichen Populationsdichten im Land Brandenburg.

Als weitere Säugetierarten im Bereich der Zülowgrabeniederung und am Machnower

See Sommerlebensräume der Fledermaus-Arten Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)

bekannt.52 Diese Fledermausart bewohnt als typische Baumfledermaus Baumhöhlen,

nutzt aber gelegentlich auch Nistkästen oder Gebäude als Quartier. Die Sommer- und

Winterquartiere liegen oft weit auseinander. D.�h. es ist nicht zwangsläufig davon auszu-

gehen, dass in der Gemeinde in ihren Sommerlebensräumen festgestellen Großen A-

bendsegler auch ihr Winterquartier in der Gemeinde haben. Alle Fledermausarten sind

von gemeinschaftlichem Interesse (Anhang II der FFH-Richtlinie) und streng geschützt

(Anhang IV der FFH-Richtlinie).

Im Rahmen der faunistischen Erhebungen53 wurden auch Amphibien untersucht.

Machnower See, Machnower Torfstiche und die Gewässer im Bereich der Fenne besitzen

regionale Bedeutung als Schwerpunktvorkommen für Amphibien. Das Gewässersystem

in der Niederung ist zum großen Teil naturfern ausgeprägt. Außerdem gibt es nur selten

und wenige flach überstaute Senken. Beides führt zu ungünstigen Habitatbedingungen

(insbesondere für die Laichvorgänge). Weite Verbreitung hat daher nur der vergleichs-

weise anpassungsfähige Teichfrosch (Rana kl. esculenta) in ständig wasserführenden

Gewässern. Weitaus seltener wurden in den Gräben und Kleingewässern im Untersu-

chungsgebiet Erdkröte (Bufo bufo), Moorfrosch (Rana arvalis) und Teichmolch (Triturus

vulgaris) festgestellt. Nur in den naturnahen größeren Gewässern kommen zusätzlich

Arten vor wie Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) und Grasfrosch (Rana temporaria). Hier

führt aber der Fischbesatz zu einer Dezimierung der Amphibienpopulationen.

Für den Kiessee bei Pramsdorf ist das Vorkommen der Kreuzkröte (Bufo calamita)  be-

kannt.54

                                                                        

51 LBP Grundlagenermittlung, Ergänzende Planfeststellung zum Ausbau Flughafen Schönefeld,
Februar 2006

52 Fortschreibung LRP, 2008
53 LBP Grundlagenermittlung, Ergänzende Planfeststellung zum Ausbau Flughafen Schönefeld,

Februar 2006
54 Fortschreibung LRP, 2008

weitere Säugetiere

Amphibien
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Am Rand der Niederung bestehen kleinräumig trockene Lebensräume, die ebenfalls eine

besondere faunistische Bedeutung besitzen. Im Bereich des Großmachnower Weinbergs,

den Randbereichen der Fenne und dem Machnower Mühlenberg wurden auf offenen

oder lückig bewachsenen Sandstandorten Zauneidechsen (Lacerta agilis) nachgewiesen.

Im Umfeld der größeren Seen ist von stabilen Vorkommen der Ringelnatter (Natrix

natrix) auszugehen. Sie wurde aktuell 2005 bei den Untersuchungen für den potenzielle

naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen nachgewiesen.55 In dieser Erhebung

wurden auch verschiedene Insektengruppen untersucht. Es zeigt sich auch hier die Ten-

denz, dass sich im Bereich des Machnower Sees, der Großmachnower Torfstiche, des

Großmachower Weinbergs und der Fenne aufgrund der vielfältigen und naturnahen Le-

bensräume eine jeweils höhere Artenzahl und Individuendichte erhalten hat, aber typi-

sche Arten der Feucht- und Nasswiesen sowie Gewässer in geringer Artenzahl und Indi-

viduendichte im Niederungsbereich vorkommen.

Gemäß Landschaftsplan von Groß Machnow56 kommt in der Gemeinde zusätzlich die

Blindschleiche vor.

Tab.�6: Festgestellte Amphibien und Reptilien

Dt. Name Wiss. Bezeichnung Rote Liste Anhang der
FFFH-Richtlinie

Schutz nach
BArtSchVO

Amphibien

Teichmolch Triturus vulgaris ** §

Knoblauchkröte Pelobates fuscus * IV §§

Erdkröte Bufo bufo * §

Kreuzkröte Bufo calamita 3 IV §§

Moorfrosch Rana arvalis * IV §§

Grasfrosch Rana temporaria 3 V §

Teichfrosch Rana kl. esculenta ** V §

Reptilien

Blindschleiche Angius fragilis ** §

Zauneidechse Lacerta agilis 3 IV §

Ringelnatter Natrix natrix 3 §

RL - Rote-Liste-Kategorie Brandenburg: 3 – Gefährdet, * - derzeit nicht gefährdet, ** -

ungefährdet

§ -  besonders geschützt, §§ - streng geschützt (BArtSchV)

FFH-Richtlinie: IV - Art des Anhangs IV (strenger Schutz),  V – Anhang V (Art von gemein-
schaftlichem Interesse)

                                                                        

55 LBP Grundlagenermittlung, Ergänzende Planfeststellung zum Ausbau Flughafen Schönefeld,
Februar 2006

56 Landschaftsplan, 1994

Zauneidechsen am Weinberg

Groß Machnow
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Stärker gefährdete und damit auch i.�d.�R. empfindlichere bzw. anspruchsvollere Arten

wurden in den Gewässern der Gemeinde bisher nicht festgestellt.

Als Fischarten kommen nach den Daten zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans

im Rangsdorfer See der Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis, Anhang II FFH-Richtlinie)

und in den Tonkuhlen zwischen Groß Machnow und Klein Kienitz der Bitterling (Rho-

deus amarus, Anhang II FFH-Richtlinie) vor. Da der Bitterling bei seiner Fortpflanzung auf

Muscheln (Fluss- oder Teichmuscheln) angewiesen ist, ist davon auszugehen, dass der

festgestellte Bestand eingesetzt wurde und wahrscheinlich keine fortpflanzungsfähige

Population darstellt (wenn nicht gleichzeitig auch Muscheln eingesetzt wurden).

Der Machnower Weinberg besitzt aufgrund seiner Standortbedingungen (warm und

trocken) besondere Bedeutung: hier befindet sich eines der nördlichsten mitteleuropäi-

schen Vorkommen von Zikaden (Psammotettix angulatus).57

Als weitere Insekten-Vorkommen werden der Mädesüß-Scheckenfalter (Brenthis ino) im

Bereich der Wiesen in der Dabendorfer Kurve und der Spiegelfleck-Dickkopffalter (Hete-

roterus morpheus) in den südlichen Ausläufern der Zülograben-Niederung genannt.58

Diese beiden Arten bevorzugen feuchte Grünland- und Staudenfluren.

Bewertung

Der großräumige Biotopverbund, der sich durch Gewässersysteme und seine Begleit-

strukturen wie Feuchtwälder, Röhrichte, Feuchtwiesen, Grünland, lineare und flächige

Gewässer gekennzeichnet ist, bietet günstige Lebensraumvoraussetzungen für eine Viel-

zahl störempfindlicher und anspruchsvoller Tierarten, die in vielen Teilbereichen der

Gemeinde auch nachgewiesen werden können. Gleichzeitig befinden sich in einigen die-

ser Teilbereiche die besten Voraussetzungen für eine landschaftsbezogene Erholungsnut-

zung (v.  a. Rangsdorfer See und Zülowgrabenniederung). In anderen Bereichen findet

eine intensive Flächennutzung statt (Landwirtschaft). Aus diesem Zusammentreffen leitet

sich ein Konfliktpotenzial ab. Im Landschaftsrahmenplan werden der gesamte Rangsdor-

fer See, die Notteniederung sowie die Feldflur zw ischen Groß Machnow und Klein Kie-

nitz als Lebensraum faunistischer Leitarten dargestellt.

                                                                        

57 BECKER GISEKE MOHREN RICHARD, 1995
58 Fortschreibung LRP, 2008

Fische
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Aus den Untersuchungen für die potenziellen naturschutzrechtlichen Kompensations-

maßnahmen59 ergibt sich für die Niederung um den Zülowkanal ein Defizit für Arten

der Feldflur, des Feuchtgrünlandes und der Gewässer, das sich auf die Meliorationsmaß-

nahmen und die intensive Bewirtschaftung zurückführen lässt. Dieses Defizit weist

gleichzeitig auf die erheblichen ökologischen Flächenpotenziale hin.

Auch die Feststellung der vorkommenden Amphibien lässt auf ein großes Standortpo-

tenzial schließen. Jedoch wurde bisher nur wenig anspruchsvolle Arten festgestellt.

4.1.6 Schutzgebiete und gesetzlich geschützte Bestandteile
von Natur und Landschaft

Die im Folgenden dargestellten Schutzgebiete und –objekte sind in Plan�6 (Anhang) ver-

zeichnet.

4.1.6.1 Naturschutzgebiet (NSG)

Naturschutzgebiete werden auf Grundlage des § 21 BbgNatSchG festgesetzt. Das Natur-

schutzgebiet „Rangsdorfer See“ nimmt im Vergleich zu den anderen Naturschutzgebie-

ten die größte Fläche innerhalb der Gemeinde ein und reicht weit in die benachbarte

Gemarkung hinein. Schutzzweck nach § 3 der Verordnung60 ist die Erhaltung und Ent-

wicklung des Gebietes

•  als Brut- und Nahrungsgebiet bestandsbedrohter und gefährdeter Vogelarten

sowie als Lebensraum für Säugetiere der Gewässer und ihrer Ufer,

• als bedeutender Rastplatz für nordische Gänse,

• als Standort seltener, in ihrem Bestand bedrohter Pflanzengesellschaften insbe-

sondere von armen Feuchtwiesen, ausgedehnteren Röhricht- und Großseggen-

gesellschaften und Bruchwaldgesellschaften,

•  als Standort geschützter und in Brandenburg vom Aussterben bedrohter und

gefährdeter Pflanzenarten,

•  als repräsentativer Ausschnitt der Niederungslandschaft der Nuthe-Notte-

Niederung und als wichtiger Bestandteil des regionalen Biotopverbunds.

                                                                        

59 LBP Grundlagenermittlung, Ergänzende Planfeststellung zum Ausbau Flughafen Schönefeld,
Februar 2006

60 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Rangsdorfer See“ vom 27. April 1998 (GVBl. II/98, S.
382)

großes Standortpotenzial

aber Defizite
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Geschützt ist eine Fläche, die über die Krumme Lanke im Norden über den westlichen

Rangsdorfer See bis in die Notte-Niederung reicht. Das westlich angrenzende Grünland

außerhalb des Gemeindegebietes ist in das NSG einbezogen.

Das Naturschutzgebiet „Zülowgrabenniederung“61 beginnt in der Ortslage Rangsdorf

(in Höhe der Straße Wiesengrund), verläuft nördlich durch die Siedlungsfläche von

Rangsdorf entlang des Grabens bis in die Dahlewitzer Gemarkung. Schutzzweck ist die

Erhaltung und Entwicklung der schmalen Talrinne

• als Lebensraum wildlebender Pflanzengesellschaften, zu denen u. a. Torfstiche,

Moorwälder, Erlen-Eschenwälder, Weidengebüsche, Röhrichte und Seggenriede

sowie feuchte Hochstaudenfluren und Feuchtwiesen gehören und

• als Lebensraum, wildlebender Tierarten, insbesondere des Fischotters, verschie-

dener für Fließ- und Stillgewässer, strukturreiche Waldstandorte und Feuchtge-

biete typische Brutvogelfauna, sowie verschiedener Amphibien- und Reptilienar-

ten.

Außerdem ist das naturnahe Bachtal wegen seiner Seltenheit im Altkreis Zossen und we-

gen seiner Funktion als Biotopverbundsystem zu erhalten.

An das Naturschutzgebiet „Zülograbenniederung“ schließt sich in südliche Richtung bis

Pramsdorf das Naturschutzgebiet „Machnower See“62 an, das den See, seine Verlan-

dungsbereiche und die umgebenden Feuchtbereiche umfasst.

Der „Groß Machnower Weinberg“ ist 1935 das erste Naturschutzgebiet, das auf dem

Territorium des heutigen Landes Brandenburg auf Grundlage des damals neuen Reichs-

naturschutzgesetzes ausgewiesen wurde.63 Schon zum damaligen Zeitpunkt wurde die

Bedeutung des Weinberges mit seiner besonderen Naturausstattung (kontinental ge-

prägte Trockenrasen, Steppenpflanzen, schüttere Eichenwälder und viele seltene Insek-

ten) erkannt. 1951 erfolgte eine Erweiterung der Fläche.64

Unmittelbar nördlich der Autobahn beginnt im Verlauf des Glasowbaches das Natur-

schutzgebiet „Ehemaliger Blankenfelder See“65, das sich bis in die Ortslage Blanken-

felde zieht und dort in das im Verfahren befindliche Naturschutzgebiet Glasowbachnie-

                                                                        

61 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Zülowgrabenniederung“ vom 25. November 2002
(Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr.�39 vom 09.12.2002)

62 Naturschutzgebiet „Machnower See“, Beschluss Nr. 0116 des Bezirkstages Potsdam vom
17.03.1986

63 Verordnung über das Naturschutzgebiet Groß-Machnower Weinberg in Groß-Machnow, Kreis
Teltow der Preußischen Regierung in Potsdam vom 05.06.1936

64 HILLE, M., T. SCHOKNECHT (2006): 70 Jahre Naturschutzgebiet Groß Machnower Weinberg,
in: Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 15 (4) 2006, S. 134

65 Naturschutzgebiet „Ehemaliger Blankenfelder See“, Beschluss Nr.�0116 des Bezirkstages Pots-
dam vom 17.03.1986

Zülowgrabenniederung

Machnower See

Groß Machnower Weinberg
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derung übergeht. Das NSG „Ehemaliger Blankenfelder See“ liegt nur mit einer kleinen

Fläche innerhalb des Gemeindegebietes von Rangsdorf.

4.1.6.2 Landschaftsschutzgebiet (LSG)

Das Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ befindet sich nach §�28 (2) Satz 3

i.V.m. §�27 (3) BbgNatSchG im Verfahren zur Unterschutzstellung (seit dem

15.12.2006).66

Nach diesem Entwurf befindet sich nahezu die gesamte Gemeindefläche bis auf die

Ortslagen innerhalb des LSG. Innerhalb dieses geplanten Landschaftsschutzgebietes gilt

während des Verfahrens eine Veränderungssperre gemäß §�28 (2) BbgNatSchG.

Zu den Schutzzwecken gehören u.�a.

•  die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des

Naturhaushaltes (u.�a. die Lebensraumfunktionen  der landschaftstypischen,

abwechslungsreichen und teilweise gefährdeten Ufer- und Feuchtwiesengesell-

schaften, wärmeliebende Staudenfluren und Eichenwaldgesellschaften sowie

Sandtrockenrasen und der regional übergreifende Biotopverbund)

• die Erhaltung oder Wiederherstellung der Regenerationsfähigkeit und nachhal-

tige Nutzungsfähigskeit der Naturgüter (u.�a. die Seen und Fließgewässer, Röh-

richtbestände, Verlandungsbereiche, Erlenbrüche, Niedermoore, Frisch- und-

Feuchtwiesen, Dünenbereiche und verschiedene Waldbestände),

•  die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Vielfalt, Eigenart und

Schönheit dieses für Mittelbrandenburg charakteristischen Landschaftsbildes

(u.�a. eines vorwiegend eiszeitlich gebildeten Landschaftsbereichs mit einem

Mosaik aus gewässerreichen, zum großen Teil moorreichen Niederungen,

Grundmoränenplatten und Endmoränenerhebungen sowie Sandern und ein-

zelnen Dünen),

• die Erhaltung oder Entwicklung des Gebietes wegen seiner besonderen Bedeu-

tung für  die naturnahe Erholung.

Das Landschaftsschutzgebiet „Diedersdorfer Heide und Großbeerener Graben“ liegt in

Verlängerung der Glasowbachniederung nördlich der Autobahn mit einer kleinen Fläche

innerhalb des Geltungsbereichs.67 Die Abgrenzung entspricht im Wesentlichen auch

                                                                        

66 Entwurf der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Notte-Niederung" des Ministeriums
für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz Brandenburg vom 02.11.2006 ge-
mäß Bekanntmachung vom 29.11.2006

67 Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Diedersdorfer Heide und Großbeerener Gra-
ben“ des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung vom 27.02.1998, GVBl.
Brandenburg Nr.�10, Teil II vom 06.04.1998

Notte-Niederung
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dem hier liegenden FFH-Gebiet „Glasowbachniederung“ und NSG „Ehemaliger Blanken-

felder See“.

Das LSG Pfählingsee-Prierowsee liegt im Bereich der „Dabendorfer Kurve“ (südliche

Grenze des Gemeindegebietes) grenzt an das Gemeindegebiet an, liegt aber außerhalb.

Das Schutzgebiet wurde 1938 mit Verordnung festgesetzt.68

4.1.6.3 Naturdenkmale (ND)

Naturdenkmale werden auf Grundlage von § 23 BbgNatSchG ausgewiesen. Im Landkreis

Teltow-Fläming wurden für unterschiedliche Schutzgruppen (feucht, trocken, Bäume

und Baumgruppen, Findlinge) Sammelverordnungen69 festgesetzt. In der Gemeinde be-

finden sich insbesondere markante Einzelbäume, Baumgruppen und besonders markan-

te Alleen, die als Naturdenkmal ausgewiesen sind. Dazu gehören z. B. die Einzelbäume

auf dem Anger von Groß Machnow, die Kopfweiden-Allee („Weidenweg“), die Namen

gebende Allee in der Lindenallee sowie die Lindenallee in einem Abschnitt der Friedens-

allee (beide in der Ortslage Rangsdorf). Ein besonderes Naturdenkmal ist eine Baumreihe

aus Maulbeeren (Morus alba) am Südrand des Waldes auf dem Spitzberg (nördlich des

Gewerbegebietes Theresenhof). Darüber hinaus ist auch die großflächige Binnensalz-

stelle in der Kurve bei Dabendorf hervorzuheben. Die Naturdenkmale werden nachricht-

lich dargestellt.

4.1.6.4 Europäisches Netz „Natura 2000“

Die so genannten SPA-Gebiete (Europäische Vogelschutzgebiete) und FFH-Gebiete die-

nen dem Schutz von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung und werden u.�a. auf

Grundlage von §�26a BbgNatSchG gemeldet.

                                                                        

68 Landschaftsschutzgebiet Pfählingsee-Prierowsee, Verordnung des Landrates des Kreises Teltow
des Landkreises Teltow vom 16.03.1938, Amtsblatt der Preußischen Regierung in Potsdam
Nr.�17 vom 09.04.1938

69 Verordnung zur Festsetzung von Naturdenkmalen (Erosionsrinnen, Trockentäler, natürliche
Wälder, Dünen, Trockenhänge, Heide, Erdfälle, Trockenrasen) im Landkreis Teltow-Fläming
vom 28. Oktober 2004 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr.�33 vom 10.11.2004)
und
Verordnung zur Festsetzung von Naturdenkmalen (Bäume, Baumgruppen, Allen, Baumreihen)
im Landkreis Teltow-Fläming vom 28. Oktober 2004 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-
Fläming Nr.�33 vom 10.11.2004) und
Verordnung zur Festsetzung von Naturdenkmalen (Hohlformen, Quellen/Salzaustritte, Moore,
Moorseen, Feuchtwiesen, natürliche Bachläufe) im Landkreis Teltow-Fläming vom 28. Oktober
2004 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr.�33 vom 10.11.2004) und
Verordnung zur Festsetzung von Naturdenkmalen (Findlinge) im Landkreis Teltow-Fläming vom
28. Oktober 2004 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr.�33 vom 10.11.2004)
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Das Naturschutzgebiet „Rangsdorfer See“ wurde in der gleichen Abgrenzung als SPA-

Gebiet (Special Protection Area, Europäisches Vogelschutzgebiet) gemeldet70. Das Ge-

biet um den Rangsdorfer See gehört demnach zum SPA Nuthe-Nieplitz-Niederung.

Zu den wertbestimmenden Vogelarten gehören u. a.

Arten des Anhangs I der Richtlinie 79/409/EWG

• Kornweihe,

• Kranich,

• Rohrweihe,

• Wachtelkönig;

regelmäßig vorkommende Zugvogelarten, u. a. Graugans.

Die Erhaltungsziele sind in der Verordnung für das NSG „Rangsdorfer See“ definiert.

Die FFH-Richtlinie von 1992 fordert die Mitgliedsstaaten der EU zur Ausweisung von Ge-

bieten zum Schutz besonders gefährdeter Arten und Lebensräume auf. Sie werden als

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in das Schutzgebietssystem Natura 2000 in-

tegriert. Durch die Bekanntmachung der Gebiete im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 11

vom 13. März 2002 und Nr.  41 vom 19. Oktober 2005 erhalten diese Gebiete einen

Schutzstatus nach EU-Recht. Schutz und Verträglichkeit bestimmter Vorhaben werden

u. a. auch durch §§ 26a ff BbgNatSchG geregelt.

Das FFH-Gebiet Zülowniederung (DE 3746-309) ist innerhalb des Gemeindegebietes in

mehrere Teilgebiete aufgeteilt. Sie liegen im Bereich alter Torfstiche in der Niederung

südlich von Pramsdorf und am Südwestufer des Rangsdorfer Sees. Ein Teilgebiet liegt

innerhalb des NSG Zülowgrabenniederung inmitten der Ortslage Rangsdorf im Niede-

rungsbereich zwischen Wiesengrund, Bergstraße und Großmachnower Straße. Wert-

bestimmende Lebensraumtypen sind Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden (6410 -

Molinion caerulae) und subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder

Hainbuchenwald auf wechselfeuchten Standorten (9160 – Carpinion betuli).

Das FFH-Gebiet Großmachnower Weinberg (DE 3747-305) grenzt die gesamte topo-

graphische Erhebung ab und umfasst daher einen größeren Umgriff als die Abgrenzung

des Naturschutzgebietes. Der wertgebende Lebensraumtyp ist hier der naturnahe Kalk-

Trockenrasen mit seinen Verbuschungsstadien (6210 – Festuco-Brometalia). Die Bedeu-

                                                                        

 70 Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutzgebiete im Land Brandenburg und Erklärung zu
besonderen Schutzgebieten (Special Protection Area – SPA), Bekanntmachung des Ministeriums
für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 1. Juni 2005 mit Anlagen

Europäisches

Vogelschutzgebiet

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

(FFH-Richtlinie)

Zülowniederung

Großmachnower Weinberg



LANDSCHAFTSANALYSE

Stefan Wallmann · Landschaftsarchitekten 69

tung liegt in der Ausbildung basiphiler Sandrasen in ihrer geographischen Verteilung

(eigentlicher Schwerpunkt in Brandenburg Odertalhänge) und naturnahe Restbesto-

ckung des wärmeliebenden Schwalbenwurz-Eichentrockengehölzes.

Das FFH-Gebiet „Umgebung Prierowsee“ (DE  3746-308) liegt zum überwiegenden

Flächenanteil außerhalb des Gemeindegebietes. Eine kleine Fläche im Bereich der Luch-

wiesen an der südlichen Grenze der Gemarkung reicht bis in den Geltungsbereich hin-

ein. Die Bedeutung dieses FFH-Gebietes liegt am Vorkommen charakteristischer Arten-

spektren und Einzelarten (z. B. Fischotter). Von besonderer Bedeutung sind die vorkom-

menden, seltenen Lebensraumtypen wie z. B. Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden,

feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe und kalkreiche

Sümpfe. Innerhalb des Gemeindegebietes von Rangsdorf befindet sich in den Luchwie-

sen eine Binnensalzstelle, auf der sich eine Salzwiese im Binnenland entwickelt hat.

Das FFH-Gebiet „Glasowbachniederung“ (DE 3646-302) befindet sich ebenfalls nur

mit einem kleinen Abschnitt innerhalb des Gemeindegebietes nördlich der Autobahn in

derselben Abgrenzung wie das NSG „Ehemaliger Blankenfelder See“. Wertgebende Tier-

art ist der Fischotter. Als besondere Lebensraumtypen werden hier u.  a. genannt: Flüsse

der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Al-

litricho-Batrachion sowie begleitende naturnahe Vegetationstypen feuchter Standorte.

4.1.6.5 Gesetzlich geschützte Biotope

Nach § 32 BbgNatSch gilt ein besonderer Schutz für bestimmte Biotope. Aufgrund der

besonderen naturräumlichen Bedingungen gibt es besonders viele, großräumig zusam-

menhängende geschützte Biotope, die aufgrund ihrer Lage bereits zum großen Teil

durch andere naturschutzrechtliche Schutzbestimmungen (z. B. als Naturschutzgebiet)

formal unter Schutz stehen.

Es gibt zwei naturräumlich zusammenhängende Bereiche, in denen sich auch Schwer-

punkte geschützter Biotope ergeben. Es ist zum einen der Verlandungsbereich des

Rangsdorfer Sees mit seinen Röhricht-, Bruch- und Feuchtwaldbereichen, die sich aus

Erlen und Eschen aufbauen. Es ist zum anderen die gesamte zusammenhängende Zü-

lowgraben-Niederung mit Ausnahme einzelner Abschnitte innerhalb der Siedlungsfläche.

Die geschützten Biotope in der Zülowgraben-Niederung setzen sich aus unterschiedlich

feuchten Wald-, Röhricht- und Grünlandkomplexen zusammen, in denen naturnahe

Gewässer liegen.

Bei den beiden naturräumlichen Bereichen Rangsdorfer See und Zülowgraben besteht

für die meisten nach §  32 BbgNatSchG auch ein Schutz als Naturschutz- oder FFH-

Gebiet. Darüber hinaus befinden sich innerhalb des Gemeindegebiets zahlreiche kleinflä-

chige geschützte Biotope. Es handelt sich dabei überwiegend um Biotoptypen feuchter

Umgebung Prierowsee

Glasowbachniederung

Schwerpunkte geschützter

Biotope
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oder nasser Standorte bzw. um Gewässer. Ein „herausragender“ geschützter Biotop ist in

Teilbereichen der Machnower Weinberg mit seinen Trockenrasen- und Trockenwald-

Strukturen. Auch der Weinberg steht sowohl als Naturschutz- als auch als FFH-Gebiet

unter Schutz.

4.1.6.6 Alleenschutz

Alleen stehen grundsätzlich gemäß §  31 BbgNatSchG unter Schutz. Das gilt entspre-

chend für alle Alleen innerhalb der Gemeinde Rangsdorf. Im Zuge der Siedlungsanlagen

wurden insbesondere in den 1930er Jahren die meisten innerörtliche Erschließungsstra-

ßen zur Gestaltung mit Alleen bepflanzt. So sind sowohl die außerörtlichen wie auch die

innerörtlichen Straßen in der Gemeinde überwiegend mit Alleen bepflanzt. Bei großflä-

chigen Neubauvorhaben bemüht sich die Gemeinde um eine ansprechende Gestaltung

der öffentlichen Straßen. Daher wurden in den letzten Jahren wieder vermehrt neue Al-

leen gepflanzt.

4.1.6.7 Horstschutzzonen

Nach §�33 BbgNatSchG sind Horststandorte von Adlern, Wanderfalken, Korn- und Wie-

senweihen, Schwarzstörche, Kraniche, Sumpfohreulen und Uhus geschützt. Im Nahbe-

reich bis 300�m im Umkreis gelten bestimmte Nutzungsbeschränkungen.

4.1.6.8 Gewässerschutzbereiche

Nach §�48 BbgNatSchG gilt außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile für

stehende Gewässer ab einer Größe von 1�ha, dass mit bestimmten Ausnahmereglungen

z.�B. für genehmigte wasserrechtliche Nutzungen in einem Abstand bis 50�m von der

Uferlinie bauliche Anlagen nicht erichtet oder wesentlich verändert werden dürfen. Diese

Regelung gilt für den Rangsdorfer See außerhalb der im Zusammenhang bebauten

Ortsteile sowie für den Kiessee Pramsdorf den Machnower See und das Abbaugewässer

in der Fenne.

4.1.6.9 Baumschutzsatzung Rangsdorf

Die Gemeinde Rangsdorf besitzt eine Baumschutzsatzung71, nach der innerhalb der im

Zusammenhang bebauten Ortsteile und innerhalb der Geltungsbereiche von Bebau-

ungsplänen sowie von Vorhaben- und Erschließungsplänen alle Bäume mit einem

                                                                        

71 Satzung der Gemeinde Rangsdorf zum Schutz von Bäumen vom 17. Dezember 2004

Gewässerschutzbereich 50 m
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Stammumfang von mind. 40 cm Stammumfang in 130 cm Höhe geschützt sind. Für Ei-

ben, Rotdorn, Weißdorn, Stechpalme und mehrstämmig ausgeprägte Bäume gilt der

Schutz schon ab 20 cm Stammumfang. Vom Schutz ausgenommen sind z. B. Obstbäu-

me mit Ausnahme von Walnuss, Esskastanie und Edeleberesche. Auch für Pappeln und

Robinien gilt der Baumschutz nach der kommunalen Baumschutzsatzung nicht. Auf

Wald im Sinne des §�2 LWaldG erstreckt sich diese Satzung ebenfalls nicht.

4.1.6.10 Brandenburgische Baumschutzverordnung

Für Brandenburg gilt eine landesweite Baumschutzverordnung72. Nach §�2 (3) dieser

Verordnung gehen die Festsetzungen einer kommunalen Satzung der Verordnung vor.

Der Schutz nach der kommunalen Baumschutzsatzung gilt innerhalb der im Zusam-

menhang bebauten Ortsteile und innerhalb der Geltungsbereiche von Bebauungsplänen

sowie von Vorhaben- und Erschließungsplänen für Bäume mit einem Stammumfang von

mind. 40 cm Stammumfang.

Nach der Brandenburgischen Baumschutzverordnung gilt der Schutz für Bäume mit ei-

nem Stammumfang von mindestens 60 cm. Auf mit bis zu zwei Wohneinheiten bebau-

ten Grundstücken sind nur Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Rotbuchen mit einem

Stammumfang von mehr als 190�cm (gemessen 130�cm über dem Erdboden) geschützt.

Obstbäume, Pappeln und Baumweiden sind innerhalb des besiedelten Bereichs vom

Schutz ausgenommen. Bei mit bis zu zwei Wohneinheiten bebauten Einzelgrundstücken,

die sich außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile befinden und deren

baumbestandene Grundstücksbereiche noch nicht Teil der „freien Landschaft“ sind, fin-

det die Regelung nach §�2 (1) Nr.�1 der Brandenburgischen Baumschutzverordnung

Anwendung. Diese Konstellation trifft in Rangsdorf jedoch allenfalls im Ausnahmefall zu.

Danach greift innerhalb der besiedelten Bereiche i.�d.�R. die Satzung der Gemeinde.

Die Verordnung findet weiterhin keine Anwendung innerhalb von Flächen, die als Wald

im Sinne des §�2 LWaldG einzustufen sind. Bäume und Sträucher außerhalb der im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteile und außerhalb des Waldes sind, wenn sie sich in einem

Schutzgebiet befinden, nach den Regelungen dieses Schutzgebietes geschützt.

Gehölzbestände außerhalb des besiedelten Bereichs unterliegen unabhängig von Größe

oder Stammumfang der Eingriffsregelung des Naturschutzgesetzes.

                                                                        

72 Verordnung über die Erhaltung, die Pflege und den Schutz von Bäumen im Land
Brandenburg (Brandenburgische Baumschutzverordnung – BbgBaumSchV) vom 29.
Juni 2004
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Bei allen Bäumen, die aufgrund eines Eingriffs gemäß §�10 BbgNatSchG gefällt werden

müssen, der nach §�17 BbgNatSchG zugelassen wurde, gilt nur die Eingriffregelung,

nicht die Baumschutzverordnung.

Der Schutz von Obstbäumen in einer Streuobstwiese, die gemäß §�32 BbgNatSchG ge-

schützt ist, bleibt unberührt.

4.2 LANDSCHAFTSBILD UND ERHOLUNG
Das landschaftliche Erscheinungsbild einer Gemeinde ist ein Kennzeichen für die Le-

bensqualität eines Siedlungsraumes bzw. die Qualität der naturräumlichen Ausstattung.

Das Erholungs- und Freizeitangebot dient als wichtiger Bestandteil der Regeneration des

Menschen im Landschaftsraum. Das Vorhandensein vertrauter Gestaltmerkmale und gu-

ter Orientierungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit des Naturerlebens tragen zur I-

dentifikation mit dem Landschaftsraum bei.

4.2.1 Landschaftsbild

Das Landschaftsbild ist die äußere, sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform von Natur

und Landschaft. Es ist Ausdruck und Ergebnis der naturräumlichen Bedingungen einer-

seits und der anthropogenen Nutzungsmuster andererseits. Der Naturraum wird insbe-

sondere durch die geologische Entstehung, Relief, Böden und Wasser geprägt. Die

anthropogenen Nutzungsmuster führen zu einer bestimmten Verteilung von Siedlungs-

flächen, Verkehrsbändern, Land- und Forstwirtschaft. Hinzu kommen die Entwicklung

bzw. Änderung der Nutzungen, so dass in der geschichtlichen Betrachtung bestimmte

Landnutzungsformen zu besonderen Kulturlandschaften geführt haben.

Für den Siedlungsraum Rangsdorf, Groß Machnow und Klein Kienitz belegen Funde aus

der Zeit bis ungefähr in das 5. Jahrtausend v. Chr. (Mittelsteinzeit) eine Besiedelung

durch Menschen. Seit etwa 3.000 Jahren findet eine landwirtschaftliche Nutzung durch

Ackerbau und Viehzucht statt. Seit dieser Zeit werden Wälder zur Flächengewinnung ge-

rodet. Durch die Lage am See hatte die Fischerei eine besondere Bedeutung. Alle drei

Ortsteile waren im Laufe der Geschichte als Güter verwaltet und bewirtschaftet worden.

Neben den eigentlichen Gutshöfen gab es die Vorwerke Pramsdorf und Theresenhof. In

den Ortsteilen findet also schon seit langer Zeit eine intensive landwirtschaftliche Nut-

zung statt.

wahrnehmbare

Erscheinungsform von Natur

und Landschaft
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Durch die nahezu flächendeckende Bewirtschaftung durch Bauern und Gutsherren ergab

sich ein kleinteiliges Mosaik an Nutzungen. Dabei war die Nutzung in der Niederung

aufgrund der Standortverhältnisse auf Grünland (Wiese und Weide) begrenzt. Das ab

Anfang des 19. Jh. angelegte Grabennetz in der Niederung war an die kleinteilige Par-

zellenstruktur angepasst. Mit den zunehmend verbesserten Möglichkeiten der Entwässe-

rung wurden nach und nach die Grünlandflächen umgebrochen.

Mit den umfangreichen Meliorationsmaßnahmen ab den 1950er und verstärkt seit den

1970er Jahren wurden die Flächen zusammengelegt und das dichte Graben- und Wege-

netz reduziert. Die Niederung wird seit dieser Zeit zum großen Teil ackerbaulich genutzt.

Die Hochflächen waren über mehrere Jahrhunderte ackerbaulich genutzt worden, so

dass sich nur kleinere Flächen, insbesondere eingelagerte Sandinseln oder nasse Verlan-

dungsbereiche der Seen, als Wald entwickelt haben. Die Bewirtschaftung erfolgte bereits

durch die Gutsbetriebe in großen, kaum gegliederten Acker-Schlägen. Gräben und We-

ge sind mit Gehölzen bepflanzt. Entlang der Dorfverbindungsstraßen befinden sich Al-

leen, die sich i. d. R. aus Linden (Tilia spec.) aufbauen. Diese historisch charakteristischen

Bepflanzungen wurden seit den 1950er Jahren mit landschaftsräumlich untypischen

mehrreihigen Pappelpflanzungen als Windschutzgehölze auf der Hochfläche ergänzt.

Die Struktur der dörflichen Siedlungen, insbesondere Groß Machnow (vgl. Foto�10) und

der Ortskern von Rangsdorf, zeichneten sich durch Anger mit Einzelbäumen (oft Eiche),

den Gebäuden (Kirche, Gutshofanlagen usw.), kleinen Vorgärten sowie Übergangsberei-

chen zur freien Landschaft aus. Diese Übergangsbereiche waren als Gärten, Obstwiesen

und Vorweiden ausgeprägt.

frühzeitige und

flächendeckende

Bewirtschaftung

erhaltene historische

Siedlungsstrukturen
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Foto�10: Dorfangerbereich von Groß Machnow

Die ehemaligen Gutsflächen von Rangsdorf wurden 1927-1929 parzelliert und zum Bau

von Eigenheimen verkauft. So entstand v. a. im Verlauf der 1930er Jahre die Siedlungs-

struktur von Rangsdorf, die sich durch die planmäßige Siedlungserweiterung mit Wald-

siedlungscharakter auszeichnet.

Auf einer großen Fläche am südlichen Rand der Siedlungsflächen von Rangsdorf ent-

stand seit 1935 die Bücker Flugzeugbau GmbH zeitgleich mit dem Bau des Sportflugha-

fens. Ab Beginn des 2. Weltkrieges wurde der Flughafen militärisch genutzt.

Aus diesen genannten naturräumlichen und historischen Rahmenbedingungen ergeben

sich abgrenzbare, zusammenhängende Landschaftsbildräume:

• Siedlungsgebiet Rangsdorf,

• Siedlungsgebiet Klein Kienitz,

• Siedlungsgebiet Groß Machnow,

• Rangsdorfer See,

• offene Ackerlandschaft zwischen Klein Kienitz und Groß Machnow,

• Zülowgrabenniederung,

Siedlungsstruktur durch

Parzellierung in 1920er

Jahren

Bücker-Werk seit 1935
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• Notteniederung.

Die grundsätzliche Gliederung der Landschaft ist dem Plan 7 (im Anhang) zu entneh-

men.

Das Siedlungsgebiet von Rangsdorf ist aus einzelnen Siedlungsteilen aufgebaut, die ü-

berwiegend Waldsiedlungscharakter, also einen hohen Baumanteil auf den Grundstü-

cken aufweisen. Viele Straßen sind ebenfalls mit Bäumen bepflanzt, so dass insbesondere

Haupterschließungsstraßen von Alleen begleitet werden. Die Wohngebäude sind über-

wiegend eingeschossig. Lediglich unmittelbar östlich des Bahnhofs befindet sich ein

Baugebiet aus den 1960er Jahren mit mehrgeschossiger Wohnbebauung.

Die Siedlungen sind überwiegend auf höher liegenden Flächen entstanden, so dass zwi-

schen den einzelnen bebauten Bereichen tiefer liegende landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen oder die Zülowgrabenniederung liegen. Auf der Gemarkung von Groß Machnow

schließen sich die Gewerbestandorte Südringcenter und Theresenhof an. Am südlichen

Siedlungsrand liegt die ehemals militärisch genutzte Flugplatzfläche mit entsprechenden

Einrichtungen (Gebäude und befestigte Flächen). Der größte Flächenanteil ist derzeit

ungenutzt und liegt als weiträumig offene Fläche brach. Das Siedlungsgebiet wird vom

Zülowgraben in einem vergleichsweise engen Tal durchzogen. Dieses Tal ist durch zu-

sammenhängende Waldflächen gekennzeichnet. Innerhalb des Siedlungsbereichs liegen

des weiteren großflächige landwirtschaftliche Bereiche, die zusammen mit der Zü-

lowgrabenniederung eine Gliederung des Siedlungskörpers erreichen.

Das Siedlungsgebiet von Klein Kienitz besteht aus dem ehemaligen Gutshof mit Gar-

tenanlage, die durch die fehlende Nutzung und Pflege waldartig ausgewachsen ist. Um

diese Anlage herum hat sich die Wohnbebauung des Dorfes entwickelt. Den östlichen

Ortsrand bilden die ausgedehnten, ungenutzten Stallanlagen einer ehemaligen landwirt-

schaftlichen Produktionsfläche (Stallanlagen).

Groß Machnow hat sich aus einem alten Straßendorf entwickelt. Das Zentrum des Dor-

fes bildet auch hier ein Gutshof mit Wirtschaftshof, Stallanlagen und Gutspark. Groß

Machnow hat an verschiedenen Stellen der Gemarkung Gewerbestandorte entwickelt.

Dazu gehört auch eine größere Fläche am nordöstlichen Ortsrand. In der ersten Hälfte

der 1990er Jahre wurde eine große Reihenhaussiedlung („An den Vogelauen“) gebaut.

Die Niederung des Zülowgrabens trennt auch die Siedlungsbereiche der Ortsteile in

Groß Machnow.

Der Rangsdorfer See bildet einen eigenen, charakteristischen Landschaftsbildausschnitt.

Der See liegt vollständig in der Rangsdorfer Gemarkung. Die Wasserfläche ist von einer

naturnahen Verlandungszonation, die aus Röhricht, Weidengebüschen und Erlenbruch-

wald besteht, umgeben. Der See läuft nördlich in der „Krummen Lanke“ aus, die den

Siedlungsgebiet von

Rangsdorf

Siedlungsgebiet von Klein

Kienitz

Siedlungsgebiet von Groß

Machnow

Bereich Rangsdorfer See
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Zulauf in den Rangsdorfer See bildet. Die Krumme Lanke ist von Waldflächen umgeben.

Lediglich das östliche Ufer des Sees ist durch angrenzende Nutzungen (z. B. Wohn-

grundstücke, Casino, Wassersportvereine) beeinträchtigt. Die Teltowhochfläche wird

traditionell intensiv landwirtschaftlich genutzt und ist deshalb als offene Ackerlandschaft

ausgeprägt.

Diese Offenlandschaft zwischen Klein Kienitz und Groß Machnow zeichnet sich ei-

nerseits durch weite, offene Flächen mit wenigen Gehölzstrukturen aus, andererseits

durch deutlich erkennbare Reliefierung mit einer Hangkante in die Notteniederung.

Markant sind einzelne Gehölze, kleine bewaldete Geländekuppen und Alleen. Die größe-

ren Gewerbebiete Südringcenter, Theresenhof und an der Mittenwalder Straße im

Ortsteil Groß Machnow liegen am Rand dieser Offenlandschaft und wirken wegen ihrer

Größe und Höhe dominant in den Landschaftsraum hinein.

Die Zülowgrabenniederung befindet sich nördlich des Ortsteils Klein Kienitz. Hier lie-

gen flache und weiträumig offene Niederungswiesen, die sich im Einzugsbereich des

Zülowgrabens befindet. Die Fläche ist überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die Au-

tobahn (Berliner Ring) verläuft hier in Ost-West-Richtung auf einem Damm und wirkt

dominant sowohl optisch als auch akustisch in den Landschaftsraum hinein.

Die Landschaft der Notteniederung im Bereich zwischen südlichem Rangsdorfer See,

entlang des Großmachnower Weinberges bis Mittenwalde ist durch weiträumig offene,

landwirtschaftlich genutzte Flächen gekennzeichnet. Die Niederung ist durch den Zü-

lowkanal und sein verhältnismäßig dichtes Grabennetz charakterisiert. Räumlich wirken-

de Strukturen, insbesondere lineare Gehölze entlang von Gräben und Straßen gibt es

kaum. Der Nutzungsschwerpunkt liegt im Bereich zwischen Rangsdorfer See und Da-

bendorf gegenwärtig bei der Grünlandnutzung und zwischen Dabendorf und Groß-

machnower Weinberg bei der Ackernutzung. Aufgrund der kleinteiligen Nutzungsstruk-

tur und Gliederung ist der Niederungsbereich zwischen Machnower See, Ortsteil Groß

Machnow und Zülowkanal bemerkenswert. In diesem strukturierten Niederungsbe-

reich befinden sich extensive Nutzungen, alte Torfstiche und lineare Gehölze, die den

Landschaftsraum gliedern, vergleichsweise kleinräumig verteilt.

Struktur und vorhandene Beeinträchtigungen sind in Plan�7 (im Anhang) dargestellt.

Bewertung

Einen besonders typischen Landschaftsraum bildet der Rangsdorfer See im Übergang zur

Notteniederung, der sich im Bereich zwischen Machnower See und Groß Machnow fort-

setzt. Hier wechseln kleinräumig naturnahe Flächen mit weiträumigen Niederungsland-

Offenlandschaft

Zülowgrabenniederung

Notteniederung
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schaften ab. Gehölze als Wald, Baumreihen und Feldgehölze bilden abwechslungsreiche

Kulissen. Im Landschaftsrahmenplan73 werden sie entsprechend als reichstrukturierte

Niederungen mit hoher Erlebnisqualität dargestellt. Innerhalb der Ortslage von Rangs-

dorf gliedert die Zülowgraben-Niederung die Ortslage durch eine zusammenhängend

naturnahe Fläche.

Innerhalb der Ortslagen stellen die Verkehrswege der Bahn und der B 96 Beeinträchti-

gungstrassen dar, die zu Verlärmung und Barrierewirkungen führen. Die großflächigen

Gewerbegebiete an der Mittenwalder Straße sowie der Theresenhof und das Südring-

center bilden landschaftsfremde Gebäudestrukturen, die durch Höhe und Kubatur sehr

dominant wirken. Die relativ junge Eingrünung kann die Dominanzwirkung der Gebäude

nicht reduzieren. Aber auch andere Ortsränder sind nur wenig eingegrünt und fügen

sich daher teilweise nur wenig in die Landschaft ein. Die Gewerbeflächen um den There-

senhof wirken auf ihrer „Rückseite“ in den offenen Landschaftsraum hinein.

Punktuelle Beeinträchtigungen sind:

• der Funkmast südlich des Galgenbergs an der B�96,

• die Schweinemastanlage an der Straße zwischen Rangsdorf und Klein Kienitz,

• die Altablagerung nördlich der Ortslage von Groß Machnow,

• die großflächigen Gewerbeansiedlungen im Bereich des Südringcenters und an

der Mittenwalder Straße in Groß Machnow.

Gleichzeitig ist die weiträumig offene Landschaft zwischen den Ortslagen Klein Kienitz

und Groß Machnow wenig gegliedert und daher für eine landschaftsraumbezogene Er-

holungsnutzung eher nicht geeignet. Hier besitzen sowohl die Niederungsbereiche als

auch die Ackerfluren auf der Hochfläche nur geringe bis mittlere Erlebnisqualität74.

4.2.2 Erholung, Freizeit, Tourismus

Das Gemeindegebiet liegt im geplanten Landschaftsschutzgebiet Notteniederung, das

auch aufgrund seiner landschaftsräumlichen Eignung für die Erholungsnutzung unter

Schutz gestellt werden soll. Insbesondere der Rangsdorfer See mit seinen Erholungsein-

richtungen (z. B. Strandbad und Wegenetz) besitzt innerhalb der Gemeinde eine beson-

dere Bedeutung. Auch der Tourismus erlangt in Rangsdorf eine Bedeutung. Es gibt Ho-

                                                                        

 73 LRP (1994)
 74 LRP (1994)
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tels, Pensionen, Ferienwohnungen und Privatunterkünfte fast ausschließlich in der Orts-

lage Rangsdorf.

In Rangsdorf wird ein Informations- und Tourismusbüro betrieben.

Am Rangsdorfer See bestehen Möglichkeiten zum Segeln, Surfen und Rudern. In einer

Segelschule können auch Segel- und Motorboot-Scheine erworben werden. Im Bereich

des Ufers haben sich mehrere Segel-Clubs und –Vereine etabliert.

Badestellen befinden sich am Rangsdorfer See und am Kiessee Pramsdorf.

Die Nutzung des Rangsdorfer Sees ist aufgrund der allgemeinen ökologischen Bedeu-

tung auf das östliche Ufer begrenzt.

Die Ortslage Rangsdorf zeichnet sich durch seine offene, stark durchgrünte Siedlungs-

struktur aus. Innerhalb der Ortslage befinden sich großräumige Grünverbindungen, die

zum überwiegenden Teil öffentlich erschlossen sind. Das Netz an begrünten Siedlungs-

wegen und den Wegen innerhalb der Grünverbindungen eignet sich gut für eine sied-

lungsnahe Erholungsnutzung.

Das außerörtliche Wanderwegenetz wird durch ein Wanderwegekonzept ergänzt.75

Dieses Konzept soll das Grundgerüst für eine touristische Wegeinfrastruktur innerhalb

des Gemeindegebietes bilden und bindet an die Wege in den Nachbargemeinden an.

Die Wanderwege sind in Abb.�3 (im Anhang) dargestellt.

In der Gemeinde bestehen mehrere Sportplätze, die durch Vereine genutzt werden. In

der Ortslage Rangsdorf befindet sich an der Birkenallee und im Wald an der Krummen

Lanke jeweils ein Sportplatz. Im Ortsteil Groß Machnow liegt der Sportplatz südlich der

Ortschaft. Dieser Platz wurde erst vor wenigen Jahren erweitert. Der Sportplatz von Klein

Kienitz befindet sich nördlich der Ortschaft in der Feldflur.

Jeder Ortsteil hat jeweils einen Friedhof. Der Friedhof in der Ortslage von Rangsdorf be-

findet sich an der Clara-Zetkin-Straße und ist weitgehend von Wald umschlossen. Auch

der Friedhof von Klein Kienitz an der Verbindungsstraße nach Brusendorf liegt in einer

Waldfläche. Der Friedhof von Groß Machnow liegt in der freien Landschaft und grenzt

an eine ehemalige Deponie an.

Bewertung

Die Erholungsnutzung konzentriert sich innerhalb der Gemeinde auf den Rangsdorfer

See. Hier befinden sich die meisten Einrichtungen bzw. das dichteste erholungsspezifi-

                                                                        

75 Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg e.V. (2007): Wanderwegekonzept Gemeinde
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sche Wegenetz. Die bisher fehlenden überregionalen Wanderwegeverbindungen befin-

den sich in Abstimmung und werden umgesetzt.76

Aufgrund der aufgelockerten und stark durchgrünten Siedlungsstruktur ist der Bedarf an

öffentlichen Freiräumen eher gering. Insgesamt besteht auf drei Sportplätzen ein Ange-

bot im Umfang von ca. 6 ha für derzeit ca. 9.500 Einwohner in allen drei Gemeindetei-

len.

4.3 NUTZUNGEN

Landwirtschaft

In der Gemeinde Rangsdorf werden insgesamt ca. 1.756�ha landwirtschaftlich genutzt.

Das entspricht einem Anteil der Gemeindefläche von nahezu ca. 52�%. Davon werden

ca. 1.200�ha ackerbaulich genutzt, ca. 550�ha sind Grünland. Vom Grünland werden ca.

400�ha überwiegend auf Niederungsstandorten extensiv bewirtschaftet. Dieses Verhält-

nis wird sich zukünftig voraussichtlich durch die weitere Extensivierung der landwirt-

schaftlichen Nutzung in der Notte-Niederung zugunsten der Grünlandbewirtschaftung

verschieben.

Der größte Flächenanteil der Gemeinde wird damit landwirtschaftlich genutzt.

In weiten Bereichen der Zülowniederung ist eine landwirtschaftliche Bodennutzung auf-

grund hoch anstehenden Grundwassers erschwert. Die Flächen werden entwässert.

Die Bereiche auf der Hochfläche werden ackerbaulich genutzt.

Die Ackerzahlen liegen zwischen 20 (östliche Gemarkung im Bereich um die Fenne mit

Sandboden) und 45 im Bereich des Theresenhofs. Beim größten Flächenanteil liegen die

Bodenpunkte zwischen 25 und 35.

Auf den Ackerflächen wird überwiegend Getreide und Raps angebaut. Aufgrund des

vergleichsweise hohen Anteils an Grünlandflächen wird ein Teil der landwirtschaftlichen

Produktion auch durch Tierhaltung erbracht.

Die Bewirtschaftung eines großen Teils der Flächen erfolgt durch die Agrargenossen-

schaft Groß Machnow e.�G. Der Schwerpunkt liegt beim Marktfruchtbau (insbesondere

Getreide, Raps und Leguminosen).77 Weiterhin werden die ausgedehnten Grünlandflä-

chen in den Luchwiesen durch eine extensive Grünlandbewirtschaftung durchgeführt

                                                                        

76 Bearbeitungsstand Februar 2008
77 Internetzugriff auf die Seite der Agrargenossenschaft am 11.03.2008
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(Mutterkuhhaltung mit extensiver Rasse ganzjährig im Freiland). Für eine effektivere Be-

wirtschaftung wurde eine eigene Land und Tier Groß Machnow Agrar-GmbH gegrün-

det.

Forstwirtschaft

Entsprechend der forstwirtschaftlichen Klassifizierung sind ca. 445�ha als Waldfläche im

Sinne des LWaldG einzustufen78. Es ist darauf hinzuweisen, dass durch die unterschiedli-

chen Kategorisierungen der Flächen im Landschaftsplan auf der einen und in der forst-

amtlichen Statistik auf der anderen Seite keine unmittelbare Vergleichbarkeit gegeben

ist, da z.�B. auch Nichtholzbodenflächen zum Wald gemäß LWaldG gerechnet werden,

wenn sie dem Wald dienen, mit ihm verbunden oder von ihm umgeben sind.

Die Gemeinde zeichnet sich v.�a. durch so genannte Streulagen aus (mehr oder weniger

kleinflächig verteilt in der Gemarkung liegende Flächen).

Für die Wälder im Planungsraum ist das Amt für Forstwirtschaft Wünsdorf, Oberförsterei

Ludwigsfelde zuständig. In der Gemeinde liegen zwei Forstreviere, die durch die Bahn-

trasse voneinander abgegrenzt sind: östlich der Bahn Revier Zossen und westlich der

Bahn Revier Großbeeren.79

Bei Betrachtung aller forstamtlich festgestellten Waldflächen besitzt die Gemeinde einen

Flächenanteil von ca. 13�% Wald. Der Waldflächenanteil im Land Brandenburg beträgt

ca. 37�%, im Bundesdurchschnitt ca. 30�% 80. Rangsdorf hat damit vergleichsweise we-

nig Wald. Dieses ist aber auf die historischen Nutzungsformen einer sehr frühen intensi-

ven Landbewirtschaftung zurückzuführen.

Dabei beträgt der Laub- und Laub-Misch-Bestand insgesamt ca. 86�%, der Nadelholzan-

teil (überwiegend Kiefer) ca. 14�%. Auch dieses Flächenverhältnis ist für Brandenburgi-

sche Verhältnisse eher ungewöhnlich, da Nadelholzforsten mit Kiefer i.�d.�R. überwie gen.

Den größten Anteil bezogen auf die gesamte Waldfläche nimmt die Erle mit 45�% ein.

Dieser hohe Anteil ist durch die standörtlichen Bedingungen insbesondere am Rangsdor-

fer See und entlang des Zülowgrabens zu erklären.

Für die Waldflächen werden Waldfunktionen je nach ihren Wirkungen zugeordnet. Die-

ses sind die grundsätzlichen Funktionen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auch in

Kombination der einzelnen Funktionen. Sie werden durch die Ämter für Forstwirtschaft

                                                                        

78 inkl. so genannter Nicht-Holzboden-Flächen
79 Pers. Mitt. Herr Unterdörfer, Oberförsterei Ludwigsfelde am 12.11.2007
80 MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT BRANDENBURG, INTERNETZUGRIFF AM 12.03.2008
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festgelegt. Die Waldflächen im Bereich von Rangsdorf wurden 1992 erhoben und zuge-

ordnet. Die Abb.�7 (im Anhang) stellt nachrichtlich die Waldfunktionskartierung dar. 81

Die Waldfunktionskartierung stellt alle zum Zeitpunkt der Erhebung festgesetzten natur-

schutzrechtlichen Schutzgebiete nachrichtlich dar. Außerdem sind folgende Waldfunkti-

onen zugeordnet:

• Wald in Wasserschutzgebieten (Nr. 1201, 1202)82

• Lärmschutzwald (Nr. 3300),

• Sichtschutzwald (Nr. 41),

• Wald in Schutzgebieten nach BbgNAtSchG (Zuordnung je nach Lage im oder

zum Schutzgebiet Nr. 6210, 6220, 6230, 6811, 6812, 6820),

• Parkanlage (7300),

• Erholungswald Intensitätsstufen 1 und 2 (Nr. 8101, 8102).

Die Nutzfunktion im Sinne einer ökonomischen Nutzung wurde nicht zugeordnet. Wald

ist i.�d.�R. ökonomisch nutzbar. Durch die genannten sonstigen Funktionen ist die Nutz-

funktion eingeschränkt.

Zum Erhebungszeitpunkt gab es noch zwei Trinkwasserschutzgebiete in den Ortslagen,

die nachrichtlich übernommen worden waren. Heute besteht nur noch das Schutzgebiet

am Zabelsberg.

Die Wälder entlag der Autobahn sind als Lärmschutzwald eingestuft.

Kleinere, topographisch hoch liegende Waldflächen innerhalb oder im Umfeld der Orts-

lage Rangsdorf sind als Sichtschutzwald eingeordnet.

Zum Zeitpunkt der Erhebung bestanden die naturschutzrechtlichen Schutzgebiete

Rangsdorfer See, Machnower See und ein Abschnitt des Zülowgrabens, die nachrichtlich

dargestellt worden waren.

Aufgrund der Siedlungsnähe sind alle Waldparzellen als Erholungswald hoher Intensität

eingestuft.

                                                                        

81 überreicht durch Herrn Unterdörfer, Amt für Forstwirtschaft Wünsdorf am 28.01.2008
82 Definition und Schlüsselnummer nah aktueller Liste der Waldfunktionen in Brandenburg (gültig

am 01.01.2007) Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, Inter-
netzugriff am 13.03.2008

Waldfunktionen
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Fischerei

Der Rangsdorfer See wird inklusive der Krummen Lanke durch den Fischereibetrieb

Rangsdorf bewirtschaftet. Der See wird befischt. Es kommen Karpfen, Zander und Wels

vor. Aal wird eingesetzt.

Alle Gewässer der Gemeinde werden beangelt. Angelkarten werden u.�a. durch den Fi-

schereibetrieb und das Tourismusbüro bzw. die Angelvereine Rangsdofer See, Kiessee

und Groß Machnow ausgegeben.

Jagd

Eine Bejagung der Flächen erfolgt auf Grundlage des Landesjagdgesetzes.83 Demnach

gehört zum Gesetzeszweck nach §�1 u.�a. die Erhaltung eines artenreichen und gesun-

den Wildbestandes in einem ausgewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen Lebens-

grundlagen sowie eine biotopgerechte Wildbewirtschaftung.

Die weitläufigen Siedlungsflächen sowie öffentliche Grün- und Erholungsanlagen gehö-

ren, neben anderen Flächen, einerseits zu den gemäß §�5 des BbgJagdG befriedeten Be-

zirken, in denen eine Bejagung i.�d.�R. ausgeschlossen ist. Andererseits bietet die Sied-

lungsstruktur der Ortslage Rangsdorf (Waldsiedlungsflächen, naturnahe Waldflächen, die

diese Siedlungen bandartig durchziehen) gute Bedingungen insbesondere für Schwarz-

wild, das zunehmend in die Siedlungsbereiche vordringt.

Im geplanten Landschaftsschutzgebiet ist die rechtmäßige Ausübung der Jagd möglich,

im NSG Rangsdorfer See hinsichtlich des Vogelschutzes eingeschränkt (z.�B. Jagd inner-

halb der Brutzeit nur von Ansitzen aus, Verzicht auf Wasservogeljagd). Im NSG wird so-

gar eine intensive Bejagung von Füchsen und Schwarzwild gefordert.

In den NATURA-2000-Gebieten (FFH und SPA) sind ebenfalls alle Handlungen verboten,

die die maßgeblichen Bestandteile gefährden könnten. Hierzu gehört bei den entspre-

chenden Schutzgebieten i.�d.�R. der Schutz von Brut-, Zug- und Rastvögel.

                                                                        

83 BbgJagdG - Jagdgesetz für das Land Brandenburg) vom 9. Oktober 2003, zuletzt geändert
durch das erste Gesetz zur Änderung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg vom 23. Apriil
2008 (GVBl. I Nr.�5 vom 29.04.2008, S. 94)

alle Gewässer als
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4.4 KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER
Die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Entstehung der historischen Siedlungs-

und Landschaftsstrukturen wurden in Kap. 2.2.4, 3.1.1 und 3.2.1 bereits dargestellt.

Aus der naturräumlichen Lagegunst an einem großen See und an der Grenze zweier Na-

turräume sowie die kontinuierliche Besiedelung des Gebietes hat sich eine vergleichswei-

se große Dichte an Fundstellen und Baudenkmälern ergeben.

Tab.�7: Liste der Bodendenkmale

Gemarkung Flur Kurzansprache Boden-
denkmal-
nummer

Groß Machnow Friedhof

Groß Machnow 1 Siedlung Steinzeit 130468

Groß Machnow 3 Siedlung slawisches Mittelalter
Siedlung deutsches Mittelalter

130470

Groß Machnow 3 Gräberfeld Eisenzeit 130471

Groß Machnow 3 Gräberfeld Eisenzeit 130472

Groß Machnow 3 Gräberfeld Völkerwanderungszeit, Siedlung
Steinzeit , Siedlung römische Kaiserzeit, Grä-
berfeld römische Kaiserzeit, Siedlung Eisenzeit

130473

Groß Machnow 3 Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit 130474

Groß Machnow 3 Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit 130475

Groß Machnow 2 Siedlung Bronzezeit, Siedlung slawisches Mit-
telalter, Sieldung römische Kaiserzeit

130476

Groß Machnow 2 Siedlung Urgeschichte, Siedlung slawisches
Mittelalter

130477

Groß Machnow 3 Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit, Sied-
lung, slawisches Mittelalter, Siedlung römische
Kaiserzeit

130478

Groß Machnow 3 Rast- und Werkplatz Steinzeit 130480

Groß Machnow 3 Siedlung Bronzezeit, Gräberfeld Bronzezeit 130481

Groß Machnow 21 Siedlung Urgeschichte 130482

Groß Machnow 1 Siedlung Urgeschichte; Siedlung slawisches
Mittelalter

130483

Groß Machnow 1 Siedlung Urgeschichte 130485

Groß Machnow 2 Siedlung Eisenzeit 130486

Groß Machnow 15,2 Schloss Eisenzeit, Siedlung römische Kaiserzeit 130487

Groß Machnow 2 Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung slawi-
sches Mittelalter

130488

Groß Machnow 1 Rast- und Werkplatz Steinzeit 130489

Groß Machnow 1 Rast- und Werkplatz Steinzeit 130490
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Gemarkung Flur Kurzansprache Boden-
denkmal-
nummer

Groß Machnow 1 Rast- und Werkplatz Steinzeit 130491

Groß Machnow 2 Siedlung Urgeschichte 130492

Groß Machnow 3 Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit 130493

Groß Machnow,
Klein Kienitz

2, 1 Siedlung Bronzezeit 130479

Groß Machnow,
Klein Kienitz

2, 1 Siedlung Bronzezeit 130484

Groß Machnow,
Klein Kienitz

1, 20, 21 Gräberfeld Bronzezeit 130460

Groß Machnow,
Klein Kienitz

1, 21 Siedlung Ur- und Frühgeschichte, Wüstung
deutsches Mittelalter

130469

Rangsdorf 10, 5 Dorfkern Mittelalter, Dorfkern Neuzeit 130225

Rangsdorf 3 Siedlung Urgeschichte 130458

Rangsdorf 21, 22 Siedlung Ur- und Frühgeschichte 130459

Rangsdorf 13, 14, 15,
16, 19

Siedlung Bronzezeit, Gräberfeld Bronzezeit 130461

Rangsdorf 11 Siedlung Ur- und Frühgeschichte 130462

Rangsdorf 7 Schanze Neuzeit 130463

Rangsdorf 1 Rast- und Werkplatz Steinzeit 130464

Rangsdorf 11 Siedlung römische Kaiserzeit, Einzelfund deut-
sches Mittelalter

130465

Rangsdorf 11 Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung Steinzeit 130466

Klein Kienitz 1 Dorfkern Mittelalter, Dorfkern Neuzeit 130200

Klein Kienitz 1 Siedlung slawisches Mittelalter, Rast- und
Werkplatz Mesolithikum, Siedlung deutsches
Mittelalter, Siedlung Eisenzeit, Siedlung Neo-
lithikum

130281

Klein Kienitz 1 Gräberfeld Bronzezeit 130282

Klein Kienitz 1 Siedlung Slawisches Mittelalter
Siedlung Bronzezeit

130283

Klein Kienitz 1, 2 Siedlung Bronzezeit 130284

Klein Kienitz 1 Siedlung slawisches Mittelalter 130285

Klein Kienitz 1 Siedlung Neolithikum, Siedlung Völkerwande-
rungszeit, Siedlung römische Kaiserzeit, Sied-
lung Bronzezeit, Siedlung deutsches Mittelalter

130287

Klein Kienitz 1 Siedlung slawisches Mittelalter 130288

Klein Kienitz 1, 2 Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung Eisen-
zeit, Siedlung Bronzezeit, Siedlung Neolithikum

130289

Klein Kienitz 1 Siedlung Eisenzeit 130290
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Tab.�8: Liste der Baudenkmale

Ort Gemeinde Adresse Bezeichnung

Klein Kienitz Rangsdorf Dorfkirche

Rangsdorf Rangsdorf Dorfkirche

Rangsdorf Rangsdorf Bücker-Flugzeugwerke und Reichstrans-
portflughafen, bestehend aus Einflieger-
halle mit Kontrollturm, Flugfeld, Produk-
tionshalle I (Haupthalle), Produktionshalle
II (Sonderbau), Produktionshalle III
(Endmontage), Verwaltungsgebäude mit
Werkseingang, Sozialgebäude, Kantinen-
gebäude, Bücker-Villa und Geschäftshaus
(Walther-.Rathenau-Straße) sowie drei
Wohnhäusern und zwei Reihenhäusern
(Walther-Rathenau-Straße)

Rangsdorf Rangsdorf Sportplatz der Bücker-Flugzeugwerke
und des Reichssportflughafens

Rangsdorf Rangsdorf Bahnhof (Teil der Königlich-Preußischen
Militäreisenbahn KME)

Rangsdorf Rangsdorf Clara-Zetkin-Straße Friedhofskapelle auf dem evangelischen
Friedhof

Rangsdorf Rangsdorf Puschkinstraße 3 Katholische Kirche St. Albertus Magnus

Rangsdorf Rangsdorf Seebadallee 59 Gerichts- und Spritzenhaus

Rangsdorf Rangsdorf Stauffenbergallee 6 Aeroclub von Deutschland

Rangsdorf Rangsdorf Brunnenplastik

Rangsdorf Rangsdorf Clara-Zetkin-Straße Rotes Haus mit Toilettengebäude

Groß Machnow Rangsdorf Dorfkirche

Groß Machnow Rangsdorf Gutshaus mit Wirtschaftsgebäuden und
Park

Die Denkmale stehen unter dem Schutz des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes

(BbgDSchG).84

                                                                        

84 Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgi-
sches Denkmalschutzgesetz – BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I/04 (Nr.�9), S. 215
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5 GEPLANTE RAUMNUTZUNGEN -
KONFLIKTANALYSE

5.1 KONFLIKTE
Im Rahmen der Landschaftsplanung ist eine Konfliktanalyse zwischen Bestand, absehba-

rer Entwicklung und den Planungszielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

durchzuführen. Dabei soll der Bezug zu den Schutzgütern mit ihren Funktionen sowie zu

den jeweiligen Flächen einschließlich ihrer Wechselbeziehungen hergestellt werden.

Die Konfliktanalyse erfolgt im ersten Teil v.�a. hinsichtlich der Änderungsbereiche, die in

der parallel erarbeiteten Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt werden (vgl.

Abb.�8 „Änderungsbereiche FNP“ im Anhang). Dabei sollen nur solche Änderungen ge-

nauer untersucht werden, die tatsächlich relevant im Sinne der naturschutzrechtlichen

Eingriffsbetrachtung sind. Zahlreiche Änderungen sind nur redaktionell begründet und

werden im Folgenden nicht einzeln ausgeführt. Vertiefend dargestellt werden nur natur-

schutzfachlich oder –rechtlich relevante Änderungsbereiche. Weiterhin wurden in eini-

gen innerörtlichen Bereichen Baugenehmigungen gem. §�34 BauGB erteilt. Diese inzwi-

schen bebauten Flächen werden nachrichtlich im FNP dargestellt, sind aber ebenfalls

nicht eingriffsrelevant. Entsprechendes gilt für derzeit noch unbebaute Grundstücke, die

auf Grundlage von §�34 BauGB bebaut werden können. Denn gemäß §�1a (3) BauGB ist

ein Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft nicht nur dann     nicht

erforderlich     , wenn die Eingriffe bereits vor der planerischen Enstcheidung erfolgt sind,

sondern auch dann, wenn sie bereits vorher zulässig waren, z.�B. auf Grundlage von §�34

BauGB.

Die laufenden Bebauungsplanverfahren werden zusammenfassend an den entsprechen-

den Stellen vermerkt und die Planungsstände nachrichtlich dargestellt. Außerdem wer-

den weitere gemeindliche Planungen (insbesondere Straßenplanungen, Alternativstand-

orte für Kita und Sportplatz) in der Konfliktbetrachtung berücksichtigt.

Die Nummerierung der Änderungsbereiche im Landschaftsplan orientiert sich an der

Nummerierung der FNP-Änderung. Die Nummerierung erfolgt nicht fortlaufend.

Es handelt sich um insgesamt 15 eingriffsrelevante Änderungen. Die relevanten Ände-

rungen und Planungen sind zur Übersicht im Plan�8 (im Anhang) dargestellt.

Konfliktanalyse für

Änderungsbereiche

Flächennutzungsplan
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Für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs gemäß der vorläufigen Hinweise zum Voll-

zug der Eingriffsregelung85 sind detaillierte Angaben und Berechnungen notwendig,

wie sie im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung oder anderer Planverfahren ermit-

telt werden. Daher können in der Maßstabsebene des Flächennutzungs- bzw. des Land-

schaftsplans lediglich Größenordnungen angegeben werden, um dem Grunde nach zu

ermitteln, ob eine Kompensation der Eingriffe möglich ist.

Nach § 1 a Abs. 3 BauGB ist die „Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-

cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähig-

keit des Naturhaushaltes (...) in der Abwägung zu berücksichtigen.“ Damit wird auf die

Eingriffsregelung nach §  19 Abs. 2 BNatSchG verwiesen. Demnach ist der Verursacher

eines Eingriffes verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft

zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. Auf Ebene der vorbereitenden Bau-

leitplanung ist eine erste Einschätzung der zu erwartenden Eingriffe möglich. Aufgrund

des Maßstabes und der Aussagenschärfe sind die zu treffenden Einschätzungen aber nur

dem Grunde nach möglich.

Da es sich um ein Änderungsverfahren handelt, werden diejenigen Änderungsbereiche

einer näheren Betrachtung unterzogen, bei denen eine naturschutzrechtliche Eingriffs-

relevanz festgestellt werden kann. Bei der Ermittlung des Umfangs möglicher Eingriffe

wurde von der Änderungsfläche (abzüglich der bereits bebauten Flächen) und der ge-

planten Nutzung (mit nach BauNVO wahrscheinlichen städtebaulichen Kennwerten)

ausgegangen. Dabei wird für Wohn- und Mischgebiete pauschal eine GRZ von 0,4 und

bei Gewerbegebieten eine GRZ von 0,6 mit einer jeweiligen Überschreitung von 50 v. H.

bzw. bis max. 80 % angenommen.

Dabei ist davon auszugehen, dass für Gewerbegebiete auch eine Versiegelung von über

80 % möglich ist, wenn es in der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt wird. Bei

Wohn- und Mischgebieten ist bei der in der Gemeinde vorhandenen Struktur eher von

einem geringeren Versiegelungsanteil als 60 % (GRZ 0,4 plus Überschreitung) auszuge-

hen, so dass sich in der Gesamtbetrachtung zusätzliche Überschreitung und Unterschrei-

tung ungefähr ausgleichen werden. Vorhandene Bebauung wird in die Betrachtung ein-

bezogen. In Einzelfällen wird auch berücksichtigt, ob eine Bebauung einzelner

Grundstücke voraussichtlich nach § 34 BauGB genehmigungsfähig sein könnte. Der er-

mittelte Wert kann entsprechend der Darstellungsgenauigkeit nur eine Größenordnung

abbilden. Die Darstellung erfolgt in der folgenden Tabelle. Die tabellarische Übersicht

orientiert sich im Aufbau am vorhandenen Landschaftsplan Groß Machnow.

                                                                        

85 Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg
(MLUR): Vorläufige Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE), Stand Januar 2003

HVE

FNP-Änderungsverfahren

Annahmen zur Ermittlung des

möglichen Eingriffs
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Die Darstellung der Flächenveränderung bezieht sich auf den realen Bestand, nicht auf

die ursprüngliche Ausweisung im geltenden FNP oder FNP-Entwurf.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass für die Umsetzung der Planung Bebauungs-

pläne erstellt oder Planfeststellungsverfahren erforderlich sind. In diesen Verfahren wer-

den die auftretenden Konflikte detailliert erfasst und unter Beteiligung der Naturschutz-

behörden die naturschutzrechtlichen Erfordernisse festgelegt.

Neben den Änderungen der örtlichen Bauleitplanung werden weitere Vorhaben, wie

z.�B. Straßenbauvorhaben dargestellt.

Die detailierten, von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Teltow-Flämig zur

Verfügung gestellten Daten zu Flora und Fauna86 wurden mit den relevanten Ände-

rungsflächen und sonstigen Planungen verglichen.

Eine zentrale Funktion als Lebensraum stellen der Rangsdorfer See sowie die feuchten

Grünlandflächen zwischen Klein Kienitz und der Autobahn dar. Der Rangsdorfer See ist

für Kraniche aus fast allen Himmelsrichtungen u.�a. als Schlafplatz von Bedeutung. Dieses

gilt auch für das Feuchtgebiet nördlich von Klein Kienitz. Daher stellt der Rangsdorfer

See Ziel- und Startpunkt der Flugbewegungen von Kranichen dar. Auch nordische Gänse

nutzen den Rangsdorfer See und das Feuchtgebiet nördlich von Klein Kienitz als Schlaf-

platz. Es befinden sich nahezu über dem gesamten Gemeindegebiet Flugbahnen von

Kranichen und Nordischen Gänsen. Durch die Änderung des Flächennutzungsplans

werden aber keine Vorhaben vorbereitet, die als Flughindernis in eine Höhe hineinragen,

in der die Flugbewegungen stattfinden.

Die gesamte Zülowniederung wurde als bedeutsames Brutgebiet für Wiesenvogelarten

festgestellt. Dieser Bereich reicht über die gesamte Konversionsfläche bis an den Sied-

lungsrand heran. Relevante Änderungsbereiche sind hier nur randlich betroffen.

Vorab sollen außerdem einige Hinweise zu wahrscheinlich oder möglicherweise betrof-

fenen Rechtsmaterien gemacht werden.

Im so genannten besonderen Artenschutz nach §�10 BNatSchG sind (fast) alle europäi-

schen Vogelarten, Säugetiere und eine Reihe von Arten anderer Artengruppen besonders

geschützt. Nach §�42 Abs.�1 BNatSchG gelten die Zugriffsverbote für europäische Vogel-

                                                                        

86 Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Teltow-Fläming: Digitale Daten der Fortschreibung
des Landschaftsrahmenplans, Bearbeitungsstand vom 13.03.2008

besonderer Artenschutz
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arten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Diese Regelung ist sowohl auf allen

Ebenen der Bauleitplanung als auch bei der konkreten Umsetzung von Projekten gültig.

Nach §�42 Abs.�1 ist es verboten,

•  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art

verschlechtert,

•  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren,

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen,  sie oder ihre Standorte zu beschädigen

oder zu zerstören.

Von den Verboten kann nur unter bestimmten Bedingungen eine Befreiung nach §�62

Abs.�1 BNatSchG gewährt werden.

Auf der Ebene des Landschaftsplans werden die bekannten Vorkommen besonders ge-

schützter Arten hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen durch Planungen geprüft.

Häufig finden sich in bestimmten Lebensraumstrukturen dauerhaft geschützte Lebens-

stätten (z.�B. Baumhöhlen). Dieses ist innerhalb von Siedlungsflächen oft in struktur- o-

der altholzreichen Beständen der Fall.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und auf Bauantrags-Ebene werden i.�d.�R.

genauere Untersuchungen erforderlich.

In einigen Änderungsbereichen ist Wald im Sinne des §�2 LWaldG betroffen. Bei einer

geplanten Umnutzung ist eine Antrag auf eine Umwandlungsgenehmigung gemäß §�8

LWaldG erforderlich. Wald darf nur mit Genehmigung der unteren Forstbehörde in eine

andere Nutzungsart umgewandelt werden. Die Forstbehörde setzt bei Genehmigung

einer Umwandlung einen Ersatz fest.

In den folgenden tabellarischen Übersichten ist bei den eingriffsrelevanten Änderungsbe-

reichen dargestellt, ob Wald    bestand     im Sinne des LWaldG betroffen ist und eine Um-

Wald nach LWaldG
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wandlungsgenehmigung beantragt werden muss. Flächen, die zwar im alten FNP als

planerische Kategorie Wald dargestellt sind, gleichzeitig im Bestand aber der Wald-

Kategorie offensichtlich nicht entsprechen, werden bei einer planerischen Umstufung als

nicht eingriffsrelevant eingeschätzt.

Die folgende Tabelle stellt die Bewertungsstufen innerhalb der Bewertungsmatrix dar.

Tab.�9: Wertstufen / Kriterien (Erheblichkeit)

++ - Funktionen des jeweiligen Schutzgutes werden dauerhaft aufgewertet oder gesichert
- starke Verbesserung, deutlich nachweisbar
- Verbesserung betrifft besonders seltene/sensible/wertvolle Ausprägungen des

Schutzgutes
- hohe Eintrittswahrscheinlichkeit

+ - Funktionen des jeweiligen Schutzgutes werden dauerhaft aufgewertet oder gesichert
- Verbesserungen sind nachweisbar
- Verbesserung betrifft wertvolle Ausprägungen des Schutzgutes
- Verbesserungen sind von mittlerer bis hoher Eintrittswahrscheinlichkeit

0 - keine Veränderung oder Sicherung des Zustands des Schutzgutes anzunehmen oder
- schwache positive oder negative Veränderungen möglich (unterhalb der Nachweis-

grenze) oder
- von geringer Eintrittswahrscheinlichkeit

- - Funktionen des jeweiligen Schutzgutes werden dauerhaft abgewertet
- Verschlechterungen sind nachweisbar
- Verschlechterungen betreffen wertvolle Ausprägung des Schutzgutes
- Verschlechterungen sind von mittlerer bis hoher Eintrittswahrscheinlichkeit

- - - Funktionen des jeweiligen Schutzgutes werden dauerhaft gefährdet/zerstört
- große Beeinträchtigungsintensität; Verschlechterungen sind deutlich nachweisbar
- Verschlechterung betrifft besonders seltene/sensible/wertvolle Ausprägungen des

Schutzgutes
- hohe Eintrittswahrscheinlichkeit
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Tab.�10: Übersicht über die naturschutzrechtlich relevanten Änderungsbereiche

Planungsvorhaben Änderungsbereich 18c

Aktuelle Flächennutzung Siedlungsgehölz

Bisherige Darstellung im alten FNP Waldfläche

Flächenumfang 0,4�ha

Planung Gewerbefläche (Übernahme der Darstellung aus dem Bebau-
ungsplan „Ladestraße“)

Naturschutzrechtliche und forst-
rechtliche Restriktionen

Beseitigung möglichst außerhalb der Vegetationszeit, sonst Be-
freiung nach §�72 BbgNatSchG erforderlich,
Fläche ist kein Wald im Sinne des §�2 LWaldG1,
aufgrund Lebensraumstruktur ist Vorkommen besonders ge-
schützter Arten möglich (§�42 BNatSchG), insbesondere europäi-
sche Brutvögel

Biotop- und Artenschutz dichtes Siedlungsgehölz,
isoliert im Gewerbegebiet

Naturhaushalt Hohe bis sehr hohe Grundwasserempfindlichkeit,
hoher Grundwasserstand

Landschaftsbild/Erholung bildet Baumkulisse innerhalb Gewerbegebiet

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Änderungsbereich liegt isoliert innerhalb der Gewerbegebietsflä-
chen und ist Bestandteil des laufenden Bebauungsplanverfahrens
„Ladestraße“

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation --

Tiere -

Naturhaushalt Boden -

                                                             

 1 VGL. STELLUNGNAHME DER UNTEREN FORSTBEHÖRDE VOM 11.03.2008 IM RAHMEN DER TRÄGERBETEILIGUNG ZUM B-PLAN-

VERFAHREN „LADESTR.“, DERZUFOLGE DURCH DIE PLANUNG WALD I.S. DES LWALDG WEDER DIREKT NOCH INDIREKT BETROFFEN

IST
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Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild --

Einschätzung Konfliktpotenzial Mittleres Konfliktpotenzial,
die Beplanung des Änderungsbereiches erfolgt im Zusammen-
hang mit der Überplanung eines Gewerbegebietes, das z.�T. be-
reits vorhanden ist; sämtliche Nutzungen werden im Rahmen der
konkreten Bauleitplanung (B-Plan „Ladestr.“) neu geordnet und
damit verbundene Eingriffe innerhalb des Geltungsbereiches
kompensiert,
Gesamtgebiet B-Plan ca. 16,6�ha,
Boden nur wenig beeinträchtigt, Verlust von Vegetationsflächen

Maßnahmen zur Minderung, zum
Ausgleich und Ersatz

Minderung/Ausgleich und Ersatz:
Die Kompensation der mit der gesamten Baumaßnahme zusam-
menhängenden Eingriffe erfolgt auf dem Eingriffsgrundstück
(Gehölzpflanzung im Umfang von ca. 1,4�ha), Anbringung von
Nisthilfen,
kein zusätzlicher Kompensationsbedarf außerhalb des Geltungs-
bereichs

Sonstige Erfordernisse -

Fazit Die Fläche kann bebaut werden, naturschutzfachliche und
–rechtliche Belange werden im laufenden Bebauungsplanverfah-
ren geklärt.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 21

Aktuelle Flächennutzung Wald

Bisherige Darstellung im alten FNP Waldfläche

Flächenumfang 0,3�ha

Planung Gemeinbedarf (Schule), Erweiterung des Sportplatzes

Naturschutzrechtliche und forst-
rechtliche Restriktionen

Besonderes Artenschutzrecht gem. §�42 BNatSchG wegen Alt-
baumbestand wahrscheinlich,
Fläche ist Wald im Sinne des §�2 LWaldG

Biotop- und Artenschutz Lichter, alter Kiefernbestand ohne Strauchschicht,
Weißstorchhorst in der näheren Umgebung auf dem Langen
Berg, Horstbaum nicht betroffen, Umnutzung für Weißstorch-
horst ohne Bedeutung

Naturhaushalt Mittlere Grundwasserempfindlichkeit

Landschaftsbild/Erholung Gesamter Siedlungsbereich durch Wald und Waldbäume geprägt

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Ausläufer einer größeren, zusammenhängenden Waldfläche,
Bereich liegt zwischen Wohnbebauung und vorhandenem Schul-
sportplatz (Fläche für den Gemeinbedarf)

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation --

Tiere -

Naturhaushalt Boden -

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild -

Einschätzung Konfliktpotenzial Hohes Konfliktpotenzial,
Boden nur wenig beeinträchtigt, zusätzliche Teil-Versiegelung im
Umfang von ca. 1.500�qm für Sportplatzbau,
Beseitigung einer Waldfläche im Umfang von ca. 3.000�qm,

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Erhalt eines Teils der randlichen Bäume
Ausgleich und Ersatz:
Kompensation wird außerhalb des Änderungsbereiches erforder-
lich,
Aufbau einer Waldfläche im Umfang von mind. 3.000�qm,
Eingriff in Schutzgut Pflanzen und Boden kann durch Waldpflan-
zung kompensiert werden



•
•
•

GEMEINDE RANGSDORF
LANDSCHAFTSPLAN

94 Stefan Wallmann · Landschaftsarchitekten

zung kompensiert werden

Sonstige Erfordernisse Umwandlungsantrag nach §�8 LWaldG erforderlich,
Aufgrund der Lebensraumstruktur ist von artenschutzrechtlicher
Relevanz auszugehen (Untersuchung hinsichtlich besonders ge-
schützter Arten und Lebensstätten wahrscheinlich erforderlich)

Fazit Die Erweiterung des Sportplatzes ist unter Berücksichtigung der
naturschutzrechtlichen Erfordernisse (Artenschutz und Kompensa-
tionsmaßnahmen) sowie nach forstrechtlicher Umwandlungsge-
nehmigung möglich.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 27

Aktuelle Flächennutzung Landwirtschaftliche Nutzfläche, kleinflächig GE (ca. 500�qm)

Bisherige Darstellung im alten FNP Landwirtschaftsfläche

Flächenumfang 3,7�ha

Planung Gewerbliche Baufläche

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Liegt innerhalb geplantem LSG Notteniederung (Veränderungs-
sperre, Planung stellt Normwiderspruch dar),
grenzt mit geringem Abstand an NSG Zülowgrabenniederung an,
grenzt unmittelbar an geschützten Biotop (§�32 BbgNatSchG) an

Biotop- und Artenschutz Flugbahn Kraniche, Verlust Ackerfläche

Naturhaushalt Hohe bis sehr hohe Grundwasserempfindlichkeit,
hoher Grundwasserstand

Landschaftsbild/Erholung Vorhandene Beeinträchtigung durch angrenzende Bundesstraße
und gegenüberliegendes Südringcenter,
weiträumiger Überblick über Ackerfläche zum Zülowgraben

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Schiebt intensive Bebauung bis in freien, schutzwürdigen Natur-
raum vor,
Standort ist sehr gut erschlossen,
in Nachbarschaft weitere Bauflächen

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation O

Tiere -

Naturhaushalt Boden --

Wasser -

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild --

Einschätzung Konfliktpotenzial Sehr hohes Konfliktpotenzial
durch Lage innerhalb oder in unmittelbarer Nähe von Schutzge-
bieten, Neu-Versiegelung von Boden im Umfang von ca. 2,96�ha
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Minderung:
Ausreichend Abstand zum geschützten Biotop einhalten,
Eingrünung der Grundstücksaußengrenzen
Ausgleich, Ersatz:
Auf Baugrundstück ca. 3.700�qm Gehölzpflanzung möglich,
weiterer Kompensationsbedarf ca. 2,6�ha außerhalb des Ände-
rungsbereichs

Sonstige Erfordernisse Voraussichtlich naturschutzrechtliche Befreiungen gem. §�72
BbgNatSchG für LSG, NSG und geschützte Biotope erforderlich,
mögliche Beeinträchtigung eines Bodendenkmals

Fazit Aufgrund der Lage innerhalb des geplanten LSG ist eine Bebau-
ung derzeit nicht möglich.
Bei Überwindung des derzeitigen Normwiderspruchs (Überlage-
rung mit geplantem LSG) wäre eine Bebauung unter Einhaltung
ausreichender Abstände der Bebauung zum NSG und zu den
geschützten Röhrichtflächen sowie der Einrichtung von extensiv
gestalteten Pufferflächen (z.�B. durch Gehölzpflanzungen entlang
der sensiblen Flächen) denkbar.

Planungsalternativen:
Die Flächenauswahl erfolgte aufgrund der Lage im Zusammen-
hang mit anderen Gewerbeflächen (Südringcenter), Erschließung
über B�96, Nähe zum Autobahnring. Andere Flächen mit gleichen
Standortvorteilen und der entsprechenden Größe stehen nicht
zur Verfügung.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 30a

(Abb. vgl. Änderungsbereich 27)

Aktuelle Flächennutzung Landwirtschaftsfläche (Ackernutzung), keine Bebauung

Bisherige Darstellung im alten FNP Landwirtschaftsfläche

Flächenumfang 8,8�ha

Planung Gewerbliche Baufläche

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Geplantes LSG Notteniederung grenzt unmittelbar an

Biotop- und Artenschutz Ackerfläche, breiter Gehölzstreifen

Naturhaushalt Grundwasserempfindlichkeit nimmt von „gering“ im Bereich des
Spitzbergs in Richtung Norden zu,
hoher Grundwasserstand im Bereich der Straße nach Klein Kienitz

Landschaftsbild/Erholung Gehölzstreifen gliedert die Fläche,
Fläche fällt von ca. 45�m ü. NN auf ca. 39�m ü. NN ab,
naturraumtypische Höhenverhältnisse gut zu erkennen

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Bildet Ortseingang von Klein Kienitz aus kommend,
grenzt an Gewerbepark Theresenhof an, schiebt intensive Bebau-
ung bis in freien Naturraum vor,
Standort ist sehr gut erschlossen

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation -

Tiere O

Naturhaushalt Boden --

Wasser O

Klima/Luft -

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild --

Einschätzung Konfliktpotenzial Mittleres Konfliktpotenzial durch Lage am Ortseingang im Über-
gang zu wertvoller freier Landschaft in unmittelbarer Nähe von
geplantem LSG,
Neu-Versiegelung von Boden im Umfang von ca. 7,04�ha

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Ausreichend Abstand zum Wald am Spitzberg einhalten,
Eingrünung des Grundstücks,
Erhalt des Gehölzstreifens
Ausgleich, Ersatz:
Auf Baugrundstück ca. 8.800�qm Gehölzpflanzung möglich,
weiterer Kompensationsbedarf ca. 6,16�ha außerhalb des Ände-
rungsbereichs

Sonstige Erfordernisse -

Fazit Bei Berücksichtigung eines ausreichenden Abstandes der Bebau-
ung zum Wald, einer Eingrünung des Grundstücks und der Um-
setzung der naturschutzrechtlich erforderlichen Kompensations-
maßnahmen wird eine Bebauung als möglich eingeschätzt. Die
Erhaltung des vorhandenen Grünstreifens würde sich eingriffs-
mindernd auswirken.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 30b

(Abb. vgl. Änderungsbereich 27)

Aktuelle Flächennutzung Wald (Spitzberg)

Bisherige Darstellung im alten FNP Waldfläche

Flächenumfang 0,1�ha

Planung Gewerbliche Baufläche (Erschließung)

Naturschutzrechtliche und forst-
rechtliche Restriktionen

Liegt innerhalb geplantem LSG Notteniederung (Veränderungs-
sperre, Planung stellt Normwiderspruch dar),
Besonderes Artenschutzrecht gem. §�42 BNatSchG wegen Alt-
baumbestand wahrscheinlich,
Fläche ist Wald im Sinne des §�2 LWaldG

Biotop- und Artenschutz Verlust eines lückigen Eichen-Kiefern-Mischbestandes

Naturhaushalt Geringe Grundwasserempfindlichkeit

Landschaftsbild/Erholung Fläche gehört zum landschaftsbildprägenden Waldrand
Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Bisher frei von intensiver Nutzung,
kleiner Teil einer größeren, zusammenhängenden Waldfläche

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation -

Tiere -

Naturhaushalt Boden -

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild --

Einschätzung Konfliktpotenzial Sehr hohes Konfliktpotenzial durch Lage innerhalb des geplanten
LSG und innerhalb des Waldes nach LWaldG,
Neu-Versiegelung von Boden im Umfang von ca. 0,08�ha

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Reduzierung der Rodungen auf unbedingt erforderliches Maß
(weniger als (1.000�qm), d.�h. Trassierung der Erschließungsstra-
ße mit den Baumstandorten anpassen
Ausgleich, Ersatz:
Waldaufbau außerhalb des Änderungsbereichs erforderlich

Sonstige Erfordernisse Umwandlungsantrag nach §�8 LWaldG erforderlich,
aufgrund der Lebensraumstruktur ist von artenschutzrechtlicher
Relevanz auszugehen (Untersuchung hinsichtlich besonders ge-
schützter Arten und Lebensstätten wahrscheinlich erforderlich)

Fazit Aufgrund der Lage innerhalb des geplanten LSG ist eine Bebau-
ung derzeit nicht möglich.
Bei Überwindung des derzeitigen Normwiderspruchs (Überlage-
rung mit geplantem LSG), nach Umwandlungsgenehmigung
(nach Forstrecht) sowie der Berücksichtigung naturschutzrechtli-
cher Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen wäre eine
Trassierung möglich.

Planungsalternativen:
Die Flächenauswahl erfolgte aufgrund der Lage zwischen den
Änderungsbereichen. Die Fläche ist erforderlich, um den Ände-
rungsbereich 31a von Norden her zu erschließen. Eine Erschlie-
ßung durch das Gebiet am Theresenhof ist nicht möglich, da eine
Bestandsbebauung besteht und die topographischen Verhältnisse
(Geländeversprung) die Erschließung aus dem bestehenden Ge-
werbegebiet ausschließt.
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Bestandsbebauung besteht und die topographischen Verhältnisse
(Geländeversprung) die Erschließung aus dem bestehenden Ge-
werbegebiet ausschließt.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 31a

(Abb. vgl. Änderungsbereich 27)

Aktuelle Flächennutzung Landwirtschaftsfläche (Ackernutzung)

Bisherige Darstellung im alten FNP Landwirtschaftsfläche

Flächenumfang 6,3�ha

Planung Gewerbliche Baufläche

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Grenzt unmittelbar an geplantes LSG Notteniederung an,
entlang des Weges parallel zum Waldrand am Spitzberg verläuft
eine als Naturdenkmal festgesetzte Maulbeerallee (Abstandsforde-
rung zwischen Stamm und Bebauung 10�m)

Biotop- und Artenschutz Verlust einer Ackerfläche

Naturhaushalt Mittlere bis geringe Grundwasserempfindlichkeit,
vergleichsweise hochwertige Böden (Ackerzahlen bis 45)

Landschaftsbild/Erholung Fläche fällt von ca. 55�m ü. NN auf ca. 45�m ü. NN ab,
naturraumtypische Höhenverhältnisse gut zu erkennen,
durch Höhenlage exponiert und nur zu einer Seite von Wald ab-
gedeckt

Siedlungs- und freiraumstruktu-
relle Einbindung

Grenzt unmittelbar an bestehende Bebauung des Theresenhofs
an,
ist von einer Seite von Wald und von zwei Seiten von bestehender
Gewerbe-Bebauung abgedeckt

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation -

Tiere O

Naturhaushalt Boden --

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild --

Einschätzung Konfliktpotenzial Mittleres Konfliktpotenzial durch höhenexponierte Lage im Über-
gang zu freier Landschaft in unmittelbarer Nähe von geplantem
LSG,
Sichtverschattung durch Wald und bestehende Gewerbebebau-
ung,
bei Einhaltung eines Abstandes von 10�m keine Beeinträchtigung
der alten Maulbeerallee zu erwarten,
Neu-Versiegelung von Boden im Umfang von ca. 5,04�ha

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Ausreichend Abstand zum Wald am Spitzberg und zur Maulbeer-
allee einhalten,
Eingrünung des Grundstücks,
Abpflanzung der östlichen Grenze des Baugebiets (Sichtverschat-
tung in Richtung zur freien Landschaft)
Ausgleich, Ersatz:
Auf Baugrundstück ca. 6.300�qm Gehölzpflanzung möglich,
weiterer Kompensationsbedarf ca. 4,41�ha außerhalb des Ände-
rungsbereichs

Sonstige Erfordernisse -

Fazit Bei Berücksichtigung eines ausreichenden Abstandes der Bebau-
ung zum Wald und zum Naturdenkmal „Maulbeerallee“, einer
Eingrünung des Grundstücks und der Umsetzung der naturschutz-
rechtlich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ist eine Be-
bauung möglich.
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ung zum Wald und zum Naturdenkmal „Maulbeerallee“, einer
Eingrünung des Grundstücks und der Umsetzung der naturschutz-
rechtlich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ist eine Be-
bauung möglich.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 31b

Aktuelle Flächennutzung Acker
Bisherige Darstellung im alten
FNP

Landwirtschaftsfläche, Grünfläche

Flächenumfang 22,4�ha

Planung Gewerbliche Baufläche

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Liegt innerhalb von geplantem LSG Notteniederung (Verände-
rungssperre,
Planung stellt Normwiderspruch dar)

Biotop- und Artenschutz Verlust einer Ackerfläche

Naturhaushalt Mittlere bis geringe Grundwasserempfindlichkeit,
vergleichsweise hochwertige Böden (Ackerzahlen bis 45)

Landschaftsbild/Erholung Fläche fällt von ca. 45�m ü. NN auf ca. 38�m ü. NN ab,
naturraumtypische Höhenverhältnisse gut zu erkennen,
durch Höhenlage exponiert,
keine Sichtverschattung in östliche Richtung vorhanden,
dominante Wahrnehmung auch bei Eingrünung

Siedlungs- und freiraumstruktu-
relle Einbindung

Schiebt intensive Bebauung bis in freien Naturraum vor,
Standort ist wenig erschlossen (Wirtschaftswege),
in Nachbarschaft weitere Baugebiete

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation -

Tiere -

Naturhaushalt Boden --

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild --

Einschätzung Konfliktpotenzial Sehr hohes Konfliktpotenzial durch Lage innerhalb des geplanten
LSG,
Neu-Versiegelung von Boden im Umfang von ca. 17,9�ha

Mögliche Maßnahmen zur Min-
derung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Eingrünung der Grundstücksaußengrenzen (dichter Waldstreifen
ca. 20�m breit),
Binnengliederung der Fläche u.a. durch intensive Pflanzmaßnah-
men,
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men,
Reduzierung der Baufläche
Ausgleich, Ersatz:
Auf Baugrundstück ca. 2,2�ha Gehölzpflanzung möglich,
weiterer Kompensationsbedarf ca. 15,7�ha außerhalb des Ände-
rungsbereichs

Sonstige Erfordernisse Voraussichtlich naturschutzrechtliche Befreiungen gem. §�72
BbgNatSchG für LSG erforderlich,
mögliche Beeinträchtigung eines Bodendenkmals

Fazit Aufgrund der Lage innerhalb des geplanten LSG ist eine Bebauung
derzeit nicht möglich.
Bei Überwindung des derzeitigen Normwiderspruchs (Überlage-
rung mit geplantem LSG) wäre eine Bebauung unter Einhaltung
ausreichender Abstände zum Wald und zum Naturdenkmal
„Maulbeerallee“, einer Eingrünung des Grundstücks und der Um-
setzung der naturschutzrechtlich erforderlichen Kompensations-
maßnahmen möglich.

Planungsalternativen:
Die Flächenauswahl erfolgte aufgrund der Lage im Zusammen-
hang mit den Gewerbeflächen am Theresenhof, Erschließung über
B�96, relative Nähe zum Autobahnring. Andere Flächen mit glei-
chen Standortvorteilen und der entsprechenden Größe stehen
nicht zur Verfügung.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 33

Aktuelle Flächennutzung Gartenbrache, Ruderalflur, Acker, Grünland, Bebauung und Gar-
tenflächen

Bisherige Darstellung im alten FNP Bedeutende Freifläche (Obstgarten, Vorweide), insgesamt 0,4�ha,
Mischbaufläche 0,4�ha

Flächenumfang Gesamt 0,8�ha,
überwiegend durch Bebauung und Gärten genutzt,
im Umfang von ca. 2.800�qm kommen neu zu bebauende Bau-
flächen hinzu

Planung Wohnbaufläche

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Grenzt unmittelbar an geplantes LSG Notteniederung und an ein
nach §�32 geschütztes Biotop an,
aufgrund Lebensraumstruktur ist Vorkommen besonders ge-
schützter Arten wahrscheinlich (§�42 BNatSchG)

Biotop- und Artenschutz Historisch typische Nutzungsstruktur als Garten und Grünland im
Ortsrandbereich geht verloren

Naturhaushalt Mittlere bis hohe Grundwasserempfindlichkeit je nach Höhenlage
im Gelände

Landschaftsbild/Erholung Bildet den Ortsrand,
rahmende Gehölze vorhanden

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Erschließung vorhanden,
Arrondierung mit Wohnnutzung auf anderer Straßenseite,
Abschirmung durch Bäume zum nördlich angrenzenden Natur-
raum vorhanden

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation -

Tiere -

Naturhaushalt Boden -

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild -

Einschätzung Konfliktpotenzial Mittleres Konfliktpotenzial durch exponierte Lage am Ortseingang
und im Übergang zu freier Landschaft in unmittelbarer Nähe von
geplantem LSG und nach §�32 BbgNatSchG geschütztem Biotop,



•
•
•

GEMEINDE RANGSDORF
LANDSCHAFTSPLAN

106 Stefan Wallmann · Landschaftsarchitekten

Sichtverschattung durch bestehende Gehölze,
bei Einhaltung eines Abstandes der Bebauung von Schutzgebie-
ten keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten,
Neu-Versiegelung von Boden im Umfang von ca. 1.700�qm

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Ausreichend Abstand zu Schutzgebieten einhalten,
Eingrünung des Grundstücks,
Abpflanzung der nördlichen Grenze des Baugebiets (Sichtver-
schattung in Richtung zur freien Landschaft)
Ausgleich, Ersatz:
Auf Baugrundstücken ca. 300�qm Gehölzpflanzung möglich,
weiterer Kompensationsbedarf ca. 1.400�qm außerhalb des Ände-
rungsbereichs

Sonstige Erfordernisse Aufgrund der Lebensraumstruktur ist von artenschutzrechtlicher
Relevanz auszugehen (Untersuchung hinsichtlich besonders ge-
schützter Arten und Lebensstätten wahrscheinlich erforderlich)

Fazit Bei Berücksichtigung eines ausreichenden Abstandes der Bebau-
ung zum geplanten LSG sowie zum geschützten Biotop, einer
Eingrünung des Grundstücks und der Umsetzung der natur-
schutzrechtlich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ist eine
Bebauung möglich.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 35

(Abb. vgl. Änderungsbereich 33)

Aktuelle Flächennutzung Feldgehölz (1.500�qm),
Ackerfläche, Gartenbrache, Ruderalvegetation mit Obstbäumen,
Hecken und Ziersträucher, unbefestigter Weg

Bisherige Darstellung im alten FNP Waldfläche (0,7�ha),
Landwirtschaftsfläche (0,4�ha)

Flächenumfang 1,1�ha

Planung Wohnbaufläche

Naturschutzrechtliche und forst-
rechtliche Restriktionen

Grenzt unmittelbar an geplantes LSG Notteniederung an,
ehem. Gartenfläche und Acker südlich der Kienitzer Dorfstraße,
stellt keinen Wald im Sinne des §�2 LWaldG dar,
Gehölz nördlich der Kienitzer Dorfstraße ist mit 1.500�qm gemäß
der Kriterien zur Einstufung von Wald zu klein,
besonderes Artenschutzrecht gem. §�42 BNatSchG wegen Baum-
bestand wahrscheinlich

Biotop- und Artenschutz Verlust hochwertiger Strukturen

Naturhaushalt Geringe Grundwasserempfindlichkeit

Landschaftsbild/Erholung Vorhandener, durch Gehölzvegetation geprägter Ortsrand
Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Lineare und punktuelle Gehölzstrukturen bilden dorftypischen
Ortsrand und guten Übergang in die freie Landschaft

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation --

Tiere -

Naturhaushalt Boden -

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild -

Einschätzung Konfliktpotenzial Mittleres Konfliktpotenzial durch Lage am Ortseingang und im
Übergang zu freier Landschaft in unmittelbarer Nähe von geplan-
tem LSG,
Sichtverschattung durch bestehende Gehölze,
bei Entnahme der Gehölze erhöht sich das Konfliktpotenzial,
bei Einhaltung eines Abstandes der Bebauung vom Schutzgebiet
keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgebietes zu erwar-
ten,
Neu-Versiegelung von Boden im Umfang von ca. 6.600�qm

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Ausreichend Abstand zum Schutzgebiet einhalten,
Erhalt der Eingrünung und eines Teils der Bäume,
Festsetzung von Bäumen und Gehölzen in verbindlicher Bauleit-
planung (Sichtverschattung in Richtung zur freien Landschaft)
Ausgleich, Ersatz:
Auf Baugrundstücken ca. 1.100�qm Gehölzpflanzung möglich,
weiterer Kompensationsbedarf ca. 5.500�qm außerhalb des Ände-
rungsbereichs

Sonstige Erfordernisse Aufgrund des Baumbestands ist von artenschutzrechtlicher Rele-
vanz auszugehen (Untersuchung hinsichtlich besonders geschütz-
ter Arten und Lebensstätten wahrscheinlich erforderlich)
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ter Arten und Lebensstätten wahrscheinlich erforderlich)

Fazit Bei Berücksichtigung eines ausreichenden Abstandes der Bebau-
ung zum geplanten LSG, einer Eingrünung des Grundstücks und
der Umsetzung der naturschutzrechtlich erforderlichen Kompen-
sationsmaßnahmen wird eine Bebauung als möglich einge-
schätzt. Die Erhaltung der vorhandenen randlichen Grünstruktu-
ren würde sich eingriffsmindernd auswirken und positiven Einfluss
auf die Gestaltung des Ortsrandes haben.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 40

Aktuelle Flächennutzung Ehem. landwirtschaftlich genutzte, heute brach liegende Fläche,
Ruderalvegetation (ehem. Stallanlagen und Versiegelungen sind
beseitigt),
Wohnbebauung mit Gartenfläche

Bisherige Darstellung im alten FNP Grünfläche (Bade-, Sport- und Spielplatz)

Flächenumfang 1,8�ha

Planung Sonderbaufläche (Erholung)

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Geplantes LSG Notteniederung grenzt unmittelbar an,
NSG Machnower See sowie nach §�32 BbgNatSchG geschützte
Biotope befinden sich im Nahbereich,
Amphibienwanderstrecke zwischen Kiesteich und Feuchtgebiet
am Machnower See

Biotop- und Artenschutz Intensivierung der Nutzungsstrukturen,
teilweise Flächenverlust

Naturhaushalt Hohe bis sehr hohe Grundwasserempfindlichkeit

Landschaftsbild/Erholung Fläche war ursprünglich durch Stallanlagen und Hofflächen ge-
kennzeichnet,
heute Ruderalfluren mit Gehölzen und einzelnen Bäumen

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Bereich des Kiessees wird regelmäßig zum Baden genutzt,
geplantes Sondergebiet liegt auf Fläche der ehemaligen Landwirt-
schaftsfläche und gliedert sich an vorhandene Bebauung von
Pramsdorf an

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation O

Tiere -

Naturhaushalt Boden -

Wasser -

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild -

Einschätzung Konfliktpotenzial Mittleres Konfliktpotenzial durch Lage am See (Amphibienwan-
derweg),
Neu-Versiegelung von Boden lässt sich nur näherungsweise
schätzen (Wegebau, Stellplatzflächen, Sanitärgebäude u. dgl.)
maximal 10�%: ca. 1.800�qm
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Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Reduzierung der ursprünglich vorgesehenen Fläche um über 2�ha,
dadurch ausreichend breiter Wanderkorridor für Amphibien,
Eingrünung der Grundstücke,
Verwendung offener Beläge für Stellplatzflächen
Ausgleich, Ersatz:
Im Bereich ca. 4.000�qm Gehölzpflanzung und andere Aufwer-
tungsmaßnahmen möglich

Sonstige Erfordernisse Mögliche Beeinträchtigung eines Bodendenkmals

Fazit Bei Berücksichtigung eines ausreichenden Abstandes der Bebau-
ung zum geplanten LSG, einer Eingrünung des Grundstücks und
der Umsetzung der naturschutzrechtlich erforderlichen Minde-
rungs- und  Kompensationsmaßnahmen wird eine Bebauung als
möglich eingeschätzt.
Bei Baumaßnahmen innerhalb des Sondergebietes sollten Que-
rungsmöglichkeiten für Amphibien (z.�B. durchgängige Grünver-
bindungen in Ost-West-Richtung) berücksichtigt werden.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 49

Aktuelle Flächennutzung Ackerfläche

Bisherige Darstellung im alten FNP Mischbaufläche

Flächenumfang 2,3�ha

Planung Gewerbliche Baufläche

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

grenzt unmittelbar an geplantes LSG Notteniederung an

Biotop- und Artenschutz Verlust von Ackerflächen

Naturhaushalt Mittlere Grundwasserempfindlichkeit

Landschaftsbild/Erholung Siedlungsbereich ist bereits durch gewerbliche Bebauung (Hal-
lenbauten) geprägt,
Allee an der Mittenwalder Straße dient der Sichtverschattung und
Eingrünung,
äußere Siedlungsränder (östlicher Ortseingang) bisher ungenü-
gend gestaltet

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Bildet Übergang in offene Niederungslandschaft,
vergleichbare Bebauung und Erschließung vorhanden

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation O

Tiere O

Naturhaushalt Boden --

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild --

Einschätzung Konfliktpotenzial Mittleres Konfliktpotenzial durch Lage am Ortseingang und im
Übergang zu freier Landschaft in unmittelbarer Nähe von geplan-
tem LSG,
keine Sichtverschattung durch bestehende Gehölze,
bei Einhaltung eines Abstandes der Bebauung vom Schutzgebiet
keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgebietes zu erwar-
ten,



•
•
•

GEMEINDE RANGSDORF
LANDSCHAFTSPLAN

112 Stefan Wallmann · Landschaftsarchitekten

Neu-Versiegelung von Boden im Umfang von ca. 1,84�ha

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Eingrünung der Grundstücke,
Ortsrandgestaltung
Ausgleich, Ersatz:
Auf Baugrundstücken ca. 2.300�qm Gehölzpflanzung und andere
Aufwertungsmaßnahmen möglich,
zusätzliche Begrünungsmaßnahmen sollten im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung zur Ortsrandgestaltung und zur Ein-
grünung des südlichen Siedlungsrandes geprüft werden,
weiterer Kompensationsbedarf ca. 1,61�ha außerhalb des Ände-
rungsbereichs

Sonstige Erfordernisse -

Fazit Bei Berücksichtigung eines ausreichenden Abstandes der Bebau-
ung zum geplanten LSG, einer Eingrünung des Grundstücks und
der Umsetzung der naturschutzrechtlich erforderlichen Minde-
rungs- und  Kompensationsmaßnahmen ist eine Bebauung mög-
lich.
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Planungsvorhaben Änderungsbereich 61

(Abb. vgl. Änderungsbereich 49)

Aktuelle Flächennutzung Acker

Bisherige Darstellung im alten FNP Landwirtschaftsfläche

Flächenumfang 6,2�ha

Planung Gewerbliche Baufläche

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Grenzt unmittelbar an geplantes LSG Notteniederung

Biotop- und Artenschutz Verlust einer Ackerfläche

Naturhaushalt Mittlere Grundwasserempfindlichkeit

Landschaftsbild/Erholung Fläche ist von zwei Seiten bereits von gewerblichen Bauflächen
(überwiegend Hallenbebauung) umgeben,
in nördliche Richtung Sichtverschattung durch Wald,
offene Landschaft in östlicher Richtung

Siedlungs- und freiraumstruktu-
relle Einbindung

Anschluss an vorhandene gewerbliche Nutzung,
teilweise Sichtverschattung

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation -

Tiere -

Naturhaushalt Boden --

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild --

Einschätzung Konfliktpotenzial Sehr hohes Konfliktpotenzial,
Neu-Versiegelung von Boden im Umfang von ca. 5,0�ha

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Eingrünung der Grundstücke, Ortsrandgestaltung, Einhalten eines
ausreichenden Abstandes zum geplanten LSG
Ausgleich, Ersatz:
auf Baugrundstücken ca. 6.200�qm Gehölzpflanzung und andere
Aufwertungsmaßnahmen möglich,
zusätzliche Begrünungsmaßnahmen sollten im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung zur Ortsrandgestaltung und zur Eingrü-
nung des südlichen Siedlungsrandes geprüft werden,
weiterer Kompensationsbedarf ca. 4,9�ha außerhalb des Ände-
rungsbereichs

Sonstige Erfordernisse -

Fazit Bei Berücksichtigung eines ausreichenden Abstandes der Bebau-
ung zum geplanten LSG, einer Eingrünung des Grundstücks und
der Umsetzung der naturschutzrechtlich erforderlichen Minde-
rungs- und  Kompensationsmaßnahmen ist eine Bebauung mög-
lich.
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Planungsvorhaben Straßenbau Nord-Süd-Verbindung parallel zur Bahntrasse
(Hauptverkehrszug)

Aktuelle Flächennutzung Acker, Gewerbebrache, Konversionsfläche (Ruderalflur), lineare
Gehölze entlang der Bahntrasse

Bisherige Darstellung im alten FNP Landwirtschaftsfläche, Misch- und Gewerbegebiete, Waldfläche
mit der Zweckbestimmung Arten- und Biotopschutz

Flächenumfang Länge ca. 2,2�km

Planung überörtlicher bzw. Hauptverkehrszug

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Verläuft z.�T. innerhalb des geplanten LSG Notteniederung,
besonderes Artenschutzrecht gem. §�42 BNatSchG wegen Baum-
bestand wahrscheinlich

Biotop- und Artenschutz Verlust hochwertiger Gehölzbestände

Naturhaushalt Überwiegend hohe Grundwasserempfindlichkeit

Landschaftsbild/Erholung Strecke durch Bahntrasse (teilweise auf Damm) bereits erheblich
beeinträchtigt

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Schließt sich parallel an Bahntrasse an,
schafft wichtige Nord-Süd-Verbindung westlich der Bahn

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation -

Tiere -

Naturhaushalt Boden -

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild -

Einschätzung Konfliktpotenzial Mittleres Konfliktpotenzial durch Streckenführung teilweise durch
geplantes LSG einerseits, aber Nutzung einer beeinträchtigten
Trasse parallel zur Bahn,
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geplantes LSG einerseits, aber Nutzung einer beeinträchtigten
Trasse parallel zur Bahn,
Neuversiegelung von Boden im Umfang von ca. 1,1�ha zu erwar-
ten

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Berücksichtigung der vorhandenen Gehölzbestände,
dadurch Reduzierung des Eingriffs
Ausgleich, Ersatz:
Gehölzpflanzung entlang der Trasse

Sonstige Erfordernisse Voraussichtlich naturschutzrechtliche Befreiungen gem. §�72
BbgNatSchG für LSG erforderlich,
Aufgrund der Lebensraumstruktur ist von artenschutzrechtlicher
Relevanz auszugehen (Untersuchung hinsichtlich besonders ge-
schützter Arten und Lebensstätten wahrscheinlich erforderlich)

Fazit Bei Berücksichtigung der naturschutzrechtlich erforderlichen
Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen (Baumpflanzun-
gen) ist der Bau möglich.
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Planungsvorhaben Straßenbau Nordrand Konversionsfläche (Hauptverkehrszug)

(Abb. vgl. Übersicht neue Nord-Süd-Verbindung)

Aktuelle Flächennutzung Militärische Brachen (Gebäude, Ruderalfluren)

Bisherige Darstellung im alten FNP Gewerbliche Bauflächen, Mischbauflächen, Sportplatz, Wohnbau-
flächen

Flächenumfang Länge ca. 1,1�km

Planung überörtlicher bzw. Hauptverkehrszug

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Besonderes Artenschutzrecht gem. §�42 BNatSchG wegen Wie-
senbrutvögeln wahrscheinlich

Biotop- und Artenschutz Verlust von Ruderalvegetation (Stauden und Gehölze),
Konversionsfläche Brutgebiet für Wiesenvögel

Naturhaushalt Hohe bis sehr hohe Grundwasserempfindlichkeit

Landschaftsbild/Erholung Derzeit „ungeordneter“ Eindruck,
in diesem Bereich befinden sich noch Gebäude aus der militäri-
schen Nutzung,
teilweise wurden Gebäude bereits abgebrochen,
Ruderale Vegetation beherrscht das Bild

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Siedlungsflächen in diesem Bereich sollen zukünftig einen neuen
Ortsrand schaffen,
die Erschließung für die neuen Wohngebiete und den Sportplatz-
bereich fehlt bisher weitgehend

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation -

Tiere -

Naturhaushalt Boden -

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild O

Einschätzung Konfliktpotenzial Geringes bis mittleres Konfliktpotenzial durch Streckenführung
durch ehemals militärisch genutzte Flächen und Verbindung
vorhandener Straßen,
Neuversiegelung von Boden im Umfang von ca. 0,55�ha zu er-
warten

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Berücksichtigung der vorhandenen Gehölzbestände,
dadurch Reduzierung des Eingriffs
Ausgleich, Ersatz:
Aus Gründen des Denkmalschutzes (Stellungnahme der Denk-
malbehörde vom 16.01.2008) ist von einer Baumpflanzung ent-
lang der neuen Trasse abzusehen, Kompensationsbedarf von ca.
5.500�qm außerhalb

Sonstige Erfordernisse Aufgrund der Lebensraumstruktur ist von artenschutzrechtlicher
Relevanz auszugehen (Untersuchung hinsichtlich besonders ge-
schützter Arten und Lebensstätten wahrscheinlich erforderlich)

Fazit Bei Berücksichtigung der naturschutzrechtlich erforderlichen
Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen sowie der denk-
malschutzrechtlichen Belange (nach denen Baumpflanzungen
innerhalb des denkmalgeschützten Bereichs nicht möglich sind)
ist der Bau möglich.
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Planungsvorhaben Sportplatz (Grünzug Rangsdorf)

(Abb. vgl. Übersicht neue Nord-Süd-Verbindung)

Aktuelle Flächennutzung Landwirtschaftsfläche (Acker)

Bisherige Darstellung im alten FNP Parkanlage

Flächenumfang Keine Angaben

Planung Grünfläche/Sport-Standort

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Keine

Biotop- und Artenschutz Flugbahn Kraniche,
Verlust einer Ackerfläche

Naturhaushalt Hohe bis sehr hohe Grundwasserempfindlichkeit

Landschaftsbild/Erholung Nördlich liegen private Wohngrundstücke,
südlich setzen sich weiträumig die Landwirtschaftsflächen fort,
die Offenlandbereiche sind nur partiell von schmalen Gehölzsäu-
men unterbrochen

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Potenzieller Ausweich-Standort für den Sportplatz am südlichen
Ende der Walther-Rathenau-Str.,
die Grünverbindung in Ost-West-Ausrichtung wird strukturell
erhalten

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation O

Tiere -

Naturhaushalt Boden -

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild O

Einschätzung Konfliktpotenzial Geringes bis mittleres Konfliktpotenzial durch Nutzung zentral
gelegener, nur landwirtschaftlich genutzter und damit ökologisch
vorbeeinträchtigter Flächen innerhalb des Siedlungsbereiches,
Neuversiegelung von Boden im Umfang von ca. 1,5�ha zu erwar-
ten

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Bauliche Orientierung an die nördlich angrenzenden Wohnsied-
lungsflächen,
Erhalt der Durchgängigkeit der Ost-West-Grünverbindung
Ausgleich, Ersatz:
Durchgrünung der Freiflächen,
Gehölzpflanzung auf dem Grundstück und in den angrenzenden
Grünflächen

Sonstige Erfordernisse Wegen Wohnnutzung ist ggf. Immissionsschutz zu beachten

Fazit Bei Berücksichtigung der naturschutzrechtlich erforderlichen
Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen ist der Bau eines
Sportplatzes möglich. Dabei sollten die umgebenden Freiflächen
begrünt werden.
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Planungsvorhaben Kita (Grünzug Rangsdorf)

(Abb. vgl. Übersicht neue Nord-Süd-Verbindung)

Aktuelle Flächennutzung Landwirtschaftsfläche (Acker)

Bisherige Darstellung im alten FNP Parkanlage

Flächenumfang Keine Angaben

Planung Grünfläche/Kita-Standort

Naturschutzrechtliche Restriktio-
nen

Keine

Biotop- und Artenschutz Flugbahn Kraniche,
Verlust einer Ackerfläche

Naturhaushalt Hohe bis sehr hohe Grundwasserempfindlichkeit

Landschaftsbild/Erholung Unmittelbar nördlich grenzen private Wohngrundstücke an,
südlich setzen sich weiträumig die Landwirtschaftsflächen fort,
Offenlandbereiche nur partiell von schmalen Gehölzsäumen un-
terbrochen

Siedlungs- und freiraumstrukturelle
Einbindung

Potenzieller Ausweich-Standort,
die Grünverbindung in Ost-West-Ausrichtung wird strukturell
erhalten

Bewertungsmatrix der Schutzgüter

Schutzgut Bewertung des Konflikts

Biotop- und Artenschutz Pflanzen/Vegetation O

Tiere O

Naturhaushalt Boden -

Wasser O

Klima/Luft O

Landschaftsbild/Erholung Landschaftsbild O

Einschätzung Konfliktpotenzial Geringes bis mittleres Konfliktpotenzial durch Nutzung zentral
gelegener, nur landwirtschaftlich genutzter und damit ökologisch
vorbeeinträchtigter Flächen innerhalb des Siedlungsbereiches,
Neuversiegelung von Boden im Umfang von bis zu ca. 0,1�ha zu
erwarten (nicht alle Flächen werden voll-versiegelt)

Mögliche Maßnahmen zur Minde-
rung, zum Ausgleich und Ersatz

Minderung:
Bauliche Orientierung an die nördlich angrenzenden Wohnsied-
lungsflächen,
Erhalt der Durchgängigkeit der Ost-West-Grünverbindung
Ausgleich, Ersatz:
Durchgrünung der Freiflächen,
Gehölzpflanzung auf dem Grundstück und in den angrenzenden
Grünflächen

Sonstige Erfordernisse -

Fazit Bei Berücksichtigung der naturschutzrechtlich erforderlichen
Kompensationsmaßnahmen ist der Bau einer Kita möglich. Zum
grundsätzlichen Erhalt der Durchgängigkeit sollte die Neu-Bebau-
ung zu den Siedlungsflächen hin orientiert sein.
Die umgebenden Freiflächen sollten begrünt werden.
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Fazit

Bei 16 Änderungsbereichen bzw. Planungen ergeben sich bezogen auf die einzelnen

Änderungen erhebliche Beeinträchtigungen, die eine naturschutzrechtliche Relevanz be-

sitzen. Es handelt sich i.�d.�R. um die Zunahme der Versiegelung (Schutzgut Boden) und

um den Verlust von Vegetationsflächen (Schutzgut Pflanzen). Insbesondere bei großflä-

chigen Darstellungen von Gewerbegebieten ist auch das Schutzgut Landschaftsbild teil-

weise erheblich betroffen.

Zwei Änderungsbereiche sind aufgrund der Lage innerhalb des im Verfahren befindli-

chen Landschaftsschutzgebietes derzeit nicht genehmigungsfähig.

5.2 KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
In der Gemeinde befinden sich potenzielle Kompensationsflächen innerhalb der jeweils

zu bebauenden Änderungsbereiche, sowie an verschiedenen andere Stellen. Als größte

potenziell geeignete Fläche ist die Konversionsfläche zu nennen. Weiterhin bestehen in

den neu ausgewiesenen Grünflächen, die derzeit landwirtschaftlich genutzt werden,

Kompensationspotenzial. Als eine solche Maßnahme ist auch die ehemalige landwirt-

schaftliche Produktionsanlage in Klein Kienitz zu nennen, bei der auch ENtsiegelungs-

maßnahmen durchgeführt werden können.

Zu möglichen Maßnamen befindet sich eine Übersicht im Anhang (Plan�9).

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und

Landschaft nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischer Entschei-

dung erfolgt sind oder zulässig waren. D. h., dass bei allen Flächen, die nach § 34 BauGB

bebaubar sind oder auf denen bereits in der Vergangenheit ein Eingriff stattgefunden

hat, eine naturschutzrechtliche Kompensation nicht erforderlich ist. In der tabellarischen

Auswertung wird auf eine bereits vorhandene Beeinträchtigung (insbesondere Versiege-

lung) bzw. die Möglichkeit einer Bebauung nach § 34 BauGB hingewiesen, soweit dieses

im Einzelfall möglich und relevant ist.

Im Folgenden werden nur die für die geplanten Änderungen grundsätzlich möglichen

Kompensationsmaßnahmen dargestellt. Im Gemeindegebiet befinden sich umfangrei-

che, komplexe Kompensationsmaßnahmen für BBI in der Planfeststellung. Das Verfahren

läuft noch. Dadurch reduziert sich das Potenzial für den innergemeindlichen Kompensa-

tionsbedarf. Diese im großen Umfang in Planfeststellung befindlichen Maßnahmen wer-

den im Konzept dargestellt.

nachrichtliche Darstellung der

für BBI in Planfeststellung

befindliche

Kompensationsmaßnahmen
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Aufgrund des Planungsmaßstabes und des teilweise fehlenden Konkretheitsgrades kann

der Kompensationsbedarf nicht abschließend ermittelt werden. Für die Ermittlung des

Kompensationsbedarfs gemäß der Vorläufigen Hinweise zum Vollzug der Eingriffsrege-

lung87 sind detaillierte Angaben und Berechnungen notwendig. Daher können in dieser

Maßstabsebene lediglich Größenordnungen angegeben werden, um dem Grunde nach

zu ermitteln, ob eine Kompensation der Eingriffe möglich ist.

In der Ermittlung des Umfangs von innerhalb der Baugebiete ökologisch hochwertig zu

bepflanzender und damit kompensationsrelevanter Flächen wurde ein Wert von ca.

10 % bezogen auf das gesamte, jeweils neu zu bebauende Baugebiet angenommen.

D. h. im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung lässt sich ein Anteil von mindestens

10 % des Baugebietes durch ökologische Aufwertung (z. B. naturnahe flächige Gehölz-

bepflanzung, Einzel- und Straßenbaumpflanzungen) als Kompensationsfläche herrichten.

Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut

Boden, die i. d. R. durch Entsiegelungen, Bepflanzungen und Nutzungsextensivierungen

erfolgen, für alle beeinträchtigten Schutzgüter positive Effekte erzielen.

Innerhalb der Konversionsfläche wird durch die Brandenburgische Boden GmbH ein „Ö-

kopool“ betrieben. Dieser beinhaltet die Beräumung und Entsiegelung von Flächen. Ur-

sprünglich handelte es sich um ca. 2,6 ha versiegelter Flächen und ca. 80.000 m3 um-

bauten Raum auf einer Gesamtfläche von ca. 16 ha. Ein Teil der Flächen wurde bereits

beräumt. Die möglichen Maßnahmen sind aufgrund des Entsiegelungsaufwandes und

der spezifischen Problematik (insbesondere Altlastenverdacht) vergleichsweise an-

spruchsvoll. Der Ökopool steht prinzipiell als Kompensation zur Verfügung. Dieser Be-

reich war dicht bebaut und soll zukünftig einer Freiraumnutzung zugeführt werden.

Die Gesamtkonversionsfläche besteht darüber hinaus aus weiteren, weniger stark baulich

genutzten Flächen im Umfang von insgesamt ca. 100 ha, die zukünftig ebenfalls als Frei-

raum umgewidmet werden sollen. Auch hier sind ökologische Aufwertungsmöglichkei-

ten vorhanden, die als Maßnahmen angerechnet werden können. Diese Flächen können

zukünftig als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft im Sinne einer Flächenpool-Lösung eingebracht werden.

Im Folgenden werden die Begriffe „Ökopool“ und „Flächenpool“ entsprechend verwen-

det. In der folgenden Tabelle werden für jeden Änderungsbereich, in dem die Änderun-

gen eingriffsrelevant sind, mögliche Kompensationsmaßnahmen dargestellt.

                                                                        

87 Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg
(MLUR): Vorläufige Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE), Stand Januar 2003

Kompensationsbedarf dem

Grunde nach ermittelt

Aufwertungsmaßnahmen

innerhalb der Baugebiete

Flächenpool

Konversionsgelände
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Neben den Maßnahmen auf den Baugrundstücken oder innerhalb der Baugebiete sowie

den großen Kompensationsmaßnahmen im Flächenpool auf der Konversionsfläche be-

steht ein Potenzial im unmittelbaren oder näheren Umfeld der Eingriffe durch unter-

schiedliche Aufwertungsmaßnahmen (Entsiegelungsmaßnahmen und Gehölzpflanzun-

gen) insbesondere in den neuen Grünflächen.

Im Einzelnen stehen die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Flächen zur Verfügung.

Tab.�11: Kompensationsmaßnahmen für eingriffsrelevante Änderungsbereiche

Bezeichnung und Lage der
potenziellen Kompensati-
onsfläche

Bestand Aufwertungsmöglichkeiten Flächengröße
ca. in qm

Fläche 1 (Änderungsbe-
reich 36), ehemaliger land-
wirtschaftlicher Produktions-
betrieb in Klein Kienitz

Brache, Rui-
nen, befestig-
te Flächen

Entsiegelung, extensive Pflege,
Gehölzpflanzung

18.000

Fläche 2
Grünland und ehemals be-
bautes landwirtschaftliches
Produktionsgelände im Um-
feld Änderungsbereich
39/40,
südlicher Abschnitt Berg-
straße

Brache,
Grünland

Dauerhafte Extensivpflege,
Gehölzpflanzung

50.000

Ökopool Brache, befes-
tigte Flächen,
Ruderalflur

141.000

Flächenpool (Konversions-
fläche),
ehemaliges Flugplatzgelände
südlich von Rangsdorf

Ruderalflur,
Versiegelte
Teilflächen

1.000.000

Gesamt-Kompensations-
Potenzial

1.209.000

Kompensationsbedarf au-
ßerhalb der jeweiligen
Eingriffs-Bereiche

370.100

Aufwertungsmaßnahmen

innerhalb von Grünflächen



•
•
•

GEMEINDE RANGSDORF
LANDSCHAFTSPLAN

126 Stefan Wallmann · Landschaftsarchitekten

6 ZIEL- UND ENTWICKLUNGSKONZEPT

6.1 GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN
Das städtebaulich-landschaftsplanerische Strukturkonzept repräsentiert die wesentlichen

Vorstellungen der räumlichen Entwicklungsplanung Rangsdorfs.

Das Entwicklungskonzept enthält insgesamt über den Flächennutzungsplan hinausge-

hende Zielaussagen, die neben der Bauleitplanung als gemeindliche Rahmenplanung

fortgelten sollen.

Für die zukünftige Entwicklung Rangsdorfs als hochwertigen Wohn- und Erholungsort

wird es dabei maßgeblich darauf ankommen, dass die siedlungsstrukturellen und land-

schaftlichen Qualitäten gesichert und weiterqualifiziert werden. Um dieses Ziel erreichen

zu können, muss eine auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit angelegte Entwicklungsstra-

tegie verfolgt werden. Auch wenn es erforderlich ist, kurzfristigen Entwicklungen und

Ansprüchen ausreichend Raum zu geben, sollte Planung nicht auf eine schnellstmögliche

Flächenverwertung hinauslaufen, sondern muss ein ökonomisch tragfähiges und ökolo-

gisch verträgliches Gesamtkonzept verfolgen. Angesichts der Entwicklungsdynamik ist es

von besonderer Bedeutung, die bestehenden Kapazitäten der Gemeinde zu bündeln.

Die Planung orientiert sich maßgeblich an den naturräumlichen Bedingungen. Dem un-

besiedelten Bereich des Gemeindegebietes kommt für den regionalen Luftaustausch, die

Grundwasseranreicherung, den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, als Lebensraum für Pflan-

zen und für Tiere, die Erholungsvorsorge und das Umweltimage der Gemeinde eine be-

sondere Bedeutung für ihre weitere Entwicklung zu. Die damit verbundenen Anforde-

rungen an den Landschaftsraum Rangsdorfs sollen daher Grundlage für die zukünftigen

Nutzungen sein.

Die formulierten naturräumlichen Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zu den

bestehenden Landschaftsplanentwürfen nicht wesentlich geändert. Die sozio-

ökonomischen und rechtlichen Entwicklungen stellen aber andere Anforderungen.

Außerdem wurden einige Maßnahmenvorschläge aus den alten Landschaftsplänen be-

reits umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung:

•  Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung in der Notte-Niederung im

Rahmen der Maßnahmen für BBI Schönefeld,

• Extensivnutzung im Bereich zwischen Groß Machnow und Machnower See,

• Wegekonzept.

hochwertiger Wohn- und

Erholungsort
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6.2 ALLGEMEINE LANDSCHAFTSPLANERISCHE
ZIELVORSTELLUNGEN

Im Folgenden werden die grundsätzlichen Zielsetzungen aus Sicht der Landschaftspla-

nung für das Gemeindegebiet dargestellt.

Natur und Landschaft

• Die hochwertigen Landschaftsstrukturen (insbesondere Rangsdorfer See, Mach-

nower See, Zülowniederung) sind in die gemeindliche Entwicklung einzubin-

den und Potenziale sowie spezifische Empfindlichkeiten bei der Planung zu be-

rücksichtigen.

•  Der Rangsdorfer See ist das prägende Gewässer der Gemeinde. Seeufer und

angrenzende naturnahe (z.�B. Röhricht- und Bruchwaldflächen) und halbnatür-

liche Feucht-Ökosysteme (Nass- und Feuchtwiesen) besitzen eine besondere

Bedeutung im Naturhaushalt. Diese Flächen sind zu schützen und zu entwi-

ckeln. Dieses wird durch die Ausweisung als NSG, FFH- und SPA-Gebiete bereits

zum großen Teil gewährleistet.

•  Die naturschutzrechtlichen Schutzgebiete und die geschützten Biotope sind

von Bebauung freizuhalten.

•  Kleingewässer/Sölle sind wichtige Landschaftselemente und als solche vor Be-

einträchtigungen zu schützen. Beeinträchtigungen sind rückgängig zu machen.

•  Die im Zuge der Meliorationsmaßnahmen durchgeführten Ausbauten von

Fließgewässern (insbesondere Zülowkanal) sind möglichst rückgängig zu ma-

chen bzw. die Passierbarkeit für Organismen ist zu verbessern.

•  Bei entwässerten Niedermooren und Niederungsflächen sollten möglichst na-

türliche Wasserverhältnisse hergestellt werden. Die Flächen sollten extensiv be-

wirtschaftet werden.

• Das Biotopverbundsystem ist zu sichern und nach Möglichkeit auszubauen. Zu-

sätzliche Zerschneidung sollte vermieden oder auf ein Minimum reduziert wer-

den.

• In der Gemeinde befinden sich als Rest historischer Landschaftsstrukturen Alleen

und Baumreihen. Diese sind zu schützen und möglichst durch ergänzende

Neupflanzung zu entwickeln.
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Landwirtschaft

• Großräumige Ackerflächen sollten durch naturnahe und halbnatürliche Elemen-

te (z.�B. Gehölze) strukturiert werden, um die landschaftliche Vielfalt zu erhö-

hen und Winderosion zu reduzieren.

• Die Flächen in den Niederungen sollten möglichst extensiv als Grünland bewirt-

schaftet werden. Die Sicherung (im Rahmen der Planfeststellung für BBI Schö-

nefeld) eines großen Teils als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bietet hierfür eine wich-

tige Voraussetzung.

Forstwirtschaft

• Waldbestände sind zu erhalten und auf geeigneten Flächen ggf. zu entwickeln.

Nicht naturnah bestockte Flächen sind langfristig und sukzessive in naturnahe

Bestände umzubauen, der Altholzanteil ist zu erhöhen.

Erholung, Freizeit, Tourismus

•  Die Gemeinde bietet einerseits günstige Voraussetzungen für eine Erholungs-

nutzung. Gleichzeitig sind ökologisch empfindliche Bereiche vorhanden, die ei-

ne naturverträgliche Lenkung der Erholungsnutzung erfordern.

• Die naturräumlichen Potenziale (Rangsdorfer See, Kiessee und Zülowniederung)

sollten unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Empfindlichkeit für touristische

bzw. Naherholungsnutzungen entwickelt werden.

• Die wohnortnahe Erholungsinfrastruktur ist für die örtliche Bevölkerung und für

Besucher zu erhalten und zu entwickeln. Dazu gehört der Ausbau der Wege-

struktur und die Steuerung der vorhandenen Nutzung am Kiessee  Pramsdorf.

Siedlungsentwicklung

• Neue Siedlungsflächen sind dem Siedlungsbestand anzupassen, die Siedlungen

zu durchgrünen. Neue und vorhandene Siedlungen sind besser in die Land-

schaftsstruktur (z.�B. durch Eingrünung des Ortsrandes) einzupassen.

• Die innerörtlichen Grünverbindungen der Ortslage Rangsdorf sind zu erhalten

(insbesondere entlang des Zülowgrabens und die Ost-West-Achse südlich pa-

rallel zur Seebad-Allee und zur Groß Machnower Straße).
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Bezogen auf Boden, Natur und Landschaft sind bei der Entwicklung der Flächen grund-

sätzlich folgende Ziele zu beachten:

Boden:

• Sicherung und Aufwertung der natürlichen Bodenfunktionen,

• Minimierung der Neuversiegelung,

Grund- und Oberflächenwasser:

• Sicherung der Grundwasserneubildungsrate durch Versickerung des Regenwas-

sers im Gebiet,

• Vermeidung von Schadstoffeintrag in Grund- und Oberflächenwasser,

• Erhalt aller Wasserflächen,

•  aufgrund geringen Flurabstandes und fehlender Deckschichten ist besondere

Berücksichtigung des Grundwasserschutzes erforderlich,

• Herstellung des natürlichen Wasserhaushaltes (z.�B. feuchte Senke nördlich Klein

Kienitz)

Klima

• Entwicklung einer lockeren Bebauungsstruktur mit hohem Grünanteil,

• Pflege und Entwicklung des Baumbestandes,

• Vermeidung von Luftverschmutzungen,

Biotop- und Artenschutz

• Einbindung vorhandener Biotope und Gehölzbestände in Grünflächen,

• Entwicklung und Förderung von naturnahen Biotopstrukturen in Grünflächen,

• Förderung der Ansiedlung wildlebender Pflanzen und Tiere,

•  Förderung von standortgerechten und gebietstypischen Arten bei der

Gehölzauswahl,

Landschaftsbild und Erholung

• Erhalt landschaftsprägender Einzelbäume, Alleen und Gehölzgruppen,
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•  Sicherung der Versorgung mit Sportflächen (ggf. Verlegung aus ungünstiger

Lage in besser geeignete Flächen),

•  Neugestaltung des Landschaftsbildes durch Straßenbaumpflanzungen und

strukturreiche, gliedernde Abpflanzungen in den Baugebieten sowie Fassaden-

und Dachbegrünung,

• Schaffung von Fuß- und Radwegeverbindungen.

Der Vermeidung bzw. Minderung von Eingriffen ist grundsätzlich Vorrang vor der Fest-

legung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einzuräumen.

Stellplatzanlagen sind zu durchgrünen und durch rahmende Pflanzungen in die Siedlun-

gen oder die Landschaft einzubinden. Gleiches gilt für neue Verkehrstrassen, die durch

Baumpflanzungen in die Landschaft oder Siedlungsstruktur eingebunden werden sollten.

Aus Gründen des Biotop- und Artenschutzes sind für Anpflanzungen im Außenbereich

gebietsheimische Gehölzarten zu verwenden. Die Verwendung dieser Arten sollte auch

für den Innenbereich geprüft werden. Als Orientierung für die Artenauswahl kann der

Erlass zur Verwendung gebietsheimischer Herkünfte88 herangezogen werden.

6.3 LANDSCHAFTSPLANERISCHES KONZEPT
Der Landschaftsplan stellt gemäß §�7 BbgNatSchG die örtlichen Ziele, Erfordernisse und

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. Damit stellt er die

Grundlage für die Einstellung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege

in die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange in der Bauleitplanung, in diesem

Fall der Flächennutzungsplanung gemäß §�1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB), dar.

Das Maßnahmenkonzept greift die beschriebenen Ziele auf und untersetzt sie durch um-

setzungsorientierte Maßnahmen, die auf die einzelnen Raumnutzungen bezogen sind.

In Plan�10 (im Anhang) werden das Konzept sowie einzelne Maßnahmen zum Land-

schaftsplan zusammengeführt.

                                                                        

88 Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung zur Sicherung ge-
bietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft vom 26.
August 2004, ABl. Bbg. Nr. 43, 3. November 2004

Verwendung

gebietsheimischer

Gehölzarten
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6.3.1 Siedlung und Verkehrsinfrastruktur

Die bestehenden Wohnsiedlungsbereiche sind in ihren Qualitäten weiterzuentwickeln.

Dazu gehören die gesamte Siedlungsanlage sowie die Einbindung in die Landschaft. Der

Straßenraum, die begrünten Grundstücke bzw. der teilweise dichte Baumbestand sind

insbesondere in den waldartigen Siedlungsbereichen zu erhalten und in den neuen

Siedlungen zu entwickeln.

Foto�11: Waldartiger Siedlungsbereich in Rangsdorf mit Allee (Sachsenkorso)

•  Orientierung neuer Siedlungen an vorhandenen grünräumlichen Strukturen

(Waldbäume bzw. Obstbäume auf dem Grundstück z.�B.: Georg-Hansen-

Straße, Jühnsdorfer Straße, An den Vogelauen, Neubaugebiet auf Konversions-

gelände

In einigen neueren Siedlungsbereichen fehlt es derzeit noch an randlicher Eingrünung.

Vor allem in Bereichen, wo größere Offenlandflächen (z.B. Landwirtschaftsflächen) in-

nerhalb des erweiterten Siedlungsraumes eingebettet sind, ist eine grüne Rahmenstrukur

zu fordern.

randliche Eingrünung
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•  Groß Machnow (Südring-Center, Theresenhof): Eine Baumreihe reicht als Ein-

grünung für diese massive und hohe Bebauung nicht aus. Bei Erweiterung des

Gewerbegebietes muss z.�B. im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung eine

stärkere Eingrünung berücksichtigt werden.

Foto�12: Gewerbegebiet am Theresenhof (Ostseite)

•  Groß Machnow (Gewerbegebiet Mittenwalder Straße): Hier reicht die beste-

hende Eingrünung für die massive Bebauung nicht aus, bei Erweiterung des

Gewerbegebietes muss z.�B. im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung eine

stärkere Eingrünung berücksichtigt werden.

• Klein Kienitz: Erhalt der grünbetonten Ortseingangssituationen (Kienitzer Dorf-

straße)

• Rangsdorf: Siedlung am Zeisigweg, Wacholderstraße
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Foto�13: Neubausiedlung am Zeisigweg

Die Innenverdichtung stößt aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre bereits an ihre

Grenzen. Dennoch muss darauf geachtet werden, nicht neue Splittersiedlungen entste-

hen zu lassen bzw. die bestehenden nicht weiter zu entwickeln (z.�B. Pramsdorf, Fenne).

Eine weitere Grünstruktur im Siedlungsraum stellt das Straßen- und Alleebaumnetz dar.

Um die durchgängige Begrünung des Straßenraums und damit eine nachhaltige Siche-

rung des überwiegend baumgeprägten Charakters von Rangsdorf zu gewährleisten, sind

bereits vorhandene, jedoch zum Teil lückige Alleen mit geeigneten Bäumen fachgerecht

zu ergänzen (z.B. B�96 nördlicher Ortseingang Groß Machnow und südlich Groß Mach-

now bis zur Gemarkungsgrenze, Hochstraße südlich von Klein Kienitz).

Erhaltung und Entwicklung

Alleen-Netz
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Foto�14: Hochstraße südlich von Klein Kienitz

Die bereits fertiggestellten Erschließungsstraßen der Neubaugebiete sind mit Rücksicht

auf die überwiegend eng gestalteten Straßenräume ebenfalls in angemessenem Maß mit

Straßenbäumen zu begrünen.

Bei künftigen Neuanlagen von Erschließungsstraßen bzw. bei Ausbau alter Verkehrswege

ist eine fachgerechte Mindestbegrünung mit Straßenbäumen (in Form von Baumreihen

oder Alleen) rechtzeitig planerisch zu berücksichtigen. Dieses gilt insbesondere für die

neue Nord-Süd-Verbindung westlich entlang der Bahntrasse. Für die neue Ost-West-

Verbindung nördlich entlang des Konversionsgeländes ist aus Gründen des Denkmal-

schutzes eine Bepflanzung mit Bäumen nicht möglich.89

6.3.2 Windkraft

Im Regionalplan Havelland-Fläming, Sachlicher Teilplan „Windenergienutzung“ vom 2.

März 200590, der zwischenzeitlich für unwirksam erklärt war, ist seit dem 30. April 2008

wieder in Kraft. Innerhalb des Gemeindegebietes und in den umliegenden Nachbarge-

                                                                        

89 Beratung zwischen Gemeinde Rangsdorf, der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises
und des Landesdenkmalamtes Brandenburg am 16.01.2008

90 Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming (2005): Regionalplan Havelland-Fläming,
Sachlicher Teilplan „Windenergienutzung“, Teltow

Windkraft
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meinden sind keine Windeignungsgebiete ausgewiesen. Das nächst liegende Windeig-

nungsgebiet befindet sich bei Lüdersdorf (Stadt Trebbin). Für die im Regionalplan aus-

gewiesenen Windeignungsgebiete besteht eine Beachtenspflicht für Windenergiepla-

nungen.

Für Rangsdorf stellt sich die Situation unabhängig von der Nicht-Ausweisung von Eig-

nungsgebieten wie folgend dar:

Die Gemeinde ist bis auf wenige Ausnahmen von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten

und –objekten bedeckt. Hierbei ist das geplante LSG „Notteniederung“ berücksich-

tigt.91 Aus diesem Schutzgebiet sind lediglich Siedlungsflächen ausgenommen sowie ein

kleiner landwirtschaftlicher Bereich nördlich der Autobahn bei Klein Kienitz.

Siedlungsflächen sind aus immissionsschutzrechtlichen Gründen nicht zur Aufstellung

von Windkraftanlagen geeignet (z.�B. abstandsrechtliche Forderungen zum Lärmschutz,

Sicherheitsabstände). Zu wichtigen Infrastrukturen wie Autobahn, Bundesstrasse und

Bahntrasse sind ebenfalls Sicherheitsabstände erforderlich. Innerhalb von Waldflächen

und in einem Abstand von 200�m zu diesen werden ebenfalls keine Windkraftanlagen

aufgestellt.

Die naturschutzfachlichen Abstandsforderungen sind insbesondere in den so genannten

Tierökologischen Abstandskriterien92 definiert. Hier werden alle hochwertigen Schutz-

gebietskategorien als Tabubereich i. d. R. mit einem zusätzlichen Abstandserfordernis

von mindestens 1 km definiert (NSG, FFH und SPA). Hinzu kommen Brutplätze bestimm-

ter Vogelarten (insbesondere Weißstorch, Rohrweihe und Kranich, die im Gemeindege-

biet an verschiedenen Stellen verteilt ihre Brutplätze haben), um die ebenfalls Abstände

von mindestens 1 km einzuhalten sind. Außerdem befinden sich über dem gesamten

Gemeindegebiet Flugkorridore für Kraniche und Nordische Gänse. Mögliche Windkraft-

anlagen würden aufgrund einer mittleren Bauhöhe von gegenwärtig ca. 150�m in die

Flughöhe dieser Vogelarten hineinragen.

Das LSG „Notteniederung“ befindet sich im Verfahren. Hierfür besteht eine Verände-

rungssperre, die auch für die Ausweisung von Flächen für Windenergienutzung gilt. Für

LSG sind zwar in den Tierökologischen Abstandskriterien keine Ausschlusskriterien defi-

niert. Im Windkrafterlass93 werden Landschaftsschutzgebiete aber i.�d.�R. als „Tabube-

reich“ (Bereich mit besonders hohem Konfliktpotenzial für Windenergienutzung) gewer-

                                                                        

91 Darstellung der Schutzgebiete und –objekte in Plan�6
92 Landesumweltamt Brandenburg (2003): Kriterien zur Untersuchung tierökologischer Parameter

im Rahmen von Planungen bzw. Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen im Land
Brandenburg, Potsdam.

93 Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung zur landesplanerischen und
naturschutzrechtlichen Beurteilung von Windkraftanlagen im Land Brandenburg (Windkrafter-
lass des MUNR) vom 24. Mai 1996

tierökologische

Abstandskriterien des

Landesumweltamtes
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tet. Nur Bereiche innerhalb der Landschaftsschutzgebiete mit weniger hochwertiger Na-

turausstattung und solche mit Vorbelastungen sind hiervon unter bestimmten Bedin-

gungen ausgeschlossen. I.�d.�R. führt die Lage innerhalb eines LSG zur landesplaneri-

schen Ablehnung.

Weiterhin besteht für den Bereich nördlich von Klein Kienitz (Lage außerhalb des geplan-

ten LSG) gemäß LEP�FS (2006)94 ein Bauhöhenbeschränkungsbereich, der beim Bau

von Windkraftanlagen zu berücksichtigen ist.

In der Gesamtbetrachtung ist davon auszugehen, dass sich in der Gemeinde Rangsdorf

aus den genannten Gründen keine geeigneten Flächen für Windenergie befinden.

6.3.3 Grün- und Freiraumstruktur

Das Grün- und Freiflächensystem der Gemeinde ist in seiner Grundstruktur bereits vor-

handen.

In der übergeordneten Betrachtung gliedert es sich in den Rangsdorfer See, die landwirt-

schaftlichen Bereiche auf der Hochfläche, in die ausgedehnten Niederungsbereiche bei

Groß Machnow und den markanten Taleinschnitt der Zülowgrabenniederung. In diesem

naturräumlichen Rahmen liegen die Ortsteile, von denen sich Rangsdorf auf großer Flä-

che ausgebreitet hat und durch topographische Verhältnisse kleinräumig gegliedert

wird.

In der Ortslage Rangsdorf baut sich das Siedlungssystem auf die vorhandenen Bereiche

des Rangsdorfer Sees, des Dorfangers, die Seebadallee mit den südlich parallel verlau-

fenden hofnahen Gärten und Wiesen bis zum Waldgebiet des Zülowgrabens auf. Diese

Bereiche gilt es zu erhalten und z. B. durch neue Wegeverbindungen zu qualifizieren.

Der Erhalt dieser Freiraumstrukturen ist außerdem ein wichtiger Bestandteil der räumli-

chen Gliederung der Siedlungsflächen.

Der Zülowgraben stellt einen wichtigen naturnahen und naturschutzrechtlich geschütz-

ten Grünkomplex dar, der Rangsdorf in Nord-Süd-Richtung durchquert. Seine Strukturen

sind auch künftig naturnah zu erhalten.

In Ost-West-Richtung ist ebenfalls ein Grünzug zwischen Rangsdorfer See und Bahnlinie

sowie jenseits der Bahnlinie bis zum Zülowgraben zur Entwicklung vorgesehen. Aktuell

werden die entsprechenden Teilflächen noch als Gärten bzw. Landwirtschaftsflächen ge-

nutzt oder liegen brach.

                                                                        

94 vgl. Kap. 2.1.1

Gliederung der

Siedlungsflächen
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Der gesamte Grünzug ist Bestandteil eines Niederungssystems und aufgrund hoch an-

stehenden Grundwassers für eine Bebauung ungeeignet.

Die Ortslage von Klein Kienitz hat sich um den ehemaligen Gutspark herum entwickelt.

Durch Erhalt des alten Gutsparks und die Erweiterung durch Rückbau der ehemaligen

landwirtschaftlichen Produktionsflächen kann ein wichtiger Beitrag zur charakteristischen

Ortslage geleistet werden.

Groß Machnow weist mit dem Dorfanger und den unmittelbar angrenzenden alten

Gutspark ebenfalls charakteristische Freiraumstrukturen auf. Dieser Gutspark ist in seinen

Strukturen noch vorhanden. Im Rahmen einer qualifizierten Parkpflegeuntersuchung soll-

te eine Analyse der Strukturen insbesondere des Baumbestandes und darauf aufbauend

eine adäquate Pflege erfolgen.

Die beiden Anger von Groß Machnow bzw. Rangsdorf sind als historische Siedlungs-

strukturen dauerhaft zu erhalten. Zum Dorfanger gehört auch der charakteristische

Baumbestand. Bei Ausfall dieser Bäume sind Nachpflanzungen in den entsprechenden

Arten vorzunehmen (Linden in Rangsdorf, Eichen in Groß Machnow).

6.3.4 Grünflächen/Erholungseinrichtungen/
Freizeitinfrastruktur

In der Gemeinde Rangsdorf besitzen die innerörtlichen Grünflächen neben ihrer sied-

lungsgliedernden Funktion eine hohe Bedeutung (insbesondere) für die (Kurzzeit-) Er-

holung.

Das Siedlungsgebiet von Rangsdorf ist durch ein dichtes Wegenetz erschlossen, das sich

grundsätzlich auch für eine Erholungsnutzung eignet. Der Bereich im Umfeld des Frei-

bades am Rangsdorfer See ist durch ein Netz unterschiedlicher Wege und Straßen er-

schlossen. Ein Teil der Wege ist informell (als Trampelpfad) entstanden. Die fußläufige

Verbindung zwischen Bahnhof und Rangsdorfer See über die Seebadallee und den Dorf-

anger sollte attraktiver gestaltet werden (z.�B. durchgehender Weg in einheitlicher Ges-

taltung). Auf die Möglichkeit von Rück- und Rundwegen sollte hingewiesen werden.

Aufgrund ihrer Erholungseignung sind so viele siedlungsnahe Uferbereiche wie möglich

als öffentliche Grünflächen zu sichern, zu pflegen und miteinander zu vernetzen.

Mittelfristig wird es insbesondere im Umfeld der Konversionsfläche erforderlich, Fuß-

und Radwege anzubieten, die wetterunabhängig begangen oder befahren (mit dem

Rad) werden können.

Dorfanger

Wegenetz
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Für die Förderung der Erlebbarkeit Rangsdorfs sowie der Erschließung für Fußgänger und

Radfahrer ist das Wanderwegesystem gemäß Konzept95 auszubauen und zu beschil-

dern.

Der ehemalige Gutspark von Klein Kienitz ist zu einem Wald ausgewachsen. Dieser ist

öffentlich zugänglich und durch ein Wegesystem für die Naherholung erschlossen.

Der Gutspark von Groß Machnow ist derzeit nicht öffentlich zugänglich. Im Rahmen ei-

ner denkmalangepassten Pflege sollte die Öffnung der Anlage geprüft werden.

Das Angebot an Freizeiteinrichtungen ist insgesamt ausreichend. Der bestehende Sport-

platz an der Birkenallee soll u.�a. aus Gründen des Immissionsschutzes in den Grünzug

südlich der Seebadallee verlegt werden. Ein zusätzlicher Sportplatz soll auf der Konversi-

onsfläche angelegt werden. Eine Nutzung ist aber von der Entwicklung des Gesamtbe-

reiches (insbesondere Erschließung) abhängig.

Im Bereich östlich des Gewerbegebietes an der Ladestraße wurde eine Fläche von Kin-

dern und Jugendlichen als Fahrrad-Offroad-Bahn in Besitz genommen und erfreut sich

großer Beliebtheit. Dieser Bereich soll auch planungsrechtlich durch die Ausweisung ei-

ner entsprechenden Grünfläche gesichert werden. Bauliche Maßnahmen sind nicht er-

forderlich.

Aufgrund der Siedlungsstruktur und der grünräumlichen Prägung der Gemeinde ist da-

von auszugehen, dass Kinderspiel auf den i.�d.�R. großen Grundstücken oder den an-

grenzenden, öffentlich nutzbaren Freiräumen stattfindet und Versorgungsrichtwerte, wie

sie für stärker verdichtete, städtisch geprägte Bereiche angelegt wurden, wenig aussage-

fähig sind. An zentralen Stellen innerhalb der Siedlungsflächen der Gemeinde gibt es

Kinderspielplätze (z.B. Neubausiedlung Georg-Hansen-Str., Wolgaster Str. und am FIZ

Kienitzer Straße in der Ortslage Rangsdorf sowie im Strandbad am Rangsdorfer See).

Der Rangsdorfer See ist ein landschaftlich hervorragender Bereich, der sich zum Baden

eignet. Hierfür wurde eine Badeanstalt mit entsprechender Infrastruktur eingerichtet. Die

langjährige Belastung des Sees mit Nährstoffen führte in den letzten Jahren zu Algenblü-

ten, die zeitweise eine Badenutzung aus hygienischen Gründen ausschließt. Der Kiessee

in Pramsdorf gehört ebenfalls zu den offiziellen Badegewässern. Die Wasserqualität ist

überwiegend besser als beim Rangsdorfer See. Die Infrastruktur ist der bestehenden

Nachfrage nicht gewachsen. Daher ist hier die Ausweisung eines entsprechenden Son-

dergebietes vorgesehen. Bei der Errichtung der Infrastruktur (z.�B. Liegewiesen, Parkplät-

                                                                        

95 Landschaftspflegeverein Mittelbrand enburg e.V. (2007): Wanderwegekonzept Gemeinde
Rangsdorf

Verlegung von Sportplätzen

Verbesserung der

Infrastruktur am Kiessee
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ze und Sanitäreinrichtungen) ist die Lage in der Nähe von Schutzgebieten zu berücksich-

tigen.

Der Reitplatz am Pramsdorfer Weg soll erhalten bleiben. Eine bessere Eingrünung ist al-

lerdings wünschenswert.

6.3.5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

Dieser Nutzungskomplex wird neben unterschiedlichen Fachgesetzen auch durch das

Naturschutzgesetz Brandenburg geregelt.

Für die Landwirtschaft gelten demnach neben den direkt für die Landwirtschaft gelten

Gesetzen und dem §�17 Abs.�2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes insbesondere  die

Grundsätze der guten fachlichen Praxis, die sich u.�a. definieren durch:

•  standortangepasste Bewirtschaftung zur Erhaltung der nachhaltigen Boden-

fruchtbarkeit,

• Erhalt und Entwicklung vernetzender Biotopstrukturen,

•  Tierhaltung in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau, um schädli-

che Umweltauswirkungen zu vermeiden,

•  Vermeidung von Grünlandumbruch auf Standorten mit hohen Grundwasser-

ständen sowie Moorstandorten

Nach §�17 BBodSchG wird die Vorsorgepflicht der landwirtschaftlichen Bodennutzung

durch die „gute fachliche Praxis“ erfüllt. Zu den Grundsätzen dieser guten fachlichen

Praxis gehört u.�a., dass

 die Bodenstruktur erhalten oder verbessert wird,

 Bodenverdichtungen soweit wie möglich vermieden werden,

 Bodenabträge möglichst vermieden werden und

  „die naturbetonten Strukturelemente der Feldflur, insbesondere Hecken, Feld-

gehölze, Feldraine und Ackerterrassen, die zum Schutz des Bodens notwendig

sind, erhalten werden“.

Daraus ergibt sich für Rangsdorf im Grundsatz, dass die Hochflächen weiterhin acker-

baulich genutzt werden. Diese Flächen wurden historisch durch das Gut in großen, un-

strukturierten Schlägen  bewirtschaftet. Diese sollen grundsätzlich erhalten bleiben.

Dennoch ist eine stärkere Gliederung im Landschaftsraum zwischen Klein Kienitz und

Groß Machnow anzustreben. Dazu können ausgehend von der Hochstraße in Klein Kie-

nitz bzw. dem Kienitzer Weg in Groß Machnow entlang der vorhandenen Wirtschafts-

Landwirtschaft
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wege und Schlaggrenzen Gehölzreihen angelegt werden. Diese dienen der Anreiche-

rung des Landschaftsbildes (Steigerung der Erholungsfunktion) und als Windbremse und

damit zur Erosionsminderung.

Nahezu der gesamte südliche Bereich der Gemeinde liegt in der Niederung. Hier sind

Moorböden und hohe Grundwasserstände verbreitet. Durch die Feststellung eines gro-

ßen Teils dieser Flächen als naturschutzrechtliche Kompensation für BBI besteht hier die

Möglichkeit, die ökologisch hochwertigen Funktionen als Lebensraum u.�a. für Wiesen-

vögel zu erhalten bzw. die Potenziale zu entwickeln. Langfristig sollte die Bewirtschaf-

tung i.�d.�R. auf eine Grünlandnutzung ausgerichtet sein. Dieses ist zum großen Teil be-

reits der Fall. Es wird auch bereits eine extensive Bewirtschaftung durchgeführt. Dieses ist

in der gesamten Niederung anzustreben.

Zur Qualität des Lebensraums u.�a. für Wiesenvögel gehört die weiträumige Offenheit.

Diese sollte auch langfristig erhalten bleiben.

Die Niederung gehört zu den wichtigen Biotopverbundstrukturen im Landschaftsraum.

Im Landschaftsplan wird eine Darstellung der unterschiedlichen Nutzungsarten (Acker

und Grünland) vorgeschlagen. Dabei werden Flächen, die aufgrund ihrer Standortver-

hältnisse (sehr hoher Grundwasserstand) und ihres ökologischen Potenzials (Tier- und

Pflanzenarten) eine extensive Bewirtschaftung erfordern, dargestellt.

Für die Forstwirtschaft wird in §�1b BbgNatSchG dargestellt, dass die Bewirtschaftung

des Waldes insbesondere das Ziel der Erhaltung und Entwicklung naturnaher Wälder mit

einem hinreichenden Anteil standortheimischer Forstpflanzen zu dienen hat. In §�4 des

LWaldG wird die ordnungsgemäße Forstwirtschaft definiert. So gehört zu den forstfach-

lichen Zielen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft

• die dauerhafte Gewährleistung der Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion,

• Erhalt und Wiederherstellung der Fruchtbarkeit der Waldböden,

• Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Vielfalt des Waldes,

• der Erhalt des Lebensraumes für Tier- und Pflanzenarten.

Die Waldflächen der Gemeinde befinden sich zu einem großen Teil in Streulage und sind

unzusammenhängend.

Gemäß Waldfunktionskartierung der Forstbehörde haben alle, auch die kleineren Wald-

flächen eine Erholungsfunktion (Intensitätsstufe 1 und 2).

Die Waldflächen auf der Hochfläche sind zum Teil monostrukturiert (Kiefer). Es sollte ge-

nerell eine Erhöhung des Laubholzanteils zur Erhöhung der ökologischen Vielfalt und zur

Grünlandnutzung in der

Niederung

Forstwirtschaft
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Vermehrung der Strukturen (Erholungsfunktion) erfolgen. Die Flächen, für die eine Erhö-

hung des Laubholzanteils angestrebt werden sollte, wird im Landschaftsplan dargestellt.

Aufgrund der besonderen landschaftsräumlichen Standortsituation gibt es in der Ge-

meinde ausgedehnte Waldflächen auf Feucht- und Nassstandorten. Diese sind zu erhal-

ten und naturnah zu entwickeln. Hierzu sollte z.�B. der Verzicht auf die Verwendung von

Pappel-Hybriden und Grauerlen bei Wiederaufforstung von Feuchtwäldern gehören.

Fischerei am Rangsdorfer See gehört zu den traditionellen Nutzungsformen. Aus der

Sicht von Natur und Landschaft wird bei einer weiteren Bewirtschaftung des Gewässers

empfohlen (wie durch §�1b BbgNatSchG prinzipiell vorgegeben),

• die Bestände auch weiterhin so zu befischen, dass eine natürliche Reproduktion

der Bestände möglich ist,

• auf Besatzmaßnahmen gebietsfremder oder nicht gewässertypischer Fischarten

zu verzichten, um das natürliche Artengefüge nicht zu stören,

• auf Zufütterung zu verzichten, um zusätzliche Nährstoffeinträge in die Seen zu

vermeiden.

Es gilt die Verordnung des Naturschutzgebietes.

An allen größeren Gewässern erfolgt eine private Angelnutzung. Für private Angler gel-

ten grundsätzlich dieselben Regelungen wie für die Fischerei. Die Angelscheinbesitzer

sind insbesondere darauf hinzuweisen, dass z.�B. Röhrichtbereiche und gekennzeichnete

Naturschutzgebiete nicht begangen oder befahren werden dürfen.

6.3.6 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Im Landschaftsplan werden entsprechend der Entwicklungsziele des Naturschutzes und

der Landschaftspflege vor allem außerhalb des bebauten Siedlungsbereiches verschiede-

ne Maßnahmen, die dem Naturschutz und der Landschaftspflege dienen, dargestellt.

Die Flächen haben eine Vorrangfunktion für den Naturschutz und die Landschaftspflege

und sind ein wichtiger Bestandteil der naturschutzfachlichen Planungsziele des Land-

schaftsplans. Daneben stellen sie gleichzeitig ein Flächenpotenzial für Ausgleichs- und

Ersatzmaßnahmen gem. §�18 BNatSchG dar, die im Zuge geplanter Siedlungsentwick-

lungen sowie sonstiger absehbarer Eingriffe benötigt werden könnten. Eine Darstellung

gemäß §�5 (2) Nr.�10 BauGB bzw. mit dem Planzeichen 13.1 der PlanzV erfolgt nur, wo

sich aus dem jetzigen Planungsstand ein konkreter Kompensationsbedarf ergibt und ein

Fischerei
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Zugriff auf die Flächen möglich ist. Es handelt sich hierbei insbesondere um die im Plan-

feststellungsverfahren befindliche Komplex-Maßnahme Zülow-Niederung für BBI sowie

den Flächen- und Ökopool auf der Konversionsfläche.

Im Ökopool sind Flächen enthalten, auf denen bereits Maßnahmen durchgeführt wur-

den.

Die kleinteiligen Maßnahmen, die innerhalb von verbindlichen Bauleitplänen festgesetzt

wurden, werden nicht dargestellt. Gleichzeitig gilt, dass die nach §�32 BbgNatSchG ge-

schützten Biotope nicht nur geschützt, sondern prinzipiell auch adäquat zu pflegen sind.

Grundsätzlich sind alle geschützten Biotope potenziell als Maßnahmefläche geeignet, da

i.�d.�R. zum Erhalt oder zur langfristigen Entwicklung Maßnahmen erforderlich sind (z.�B.

Gehölzfreihaltung bei Feuchtwiesen und Röhrichten oder Herstellung eine naturnahen

Wasserstandes in allen Gewässerbereichen).

Die bei der Forstwirtschaft dargestellte Erhöhung des Laubholzanteils kann ebenfalls als

Maßnahmenpotenzial gewertet werden.

Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenkomplexe

Einige Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenkomplexe werden im Folgenden erläutert.

In der Gemarkung befinden sich ausgedehnte Röhricht- und Großseggenbestände, in

die Moorgehölze (überwiegend Salix) eingestreut sind. Begleitend kommen feuchte

Grünlandbrachen vor. Schwerpunkte befinden sich

• in der Senke nördlich von Klein Kienitz,

• um den Rangsdorfer See,

• am Machnower See und

• in den ehemaligen Torfstichbereichen westlich von Groß Machnow.

Diese Bestände sind Bestandteil eines Schutzgebietes oder sind als Biotop gemäß § 32

BbgNatSchG geschützt und grundsätzlich entsprechend zu pflegen. Diese Pflege kann

als Kompensationsmaßnahme zum Ausgeich von Eingriffen gewertet werden. Die Pflege

ist mit den zuständigen Naturschutzbehörden abzustimmen.

Zülowgraben und Zülowkanal sind wichtige Lebensräume bzw. Verbindungsbiotope des

Fischotters. Der Zülowgraben ist in weiten Abschnitten naturnah ausgeprägt. Am Zü-

lowkanal wurden Bepflanzungsmaßnahmen mit Erlen in Reihe vorgenommen. Dieses

stellt bereits eine wichtige Aufwertung dar. Es sollte darüber hinaus geprüft werden, ob

breitere Gehölzstreifen mit standortgerechten Gehölzen entlang des Kanals angelegt

werden können. Der Durchlass der B�96 stellt derzeit ein Hindernis dar. Bei Ausbaumaß-

Erhöhung des Laubholzanteils

Feuchtgebiete

Otterlebensraum
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nahmen der Bundesstrasse ist ein für Fischotter optimierter Durchlass (lichte Breite, Sohle

und Berme) zu prüfen. Dieses gilt prinzipiell für alle Querungen.

Grundsätzlich ist bei allen Straßenausbaumaßnahmen die Betroffenheit von Amphibien-

Wanderstrecken zu prüfen. Die in ihrem grundsätzlichen Verlauf geplanten neuen Nord-

Süd- und Ost-West-Verbindungen queren einzelne Gräben. Hier sind im Zuge der Aus-

führungsplanungen auch die potenziell betroffenen Wanderstrecken von Amphibien zu

prüfen und die Beeinträchtigung durch bauzeitliche und fest installierte Leiteinrichtun-

gen zu begrenzen.

Der Pramsdorfer Weg durchschneidet südlich des Machnower Sees das flache Tal des

Zülowgrabens über einen Damm, der nur im Zuge des Grabenverlaufs einen Durchlass

aufweist. In diesem Bereich sollte die Durchlässigkeit für Organismen verbessert werden,

in dem mindestens weitere Durchlässe oder eine Brücke mit einer ausreichend lichten

Weite eingebaut werden. Dabei ist ein Brückenbauwerk nur im Zuge einer Gesamt-

baumaßnahme sinnvoll, um nicht durch die Maßnahme des Brückenbaus eine Beein-

trächtigung in diesen empfindlichen Bereich hervorzurufen.

6.3.7 Naturschutzrechtliche Schutzgebiete

Der Landschaftsplan stellt nachrichtlich die unterschiedlichen Schutzgebiete dar. Diese

sind in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Dieses gilt auch für das im Verfahren be-

findliche Landschaftsschutzgebiet.

Erweiterungen werden nicht vorgeschlagen.

6.4 FLÄCHENBILANZ
Die folgende Tabelle zeigt die im Landschaftsplan ausgewiesenen Flächennutzungen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund unterschiedlicher Kategorisierungen eine

unmittelbare Vergleichbarkeit der Flächengrößen mit dem Flächennutzungsplan nicht

gegeben ist.

In den großen Flächennutzungen Landwirtschaft, Wald und Grünflächennutzung wer-

den Flächen subsumiert, die im Landschaftsplan aus fachlichen Gründen gesondert dar-

gestellt werden.

Dieses liegt z.�B. darin begründet, dass der Flächennutzungsplan Waldflächen nachricht-

lich gemäß des Landeswaldgesetzes darstellen muss. Der Landschaftsplan muss aber, bei

fachlicher Notwendigkeit, bestimmte Flächen innerhalb des Waldes anders darstellen. Es

Amphibienwanderungen
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ist unstrittig, dass im Flächennutzungsplan Flächen nach Landeswaldgesetz als Wald

dargestellt werden müssen, für die (z.�B. bei Waldwiesen, Waldgewässern, kleinflächigen

Feuchtgehölzen oder ausgedehnten Röhrichten) im Landschaftsplan fachliche Maßnah-

men beschrieben werden.

Im Flächennutzungsplan werden, ähnlich wie bei den Waldflächen nach LWaldG, in den

Flächen für Landwirtschaft Flächen subsummiert, die im Landschaftsplan z.�B. als Biotop-

fläche feuchter oder trockener Standorte dargestellt werden.

Unterschiede ergeben sich außerdem aus der unterschiedlichen Darstellungsgenauigkeit

der beiden Planwerke Flächennutzungsplan und Landschaftsplan. Im Landschaftsplan

werden innerhalb der Siedlungsflächen liegende Kleingewässer dargestellt, so dass sich

bei den Siedlungs- und Wasserflächen ebenfalls jeweils unterschiedliche Flächengrößen

ergeben.

Tab.�12: Flächenbilanz (Planung)

Bezeichnung Fläche in ha96

Flächen für die Landwirtschaft 1.631,6

Ackerflächen (gem. guter fachlicher Praxis) 907,1

Grünland allgemein (gem. guter fachlicher Praxis) 360,3

Grünland extensiv (i.d.R. auf Feuchtstandorten) 364,2

Forstwirtschaftliche Flächen 420,7

Ordnungsgemäße Forstwirtschaft auf Normalstandorten 230,3

Schutz und naturnahe Entwicklung von Feuchtwald 179,5

Schutz und naturnahe Entwicklung von Wald auf Trocken-
standorten

10,9

Öffentliche und private Grünflächen 178,2

Öffentliche und private Grünflächen, Erholungseinrichtungen 65,6

Öffentliche und private Grünflächen, naturnahe Entwicklung 101,6

Erhalt und Pflege historischer Park- und Grünanlagen 3,2

Erhalt der siedlungsnahen zusammenhängenden Gartenflä-
chen

7,8

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

168,0

Sukzessionsfläche und sonstige naturnahe Entwicklung 4,4

Sukzessionsfläche und sonstige naturnahe Gehölzentwicklung 21,2

Schutz und Pflege von nicht gehölzgeprägten Biotopen auf
Feuchtstandorten

102,4

Kleinflächige Biotop-Pflege auf Feucht- / Trockenstandorten 2,1

                                                                        

 96 aufgrund der Aktualisierungs- und Anpassungserfordernisse mit der Planung von p4 noch nicht
abschließend ermittelbar
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Bezeichnung Fläche in ha96

Renaturierungsflächen (ehemalige Deponiestandorte) 31,4

Siedlungsstrukturell bedeutsame Freiflächen (Obstgarten, Vor-
weiden)

6,5

Wasserflächen 304,5

Schutz, Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer, Herstel-
lung natürlicher Wasserstände

304,5

Siedlungsflächen 627,2

Historische Ortsbereiche, Dorfanger 18,9

Waldsiedlungsbereiche (hoher Waldbaumanteil) 136,7

Gartensiedlungsbereiche (hoher Baumanteil) 293,4

Neue Siedlungsbereiche (Entwicklung von hohem Grünanteil) 36,7

Siedlungsflächen außerhalb geschlossener Siedlungsbereiche,
keine Erweiterungen

2,2

Gemeinbedarfsflächen 5,8

Gewerbestandorte (mit Mindestbegrünung und randlicher
Eingrünung)

112,9

Sondernutzungsgebiet (Mindestbegrünung, gliedernde Baum-
pflanzungen)

20,6

Verkehrsflächen 56,9

Bahn 14,1

Straßen 42,8

Ver-  und Entsorgung 0,5

Ver-  und Entsorgungsflächen 0,5

Gesamtfläche 3.387,6

Die Angaben zu den Flächengrößen beziehen sich auf die Darstellungen des Land-

schaftsplanes (vgl. Plan 10 im Anhang).
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7 INTEGRATION DER
LANDSCHAFTSPLANERISCHEN INHALTE
IN DEN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

Die Darstellungen und Flächenausweisungen des Landschaftsplans sind so gewählt, dass

für grundsätzliche Flächenfestlegungen eine direkte Übernahme in den Flächennut-

zungsplan erfolgen kann und damit die Inhalte des Landschaftsplans in großen Teilen

verbindlich werden.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rangsdorf und der vorliegende Landschaftsplan

wurden während der Bearbeitungsphase eng miteinander abgestimmt. Viele flächenbe-

zogene Aussagen des Landschaftsplanes (z.�B. Darstellung von Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Auswei-

sung von Grünflächen) werden im Flächennutzungsplan berücksichtigt.

Rechtsgrundlage für den Flächennutzungsplan ist das Baugesetzbuch.

Da der Flächennutzungsplan anderen rechtlichen Regelungen unterliegt, können nicht

alle naturschutzfachlichen Ziele und Maßnahmen aus dem Landschaftsplan in den Flä-

chennutzungsplan übernommen werden.

Grundsätzlich fordert das Baugesetzbuch gemäß §�1a eine Berücksichtigung umwelt-

schützender Belange in der Abwägung. Dazu gehört u.�a. der sparsame und schonende

Umgang mit Grund und Boden. Wesentliche Inhalte sind weiterhin die Vermeidung und

der Ausgleich von zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft sowie die Bewer-

tung der ermittelten und beschriebenen Auswirkungen eines Vorhabens entsprechend

des Planungsstandes auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und

Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter.

Die Inhalte des Flächennutzungsplans sind in §�5 BauGB geregelt. Die Darstellung erfolgt

i.�d.�R. nach Planzeichenverordnung.

Die Siedlungsflächen werden in ihren Abgrenzungen und mit ihren planungsrechtlichen

Kategorien (Wohn-, Gewerbe- und Sondergebiete sowie Infrastrukturflächen) in beiden

Planwerken gleich dargestellt. Im Landschaftsplan erfolgt eine strukturelle Gliederung,

die sich an den unterschiedlichen Grünstrukturen typologisch orientiert. Diese Typologie

mit den jeweiligen grünräumlichen Erfordernissen wird nicht in den Flächennutzungs-

plan übernommen.

Die Grünflächen werden im Landschaftsplan und im Flächennutzungsplan im Wesentli-

chen deckungsgleich dargestellt.

grundsätzliche

Flächenfestlegungen im

Flächennutzungsplan

Siedlungs- und Grünflächen
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Im Landschaftsplan wird das Wanderwegekonzept dargestellt. Dieses wird nicht in den

FNP übernommen.

Im Flächennutzungsplan besteht die Notwendigkeit, Wald nachrichtlich gemäß Landes-

waldgesetz darzustellen. D.�h. hier sind gemäß der Definition des LWaldG auch Flächen

einbezogen, die im Landschaftsplan aus naturschutzfachlichen und naturschutzrechtli-

chen Gründen nach ihrer tatsächlichen Ausprägung oder Nutzung eingestuft werden.

Dazu gehören z.�B. die den Machnower See umgebenden gehölzarmen Moorflächen

oder die mit dem Erlengaleriewald entlang des Zülowgrabens in Verbindung stehenden,

aber baumarmen feuchten Biotopkomplexe an der nördlichen Gemarkungsgrenze. Diese

Biotoptypen werden damit ökologisch nicht als „Wald“ definiert.

Der Flächennutzungsplan fordert keine Differenzierung zwischen Ackerland und Grün-

land. Im Flächennutzungsplan wird zur Vereinheitlichung beider bisherigen Flächennut-

zungspläne nur einheitliche Landwirtschaftsflächen dargestellt. Der Hinweis zur Anrei-

cherung der Feldflur mit Gehölzstrukturen ist als naturschutzfachlicher Vorschlag zu wer-

ten und wird daher nicht als Darstellung in den Flächennutzungsplan übernommen.

Im Flächennutzungsplan werden kleine Flächen (z.�B. Gehölze und Gewässer) innerhalb

der landwirtschaftlichen Fläche eingeordnet, so dass keine gesonderte Darstellung er-

folgt. Dieses erfolgt auch für die Streusiedlung Pramsdorf und die Mastanlage an der

Straße zwischen Groß Machnow und Mitttenwalde.

Es werden alle gemäß §�5 (2) Nr.�10 BauGB und mit dem Planzeichen 13.1 PlanzV dar-

gestellten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft in den Flächennutzungsplan übernommen, da für alle darge-

stellten Flächen ein städtebauliches Erfordernis besteht. Dazu gehören folgende Flächen:

• Komplexe Kompensationsmaßnahme Zülowniederung,

• Konversionsfläche Rangsdorf.

Großflächige Röhricht- und Großseggenbestände im Bereich der Niederungen werden

als solche in den FNP übernommen.

Im Nahbereich der alten Gehöfte in Rangsdorf und Klein Kienitz sind Obstgärten bzw.

ehemalige Vorweiden als Reste der historischen Nutzung im Übergang zur freien Land-

schaft verblieben. Aufgrund ihrer siedlungsstrukturellen und landschaftsräumlichen Be-

deutung sollen diese Flächen als Gärten oder Grünland erhalten bleiben. Diese Flächen

werden im Flächennutzungsplan übernommen.

Wald

Landwirtschaftliche Flächen

Schutz, Pflege und

Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft
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Die kleinteiligen Einzelmaßnahmen stellen naturschutzfachliche Vorschläge dar, die nicht

in den Flächennutzungsplan übernommen werden.

Bei diesen Darstellungen handelt es sich um sehr kleinteilige Darstellungen im Land-

schaftsplan unterhalb der Darstellungsgenauigkeit des Flächennutzungsplans. Die Dar-

stellung wird nicht im Flächennutzungsplan übernommen.

Seen und große Wasserflächen (>�1�ha) werden als Wasserflächen in den Flächennut-

zungsplan übernommen. In der Gemeinde gibt es nur kleinere Fließgewässer und Grä-

ben, die nicht im Flächennutzungsplan dargestellt werden.

Gemäß §�32 BbgNatSchG geschützte Kleingewässer werden im Flächennutzungsplan

mit einer Punktsignatur als geschützt dargestellt.

Vorhandene und geplante Siedlungsflächen sowie Flächen zur Ver- und Entsorgung sind

identisch mit den Abgrenzungen des Flächennutzungsplanes.

Da es sich bei den Maßnahmen zur Ortsrandgestaltung und zur Aufwertung der

Ortseingangssituation um naturschutzfachliche Vorschläge handelt, werden sie nicht in

den Flächennutzungsplan übernommen.

Die festgesetzten Schutzgebiete und –objekte (NSG, LSG, Natur-, Boden- und Kultur-

denkmale) sowie FFH- und SPA-Gebiete werden nachrichtlich in den Flächennutzungs-

plan übernommen. Dieses gilt auch für das im Verfahren befindliche LSG „Notteniede-

rung“.

Die nach §�32 BbgNatSchG geschützten Biotope sind oft sehr kleinteilig und unterhalb

der möglichen Darstellungsgenauigkeit. Sie erhalten unterhalb einer Größe von ca.

1.000�qm eine Punkt-Signatur.

Gehölze und Bäume

Gewässer

Siedlungsflächen und

Ortsbildpflege

Schutzgebiete und -objekte
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8 UMWELTBERICHT ZUM
LANDSCHAFTSPLAN

8.1 GESETZLICHE GRUNDLAGE
Mit dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)97 ist die Strategische

Umweltprüfung in das deutsche Recht eingeführt worden. Die Prüfung von Landschafts-

plänen auf ihre Auswirkungen auf die in §�1 UVPG aufgeführten Schutzgüter ist in §�19a

UVPG geregelt. Demnach sind „bei der Aufstellung oder Änderung von Landschaftspla-

nungen nach den §§�15 und 16 des Bundesnaturschutzgesetzes (...) in die Darstellung

nach §�14 Abs.�1 des Bundesnaturschutzgesetzes die Umweltauswirkungen auf die in §�2

Abs. 1 (...) genannten Schutzgüter aufzunehmen.“

Die Erforderlichkeit zur Durchführung einer Umweltprüfung ist im „Gesetz zur Umset-

zung der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter

Pläne und Programme im Land Brandenburg und zur Änderung des Waldgesetzes des

Landes Brandenburg98“ geregelt. Danach ist der Landschaftsplan nach §�7 BbgNatSchG

in der Liste der SUP-pflichtigen Pläne und Programme gemäß §�4 Anlage 2 der Richtlinie

aufgeführt.

Auch wenn der Landschaftsplan als Instrument der Umweltplanung etabliert ist, sollen

dennoch die Ziele hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt geprüft werden. Der

Umweltbericht ist analog zum Flächennutzungsplan Bestandteil des Landschaftsplans.

Umweltbeeinträchtigende Wirkungen von Planungen sollen frühzeitig erkannt und mög-

lichst vermieden werden. Die SUP dient zur vorsorgenden Abwehr von Gefahren für die

Umwelt.

Bei den zu prüfenden Schutzgütern handelt es sich um:

• Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit,

• Pflanzen und Tiere und die biologische Vielfalt

• Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft

                                                                        

97 Gesetz über die Umweltvverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12.02.1990 (BGBl. I 1990, 205),
zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 21.12.2006 BGBl. I, 3316)

98 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen
bestimmter Pläne und Programme im Land Brandenburg und zur Änderung des Waldgesetzes
des Landes Brandenburg vom 21.06.2007 (GVBl. Bbg. I Nr. 9, 25.06.2007, 106)

Zielsetzung Strategische

Umweltprüfung (SUP)
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• Kultur- und Sachgüter

• die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern.

Damit ist der Schutzgüterkatalog gegenüber dem Naturschutzrecht, das die Grundlage

für den Landschaftsplan bildet, erweitert.

8.2 ZIELSETZUNG DES LANDSCHAFTSPLANS
Die Landschaftsplanung dient den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der

Landschaftspflege. Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zu deren Verwirklichung

sind im Landschaftsplan darzustellen.

Der Landschaftsplan stellt zum einen die Änderungsbereiche des Flächennutzungsplans

dar, zum anderen werden naturschutzfachliche Zielsetzungen formuliert, die über die

formulierten Entwicklungsziele des Flächennutzungsplanes hinausgehen.

Der vorliegende Landschaftsplan wird parallel zur FNP-Änderung aufgestellt.

Der LP als bestehendes Instrument der Landschaftsplanung und des Umweltschutzes

beinhaltet bereits wesentliche Aspekte der SUP. Hieraus können wesentliche Informatio-

nen zu Bestand, Bewertung und Entwicklung der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Bio-

tope und Arten, Landschaftsbild sowie zur Erholungsvorsorge entnommen werden. Als

Grundlagen für die strategische Umweltprüf ung zu FNP und LP berücksichtigt er zudem

die Belange menschliche Gesundheit sowie Sach- und Kulturgüter.

Die Beschreibung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des Landschafts-

plans erfolgt für die Änderungsbereiche des Flächennutzungsplans sowie für die darüber

hinausgehenden Ziele und Maßnahmen des Landschaftsplans.

Dabei entsprechen die Einschätzungen der Änderungsbereiche des Flächennutzungs-

plans im Umweltbericht des Landschaftsplans der Einschätzung der Änderungsbereiche

im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan.

Für beide Planwerke ist ein Umweltbericht anzufertigen. Da in beiden Planwerken die-

selben Konflikte behandelt werden, sind Doppelungen nicht zu vermeiden.

Die Unterlagen werden wie folgt aufgebaut:

Eine tabellarische Gesamtübersicht aller Änderungsbereiche des FNP mit einer Einschät-

zung der Eingriffsrelevanz und einer Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter

befindet sich in beiden Umweltberichten (LP und FNP).

Verfahren

Aufbau der Unterlagen FNP

und Landschaftsplan
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Nur ein kleiner Teil der Änderungsbereiche des FNP ist naturschutzrechtlich relevant, da

es sich überwiegend um redaktionelle Anpassungen oder Anpassungen an den Bestand

handelt, ohne dass Beeinträchtigungen für die Schutzgüter zu erwarten sind.

Die naturschutzrechtlich relevanten Flächen (d.�h. solche Flächen, deren Änderung eine

vertiefte naturschutzfachliche Betrachtung und i.�d.�R. auch eine naturschutzrechtliche

Kompensation benötigen) werden ausführlich im Landschaftsplan in der Konfliktdarstel-

lung gewürdigt.

8.3 EINSCHLÄGIGE FACHGESETZE UND FACH-
PLÄNE

Die Darstellung der spezifischen Rechtgrundlagen erfolgt in den Ausführungen des

Landschaftsplans.

8.4 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER
UMWELTAUSWIRKUNGEN

8.4.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des
derzeitigen Umweltzustands

Bestand und Bewertung des Umweltzustandes sind im Landschaftsplan dargestellt. Hier-

bei wurde über die Themen Lufthygiene und Erholungseignung auch das Schutzgut

Mensch sowie durch die Darstellung der Kultur- und sonstigen Sachgüter der erweiterte

Schutzgüterkatalog abgedeckt.

8.4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei
Durchführung der Planung

Im folgenden werden in jeweils getrennten tabellarischen Übersichten zunächst die Än-

derungen des Flächennutzungsplans und anschließend die Maßnahmen des Land-

schaftsplans hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter  bewer-

tet. An die Darstellung der Auswirkungen des Flächennutzungsplans wird die Zuordnung

der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen angeschlossen. In zwei getrennten zeich-

nerischen Darstellungen werden alle Änderungsbereiche des Flächennutzungsplans in

der dem FNP entsprechenden Nummerierung dargestellt. Weiterhin werden in einer zu-
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sätzlichen Darstellung die erforderlichen naturschutzrechtlichen Maßnahmen zugeord-

net.

Für die Prüfung der Auswirkungen auf die Schutzgüter wird eine 5-stufige Skala gewählt.

Die spezifische Konfliktsituation wird in der vertiefenden Konfliktdarstellung im Land-

schaftsplan auch verbal ausgeführt.

Tab.�13: Wertstufe Kriterien (Erheblichkeit)

++ - Funktionen des jeweiligen Schutzgutes werden dauerhaft aufgewertet oder gesichert
- starke Verbesserung, deutlich nachweisbar
- Verbesserung betrifft besonders seltene/sensible/wertvolle Ausprägungen des

Schutzgutes
- hohe Eintrittswahrscheinlichkeit

+ - Funktionen des jeweiligen Schutzgutes werden dauerhaft aufgewertet oder gesichert
- Verbesserungen sind nachweisbar
- Verbesserung betrifft wertvolle Ausprägungen des Schutzgutes
- Verbesserungen sind von mittlerer bis hoher Eintrittswahrscheinlichkeit

0 - keine Veränderung oder Sicherung des Zustands des Schutzgutes anzunehmen oder
- schwache positive oder negative Veränderungen möglich (unterhalb der Nachweis-

grenze) oder
- von geringer Eintrittswahrscheinlichkeit

- - Funktionen des jeweiligen Schutzgutes werden dauerhaft abgewertet
- Verschlechterungen sind nachweisbar
- Verschlechterungen betreffen wertvolle Ausprägung des Schutzgutes
- Verschlechterungen sind von mittlerer bis hoher Eintrittswahrscheinlichkeit

- - - Funktionen des jeweiligen Schutzgutes werden dauerhaft gefährdet/zerstört
- große Beeinträchtigungsintensität; Verschlechterungen sind deutlich nachweisbar
- Verschlechterung betrifft besonders seltene/sensible/wertvolle Ausprägungen des

Schutzgutes
- hohe Eintrittswahrscheinlichkeit
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Tab.�14: Bewertung der naturschutzrechtlichen und –fachlichen Erheblichkeit aller Änderungsbereiche des FNP

Voraussichtliche Wirkungen für die Schutzgüter

Lage Bisherige Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

geänderte Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

Größe
in ha
(ca.)

Bemerkungen/ realer
Bestand

Eingriffs-
relevanz
für FNP-

Änderung
i.S.v.

§�1a�(3)
BauGB

vorhandene Versie-
gelung oder geneh-
migungsfähig nach
§34BauGB
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Beeinträchtigung der
Schutzgüter Wald

1 Wohnbaufläche Waldfläche 1,1

nachrichtliche Übernahme
in Abstimmung mit Forst-
behörde, Anpassung der
Darstellung an den Be-
stand

nein � O O O O O O O � �

2 Grünfläche (Parkanlage) Sondergebiet Erholung 3,0
bereits Bebauung vorhan-
den, Anpassung der Dar-
stellung an den Bestand

nein � O O O O O O O � �

3 Grünfläche (Sportplatz) Wohnbaufläche 0,8 Sportplatz nein

Bebaubarkeit nach §34
BauGB, damit kein
naturschutzrechtliches
Kompensationserfor-
dernis

O O O - O O O Versiegelung von Boden,
Sportplatz wird ersetzt �

4 Grünfläche (Sportplatz) Grünfläche (sonstige) 0,7 � nein � O O + + O O + � �

5 Grünfläche (Sportplatz) Grünfläche (Parkanlage) 1,7 � nein � O O + + O O + � �

6 Grünfläche (Parkanlage) Wohnbaufläche 0,2
Fläche ist bereits bebaut,
Anpassung der Darstellung
an den Bestand

nein O O O O O O O �

7 Bedeutende Freifläche
(Obstgarten, Vorweiden) Wohnbaufläche 0,4

Fläche ist bereits bebaut,
Anpassung der Darstellung
an den Bestand

nein O O O O O O O D �

8 Waldfläche SO Schule Kita 3,3
Anpassung der aktuellen
Darstellung an den Be-
stand

nein � � O O O O O O O D �

mit Umwand-
lungs-
genehmigung
vom 04.09.2001
abgeschlossen

9 Wohnbaufläche (11,5 ha),
Grünfläche mit Kita

Wohnbaufläche, Maßnah-
mefläche, Grünfläche (sons-
tige)

12,1 Bebauungsplan, nachricht-
liche Darstellung nein O O O O O O O BD �

10 Landwirtschaftsfläche,
Grünfläche Wohnbaufläche 1,3

Nachrichtliche Darstel-
lung, Fläche zwischenzeit-
lich weitgehend bebaut,
Bauvorbescheid

nein

Bebaubarkeit der Flä-
chen nach §34 BauGB,
folglich kein natur-
schutzrechtliches Kom-
pensationserfordernis

O - - - - O - Versiegelung von Boden,
Verlust von Ruderalfluren �

                                            
1 Möglicherweise von der Planung berührte Bau- oder Bodendenkmale („D“ bzw. „BD“)
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Voraussichtliche Wirkungen für die Schutzgüter

Lage Bisherige Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

geänderte Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

Größe
in ha
(ca.)

Bemerkungen/ realer
Bestand

Eingriffs-
relevanz
für FNP-

Änderung
i.S.v.

§�1a�(3)
BauGB

vorhandene Versie-
gelung oder geneh-
migungsfähig nach
§34BauGB
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Beeinträchtigung der
Schutzgüter Wald

12
Gemeinbedarf (Öffentliche
Verwaltung, Kulturelle Zwe-
cke)

Wohnbaufläche 1,0
Fläche ist bebaut, Anpas-
sung der Darstellung an
den Bestand

nein � � O O O O O O O � �

13 Bedeutende Freifläche
(Obstgarten,Vorweiden) Wohnbaufläche 1,4

Fläche ist bebaut, Anpas-
sung der Darstellung an
den Bestand

nein O O O O O O O �

14 Grünfläche (Parkanlage) Wohnbaufläche 0,8
Fläche ist bebaut, Anpas-
sung der Darstellung an
den Bestand

nein O O O O O O - D �

15 Ohne Darstellung Waldfläche 0,2

nachrichtliche Darstellung
als Waldfläche, Anpassung
der Darstellung an den
Bestand, Reduzierung der
bebaubaren Fläche um
2.000ha

nein � � O O O O O O O � �

16 Gemeinbedarfsfläche (Ju-
gendherberge) Waldfläche 0,5

nachrichtliche Darstellung
als Waldfläche, Anpassung
der Darstellung an den
Bestand, Reduzierung der
bebaubaren Fläche um
5.000 qm

nein � � O O O O O O O � �

17a Maßnahmenfläche Grünfläche (Sportanlage) 1,0

Anpassung der Darstellung
an Bestand und Bedarf
(Cross-Biking), bisher keine
Maßnahmen umgesetzt,
keine baulichen Maßnah-
men erforderlich

nein � + O O O O O O BD �

17b Maßnahmenfläche Wohnbaufläche  (0,4ha),
Grünfläche 2,1

Fläche bereits bebaut,
Anpassung der Darstellung
an den Bestand, Maß-
nahmen waren vor Bebau-
ung nicht umgesetzt

nein + O O O O O O

17c Maßnahmenfläche Grünfläche (sonstige Grün-
fläche) 1,7 Bisher keine Maßnahmen

umgesetzt nein + O O O O O O BD

18a Waldfläche Wohnbaufläche 0,2

nachrichtliche Darstellung
als Wohnbaufläche, Anpas-
sung der Darstellung an
den Bestand

nein � O O O O O O O � war kein Wald
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Voraussichtliche Wirkungen für die Schutzgüter

Lage Bisherige Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

geänderte Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

Größe
in ha
(ca.)

Bemerkungen/ realer
Bestand

Eingriffs-
relevanz
für FNP-

Änderung
i.S.v.

§�1a�(3)
BauGB

vorhandene Versie-
gelung oder geneh-
migungsfähig nach
§34BauGB
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Beeinträchtigung der
Schutzgüter Wald

18b Gemischte Baufläche, Maß-
nahmenfläche (0,6�ha)

Landwirtschaftsfläche, Ge-
werbliche Baufläche
(0,6�ha), Wohnbaufläche
(0,6�ha)

3,1

Anpassung der Darstellung
an den Bestand, Reduzie-
rung der bebaubaren
Fläche um 2,6�ha, bisher
keine Maßnahmen umge-
setzt

nein O O O O O O O

18c Waldfläche Gewerbliche Baufläche 0,4

Anpassung an den Bedarf,
Eingriff/Kompensation
wird im laufenden B-Plan-
Verfahren (BP „Ladestr.“)
geregelt

nein O - -- - O O --

Gemäß Stel-
lungnahme der
UFB vom
11.03.2008
handelt es sich
bei dem Ge-
hölzbestand
nicht um Wald
i.S. des LWaldG

18d Gewerbliche Baufläche Landwirtschaftsfläche,
Waldfläche 3,3 Anpassung der Darstellung

an Bedarf und Bestand nein O O O O O O O BD

18e Bahnfläche Gewerbliche Baufläche 0,1 Randfläche, ruderale Vege-
tation nein Als gewidmete Bahn-

fläche bebaubar O O O - O O O -

19
örtl. Hauptverkehrsstraße,
Grünfläche, Wohnbaufläche
(0,9 ha)

örtl. Hauptverkehrsstraße,
Bahnanlage mit geplanter
Untertunnelung, SO Einzel-
handel (0,9�ha)

1,9

Planfeststellungsverfahren;
Eingriff und Kompensation
für Untertunnelung wer-
den vollständig im Rah-
men des eigenen Verfah-
rens ermittelt und gere-
gelt, für SO Baugenehmi-
gung nach §�34 BauGB

nein � � ++ O O - O O O � �

20 Grünfläche (0,4 ha) Ge-
meinbedarf/Schule (2,8 ha) Landwirtschaftsfläche 3,2

Anpassung der Darstellung
an Bestand und Bedarf,
Reduzierung der bebauba-
ren Fläche um 3,2 ha

nein � � O O O O O O O BD � �

21 Waldfläche Gemeinbedarf (Schule) 0,3
Erweiterung des Schulge-
ländes durch Sportplatz,
Anpassung an den Bedarf

ja �

zu er-
warten-
de Teil-
versie-

gelung,
daher

Anrech-
nung
nur zu
50%

(0,15ha)

++ - -- - O O -
Versiegelung von Boden,
Verlust hochwertiger Le-
bensraumstrukturen

ca. 3.000�qm
Umwandlung
erforderlich
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Voraussichtliche Wirkungen für die Schutzgüter

Lage Bisherige Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

geänderte Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

Größe
in ha
(ca.)

Bemerkungen/ realer
Bestand

Eingriffs-
relevanz
für FNP-

Änderung
i.S.v.

§�1a�(3)
BauGB

vorhandene Versie-
gelung oder geneh-
migungsfähig nach
§34BauGB
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Beeinträchtigung der
Schutzgüter Wald

22 Grünfläche (0,7 ha) Ge-
meinbedarfsfläche (Kita) Gemeinbedarf (Schule) 1,2

Anpassung der Darstellung
an Bestand und Bedarf,
Bebauung vorhanden,
weitere Bebauung nicht zu
erwarten

nein
Schulerweiterungen
wären nach §34 BauGB
möglich

� O O O O O O O � �

23a Wohnbaufläche Grünfläche (Parkanlage) 1,4

Anpassung der Darstellung
an den Bestand, fast voll-
flächige Sportplatzbefesti-
gung

nein + + + + + + +

23b Gemeinbedarfsfläche
(Schule) Grünfläche (Parkanlage) 1,7

Anpassung der Darstellung
an Bestand und Bedarf,
Reduzierung der bebauba-
ren Flächen um 1,8�ha

nein � � O + + + + + + � �

24 Grünfläche Mischbaufläche 1,5

Anpassung der Darstellung
an Bestand und Bedarf;
bebaute Flächen bestehen
bereits

nein � � O O O O O O O � �

25 Gewerbliche Baufläche Mischbaufläche 6,3
Anpassung der Darstellung
an Bestand und Bedarf,
Bebauung vorhanden

nein � � O O O O O O O D � �

26 Landwirtschaftsfläche Biotopfläche 1,2
nachrichtliche Übernahme,
Anpassung an den Bestand
(geschützte Biotope)

nein � � O + + + + O + � �

27 Landwirtschaftsfläche Gewerbliche Baufläche 3,7
bisher Bebauung in gerin-
gem Umfang (ca. 500qm),
Ackernutzung

ja � 2,96 O - O -- - O -- BD Versiegelung von Boden,
Verlust an Ackerfläche �

28 Gewerbliche Baufläche Sondergebiet (Einzelhandel) 12,0
Anpassung an den Bestand
(Südringcenter), keine
zusätzliche Bebauung

nein � � O O O O O O O � �

30a Landwirtschaftsfläche Gewerbliche Baufläche 8,8 bisher keine Bebauung,
Ackernutzung ja � 7,04 - O - -- O - -- Versiegelung von Boden,

Verlust an Ackerfläche �

30b Waldfläche Gewerbliche Baufläche
(Erschließung) 0,1 bisher keine Bebauung,

Waldnutzung ja � 0,08 - - - - O O -- Versiegelung von Bodenflä-
chen, Verlust von Wald

ca. 1.000�qm,
Umwandlung
erforderlich

31a Landwirtschaftsfläche Gewerbliche Baufläche 6,3 bisher keine Bebauung,
Ackernutzung ja � 5,04 - O - -- O O -- Versiegelung von Boden,

Verlust an Ackerfläche �

31b Landwirtschaftsfläche,
Grünfläche

Gewerbliche Baufläche,
Grünfläche 22,4 Bisher keine Bebauung,

Ackernutzung ja 17,9 - - - -- O O -- BD Versiegelung von Boden,
Verlust an Ackerfläche

32 Waldfläche Landwirtschaftsfläche 24,8

Korrektur der Darstellung
(derzeit bereits überwie-
gend Landwirtschafts-
Fläche, Feuchtgrünland,
Röhricht)

nein � � O + + + + O O � �
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Voraussichtliche Wirkungen für die Schutzgüter

Lage Bisherige Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

geänderte Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

Größe
in ha
(ca.)

Bemerkungen/ realer
Bestand

Eingriffs-
relevanz
für FNP-

Änderung
i.S.v.

§�1a�(3)
BauGB

vorhandene Versie-
gelung oder geneh-
migungsfähig nach
§34BauGB
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Beeinträchtigung der
Schutzgüter Wald

33
Bedeutende Freifläche
(Obstgarten, Vorweiden)
(0,4 ha), Mischbaufläche

Wohnbaufläche 0,8 Gesamtfläche überwie-
gend bebaut teilweise � 0,17 + - - - O O - Versiegelung von Boden �

34a Dorfgebiet Wohnbaufläche 8,3

Anpassung der Darstellung
an Bestand und Bedarf,
Lückenbebauung nach
§34 BauGB

nein � � O O O O O O O � �

34b Grünfläche (Parkanlage) Waldfläche 4,1

Wird in Abstimmung mit
der Forstbehörde nach-
richtlich als Wald darge-
stellt

nein O O O O O O O

35 Waldfläche (0,7 ha), Land-
wirtschaftsfläche Wohnbaufläche 1,1

Im Bestand kein Wald,
sondern Gartenfläche,
bisher keine Bebauung

ja � 0,66 O - -- - O O -

Versiegelung von Boden,
Verlust an Garten- und
Ruderalflächen, Verlust
hochwertiger Lebensraum-
strukturen (Flächengehölz)

�

36 Sonderbaufläche Erholung
Grünfläche (Parkanlagen)
(1,8�ha), Waldfläche
(0,5�ha)

2,3

Anpassung an den Bedarf,
Reduzierung der bebauba-
ren Fläche um 2,3�ha, alte
Stallanlage mit Hof-, Gar-
ten- und Grünlandberei-
chen

nein � � O + + + O O O � �

37 Landwirtschaftsfläche Grünfläche (private Gärten) 4,0

Anpassung an Bestand
und Bedarf, keine eingriffs-
relevante Nutzungsände-
rung

nein � � + O O O O O + � �

39 Grünfläche (Badeplatz,
Sportplatz, Spielplatz) Wohnbaufläche 0,5

Fläche bereits bebaut,
Darstellung an Bestand
angepasst

nein O O O O O O O �

40 Grünfläche (Bade-, Sport- u.
Spielplatz) Sonderbaufläche (Erholung) 1,8

Anpassung an den Bedarf,
ehemalige landwirtschaft-
liche Produktionsanlagen
bereits entsiegelt, neue
Versiegelung (max. 10�%
der Fläche) ist eingriffsrele-
vant

teilweise 0,18 O - O - - O - BD Verlust von Boden und
Ruderalfluren �

41 Feldgehölze, Weidenge-
büsch Landwirtschaftsfläche 4,7

Anpassung an den Be-
stand, Fläche mit Wohn-
gebäuden und Stallanla-
gen bestanden, durch
Umnutzung kein Eingriff
zu erwarten

nein � � O O O O O O O BD � �

44 Waldfläche Landwirtschaftsfläche 5,5

Anpassung an den Be-
stand, war kein Wald,
daher nicht eingriffsrele-
vant

nein � � O O O O O O O � �
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Voraussichtliche Wirkungen für die Schutzgüter

Lage Bisherige Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

geänderte Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

Größe
in ha
(ca.)

Bemerkungen/ realer
Bestand

Eingriffs-
relevanz
für FNP-

Änderung
i.S.v.

§�1a�(3)
BauGB

vorhandene Versie-
gelung oder geneh-
migungsfähig nach
§34BauGB
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Beeinträchtigung der
Schutzgüter Wald

45 Wohnbaufläche Landwirtschaftsfläche 2,5

Anpassung an Bestand
und Bedarf, Reduzierung
der bebaubaren Fläche um
2,5 ha

nein � � O + + + + + + � �

46 Wohnbaufläche Mischbaufläche 3,8 Nachrichtliche Darstellung
des rechtskräftigen B-Plans nein O O - - O O - BD �

47 Sondergebiet (Gut) Mischbaufläche 2,2

Anpassung der Darstellung
an den Bedarf, nicht ein-
griffsrelevant, vorhandene
Bebauung

nein � � O O O O O O O
D

BD � �

48 Wohnbaufläche, Mischbau-
fläche

Mischbaufläche, Gewerbli-
che Baufläche 4,2

Anpassung der Darstellung
an den Bedarf, nicht ein-
griffsrelevant, vorhandene
Bebauung

nein � � O O O O O O O BD � �

49 Mischbaufläche Gewerbliche Baufläche 2,3 Neubebauung / derzeit
Ackerfläche ja � 1,84 O O O -- O O -- Versiegelung von Boden,

Verlust an Ackerflächen �

50
Mischbaufläche, Wasserflä-
che, Grünfläche (Kleingär-
ten)

Landwirtschaftsfläche 4,0

Anpassung an Bestand
und Bedarf, Fläche ist nicht
versiegelt, Reduzierung der
bebaubaren Fläche um
2,8�ha

nein � � O O O + + O + � �

51 Wohnbaufläche Grünfläche 0,6

Anpassung der Darstellung
an den Bedarf, derzeit als
Gartenfläche genutzt,
Reduzierung der bebauba-
ren Fläche um 6.000�qm

nein � � O + + + + + + BD � �

52 Wohnbaufläche Mischbaufläche 0,6

Anpassung der Darstellung
an den Bestand, nicht
eingriffsrelevant, vollstän-
dig bebaut

nein � � O O O O O O O � �

53 Mischbaufläche Wohnbaufläche 2,2
Fläche bereits größtenteils
bebaut, Darstellung an
Bestand angepasst

nein

Bebaubarkeit der übri-
gen Flächen nach §34
BauGB, damit kein
baurechtliches Kom-
pensationserfordernis

O - - - O O - Versiegelung von Boden,
Verlust an Gartenflächen �

54 Waldfläche Grünfläche (Sportanlage,
Parkanlage) 3,4 Anpassung der Darstellung

an den Bestand nein � � O O O O O O O � �

55 Mischbaufläche Wohnbaufläche 0,5 Anpassung der Darstellung
an den Bestand nein � � O O O O O O O � �
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Voraussichtliche Wirkungen für die Schutzgüter

Lage Bisherige Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

geänderte Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

Größe
in ha
(ca.)

Bemerkungen/ realer
Bestand

Eingriffs-
relevanz
für FNP-

Änderung
i.S.v.

§�1a�(3)
BauGB

vorhandene Versie-
gelung oder geneh-
migungsfähig nach
§34BauGB

zu
 e

rw
ar

te
nd

e,
ko

m
pe

ns
at

io
ns

-
pf

lic
ht

ig
e 

V
er

-s
ie

ge
-

lu
ng

 (
ha

)

M
en

sc
h

Ti
er

e

Pf
la

nz
en

Bo
de

n

W
as

se
r

K
lim

a 
/ 

Lu
ft

La
nd

sc
ha

ft
sb

ild

D
en

km
al

e1

Beeinträchtigung der
Schutzgüter Wald

56a Wohnbaufläche Landwirtschaftsfläche 1,8

Anpassung der Darstellung
an Bestand und Bedarf,
Fläche unbebaut, Reduzie-
rung der bebaubaren
Fläche um 1,8�ha

nein � � O O O + + + + � �

56b Wohnbaufläche Grünfläche (private Gärten) 1,4

Anpassung der Darstellung
an Bestand und Bedarf,
Fläche unbebaut, Reduzie-
rung der bebaubaren
Fläche um 1,4�ha

nein + O O + + + +

57 Mischbaufläche Wohnbaufläche 2,4

Fläche bereits bebaut,
Anpassung der Darstellung
an den Bestand, Eingriffs-
regelung erfolgt über den
rechtskräftigen B-Plan

nein � O O -- - O O - �

58 Grünfläche (Kleingärten),
Wohnbaufläche Landwirtschaftsfläche 4,6

Anpassung an Bestand
und Bedarf, Reduzierung
der bebaubaren Fläche um
4,6�ha

nein � � O + O + + O O BD � �

59 Grünfläche Landwirtschaftsfläche 1,0 Anpassung an Bestand
und Bedarf nein � � O O O O O O O � �

60 Extensive Grünlandnutzung,
Waldfläche (0,6 ha) Wohnbaufläche 3,4

Anpassung der Darstellung
an den Bestand, keine
über den Bestand hinaus-
gehende Bebauung vorge-
sehen

nein � � O O O O O O O � �

61 Landwirtschaftsfläche Gewerbliche Baufläche 6,2 Neubebauung / derzeit
Ackerfläche ja � 5,0 O - - -- O O -- Versiegelung von Boden,

Verlust an Ackerflächen �

65 Waldfläche Landwirtschaftsfläche 0,4 Anpassung an den Bestand nein � � O O O O O O O � �

67 Waldfläche Landwirtschaftsfläche 0,2
Anpassung an den Be-
stand, bestehende Sied-
lungsfläche bebaut

nein � � O O O O O O O � �

69 Waldfläche Landwirtschaftsfläche 0,4 Anpassung an den Bestand nein � � O O O O O O O � �
Nord-
Süd-

Verbin-
dung

Landwirtschaftsfläche,
Misch- und Gewerbegebie-
te, Wald mit Zweckbestim-
mung Arten- und Biotop-
schutz

Überörtliche bzw. Haupt-
verkehrszüge Neuplanung ja 1,1 O - - - O O -

Versiegelung von Boden,
Verlust an Acker- und Rude-
ralfluren

Ost-
West-
Verbin-
dung

Gewerbliche Bauflächen,
Mischbauflächen, Sport-
platz, Wohnbauflächen

Überörtliche bzw. Haupt-
verkehrszüge Neuplanung ja 0,55 O - - - O O O

Versiegelung von Boden,
Verlust an Acker-, Garten-
und Ruderalfluren

Sport
platz

Landwirtschaftsfläche /
Grünfläche (Parkanlage)

Einrichtung für den Ge-
meinbedarf (Sportplatz) k.A. Neuplanung ja 1,5 + - O - O O O Versiegelung von Boden,

Verlust an Ackerfluren
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Voraussichtliche Wirkungen für die Schutzgüter

Lage Bisherige Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

geänderte Nutzung/ Aus-
weisung im FNP

Größe
in ha
(ca.)

Bemerkungen/ realer
Bestand

Eingriffs-
relevanz
für FNP-

Änderung
i.S.v.

§�1a�(3)
BauGB

vorhandene Versie-
gelung oder geneh-
migungsfähig nach
§34BauGB
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Beeinträchtigung der
Schutzgüter Wald

Kita Landwirtschaftsfläche /
Grünfläche (Parkanlage)

Einrichtung für den Ge-
meinbedarf (Kita) k.A. Neuplanung ja 0,1 + O O - O O O Versiegelung von Boden,

Verlust an Ackerfluren
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8.4.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Tab. 15: Kompensationsmaßnahmen für die eingriffsrelevanten Änderungsbereiche

La
ge

 (Ä
nd

er
un

gs
-

be
re

ic
h)

Größe
in ha
(ca.)

zu erwarten-
de Versiege-

lung (ha)

Aufwertungs-
möglichkeiten
auf den Bau-

grundstücken in
qm (ca.)

Wald
Kompensationsbedarf
außerhalb Baugebiet

qm (ca.)

18c 0,4

Änderungs-
bereich ist
Bestandteil
des B-Plans
„Ladestr.“

Im Rahmen der
konkreten Bau-
leitplanung (B-
Plan „Ladestr.“)
ist eine größere
Kompensations-
maßnahme (Ge-
hölzpflanzung im
Umfang von ca.
1,34 ha) festge-

setzt

- -

21 0,3

zu erwarten-
de Teilver-
siegelung,
daher An-

rechnung nur
zu 50%

(1.500qm)

-

Beseitigung
von ca.

3.000 qm, Um-
wandlung er-

forderlich

Neuaufbau von mind.
3.000 qm Wald, darin

enthalten Kompensation
für Versiegelung (ca.

1.500 qm)

27 3,7 2,96 3.700 - 25.900 (für Versiegelung)

30a 8,8 7,04 8.800 - 61.600 (für Versiegelung)

30b 0,1 0,08 -

Beseitigung
von ca.

1.000 qm, Um-
wandlung er-

forderlich

Neuaufbau von mind.
1.000qm Wald, darin

enthalten Kompensation
für Bodenversiegelung

(ca. 800 qm)

31a 6,3 5,04 6.300 - 44.100 (für Versiegelung)

31b 22,4 17,9 22.000 - 157.000 (für Versiege-
lung)

33 0,8 0,17 300 - 1.400 (für Versiegelung)

35 1,1 0,66 1.100 - 5.500 (für Versiegelung)
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La
ge

 (Ä
nd

er
un

gs
-

be
re

ic
h)

Größe
in ha
(ca.)

zu erwarten-
de Versiege-

lung (ha)

Aufwertungs-
möglichkeiten
auf den Bau-

grundstücken in
qm (ca.)

Wald
Kompensationsbedarf
außerhalb Baugebiet

qm (ca.)

40 1,8 0,18 Bepflanzung (ca.
4.000 qm) - -

49 2,3 1,84 2.300 - 16.100 (für Versiegelung)

61 6,2 5,0 6.200 - 49.000 (für Versiegelung)

Nord-
Süd-

Verbin-
dung

1,1

Pflanzung von ca.
220 Bäumen

entlang der Stra-
ße

- -

Ost-
West-
Verbin-
dung

0,55 - - 5.500 (für Versiegelung)

Sport-
platz k.A. 1,5 15.000 - -

Kita k.A. 0,1 > 1.000 - -

Gesamt für Versiegelung und Vegetationsverlust
(in qm): 370.100

Davon Wald (in qm): 4.000

Zusammenfassung des Konfliktpotenzials und der erforderlichen Kompensations-
maßnahmen der Änderungsbereiche im Flächennutzungsplan

Der größte Teil der Änderungsbereiche im Flächennutzungsplan stellt eine nachrichtliche

Anpassung an den Bestand dar oder ist als redaktionelle Änderung einzustufen.

Bei 16 Änderungsbereichen bzw. sonstigen Planungen ergeben sich bezogen auf die

einzelnen Änderungen erhebliche Beeinträchtigungen, die eine naturschutzrechtliche

Relevanz besitzen. Es handelt sich i.�d.�R. um die Zunahme der Versiegelung (Schutzgut

16 FNP-Änderungsbereiche

naturschutzrechtlich relevant
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Boden) und um den Verlust von Vegetationsflächen (Schutzgut Pflanzen). Insbesondere

bei großflächigen Darstellungen von Gewerbegebieten ist auch das Schutzgut Land-

schaftsbild teilweise erheblich betroffen.

Zwei Änderungsbereiche sind aufgrund der Lage innerhalb des im Verfahren befindli-

chen Landschaftsschutzgebietes derzeit nicht genehmigungsfähig.

Ein großer Teil der erforderlichen Maßnahmen kann unmittelbar innerhalb der jeweili-

gen Änderungsbereiche z. B. durch Gehölzpflanzungen umgesetzt werden. Für die ver-

bleibenden Defizite steht aber ausreichend Potenzial im Gemeindegebiet zur Verfügung.

Dazu gehören der alte landwirtschaftliche Produktionsstandort mit Stallanlagen in Klein

Kienitz, der entsiegelt und zu einer Grünfläche umgewandelt werden soll, sowie die

Konversionsfläche, auf der ebenfalls Entsiegelungs- und Gehölzmaßnahmen möglich

sind. Hier können auch die erforderlichen forstrechtlichen Ersatzmaßnahmen umgesetzt

werden. Darüber hinaus werden Grünflächen dargestellt, die gegenwärtg noch landwirt-

schaftlich genutzt werden, auf denen langfristig aber Aufwertungen (z.  B. auch durch

Gehölzpflanzungen) möglich sind.

8.4.4 Wechselwirkungen

Die möglichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bzw. den Be-

langen des Umweltschutzes, die zu berücksichtigen sind, stellt folgende Übersicht dar.

Tab.�16: Übersicht der möglichen Wechselwirkungen

Schutzgut/ Schutzgutfunkti-
on

Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern

Mensch/Bevölkerung
Gesundheit
Wohn- und Wohnumfeldfunk-
tion
Erholungsfunktion

Abhängigkeit der Gesundheit von den klimatischen und
lufthygienischen Verhältnissen
Tiere, Pflanzen, Wasser, Luft als Lebensgrundlage
Abhängigkeit der Erholungseignung vom Landschaftsbild
Anthropogene Vorbelastungen hinsichtlich der anderen
Schutzgüter sowie konkurrierende Raumansprüche (z. B.
Lärm)

Tiere
Lebensraumfunktion

Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abioti-
schen Lebensraumausstattung (Vegetation/Biotoptsruktur,
Biotopvernetzung, Lebensraumgröße, Boden, Geländekli-
ma/Bestandsklima, Wasserhaushalt)
Spezifische Tierarten / -gruppen als Indikatoren für die Le-
bensraumfunktion von Biotoptypen/ - komplexen
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Schutzgut/ Schutzgutfunkti-
on

Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern

Pflanzen
Biotopschutzfunktion

Abhängigkeit der Vegetation von den abiotischen Stand-
orteigenschaften (Bodenform, Geländeklima, Grundwasser-
flurabstand, Oberflächengewässer) sowie von der Besied-
lung durch Tierlebensgemeinschaften
Anthropogene Vorbelastung von Biotopen

Boden
Standortfunktion
Speicher- und Reglerfunktion
Boden als landschaftsge-
schichtliche Urkunde
Natürliche Ertragsfunktion

Abhängigkeit der ökologischen Bodeneigenschaften von
den geologischen, geomorphologischen, wasserhaushaltli-
chen, vegetationskundlichen und klimatischen Verhältnis-
sen
Boden als Standort für Biotope / Pflanzengesellschaften
Boden als Lebensraum für Bodentiere,
Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasser-
haushalt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion,
Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik)
Boden als Schadstofftransportmedium hinsichtlich der
Wirkpfade Boden-Pflanze, Boden-Wasser, Boden-Mensch
Abhängigkeit der Erosionsgefährdung des Bodens von den
geomorphologischen Verhältnissen und dem Bewuchs
Anthropogene Vorbelastung des Bodens

Oberflächengewässer
Lebensraumfunktion
Funktion im Landschaftswas-
serhaushalt

Abhängigkeit des ökologischen Zustands von Auenberei-
chen (Morphologie, Vegetation, Tiere, Boden) von der
Gewässerdynamik
Abhängigkeit der Selbstreinigungskraft vom ökologischen
Zustand des Gewässers (Besiedelung mit Tieren und Pflan-
zen)
Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen
Abhängigkeit der Gewässerdynamik von der Grundwasser-
dynamik im Einzugsgebiet (in Abhängigkeit von Klima, Re-
lief, Hydrogeologie, Boden, Vegetation/Nutzung)
Gewässer als Schadstofftransportmedium hinsichtlich der
Wirkpfade Gewässer-Pflanzen, Gewässer-Tiere, Gewässer-
Mensch
Anthropogene Vorbelastungen von Oberflächengewässern

Grundwasser
Grundwasserdargebotsfunktion
Grundwasserschutzfunktion
Funktion im Landschaftswas-
serhaushalt

Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit von hydrogeo-
logischen Verhältnissen und Grundwasserneubildung
Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von klimati-
schen, bodenkundlichen und vegetationskundlichen / nut-
zungsbezogenen Faktoren
Abhängigkeit der Grundwasserschutzfunktion von der
Grundwasserneubildung und der Speicher- und Regler-
funktion
Oberflächennahes Grundwasser als Standortfaktor für Bio-
tope und Tierlebensgemeinschaften, Faktor für Bodenent-
wicklung
Grundwasserdynamik und ihre Bedeutung für den Wasser-
haushalt von Oberflächengewässern
Anthropogene Vorbelastung des Grundwassers
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Schutzgut/ Schutzgutfunkti-
on

Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern

Luft
lufthygienische Belastungs-
räume

Lufthygienische Situation für den Menschen
Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische
Ausgleichsfunktion
Abhängigkeit der lufthygienischen Belastungssituation von
geländeklimatischen Besonderheiten (u. a. lokale Windsys-
teme, Frischluftschneisen, Tallagen)
Luft als Schadstofftransportmedium hinsichtlich der Wirk-
pfade Luft-Pflanzen, Luft-Mensch
Anthropogene lufthygienische Vorbelastungen

Klima
Regionalklima
Geländeklima
Klimatische Ausgleichsfunktion
Luftaustausch

Geländeklima in seiner klimaökologischen Bedeutung für
den Menschen
Geländeklima als Standortfaktor für Vegetation und Tiere
Abhängigkeit des Geländeklimas und der klimatischen
Ausgleichsfunktion von Relief, Vegetation/Nutzung und
großen Wasserflächen
Bedeutung von Waldflächen für den regionalen Klimaaus-
gleich
Anthropogene Vorbelastungen des Klimas

Landschaftsbild Abhängigkeit des Landschaftsbildes von den Landschafts-
faktoren Relief, Geologie, Boden, Vegetation/Nutzung, O-
berflächengewässer und kulturellem Erbe
Natürliche Erholungsfunktion
Anthropogene Vorbelastung des Landschaftsbildes

Kultur- und sonstige Sachgüter Abhängigkeit von Relief, Geologie, Boden, Wasserhaushalt
und Klima
Anthropogene Vorbelastungen hinsichtlich konkurrierender
Raumnutzungen mit den anderen Schutzgütern

8.4.5 Auswirkungen der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Im Rahmen der Umweltprüfung sollen analog zu den Änderungsbereichen aus dem Flä-

chennutzungsplan die durch den Landschaftsplan vorgeschlagenen Maßnahmen, die

nicht ohnehin generell durch spezifisches Fachrecht vorgegeben werden, auch einer

Umweltprüfung unterzogen werden, um sie hinsichtlich möglicher Auswirkungen zu

prüfen.
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Voraussichtliche W
irkungen für die Schutzgüter
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Zusammenfassung des Konfliktpotenzials der Maßnahmen im Landschaftsplan

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass alle Maßnahmen überwiegend positive Aus-

wirkungen auf die Schutzgüter des Naturschutzrechtes haben. Insbesondere bei den

Maßnahmen, die der deutlichen Verbessung der Erholungsnutzung dienen (z. B. Anlage

von Sportplätzen und Wegen), zeigen sich bei den Schutzgütern Pflanzen und Boden

aber auch negative Auswirkungen durch den Bau der erforderlichen Anlagen. Hier be-

steht ein Zielkonflikt zwischen den Schutzgützern, der, da die Maßnahme nicht zu er-

heblich negativen Auswirkungen führt, unter Einhaltung bestimmter Bedingungen (Ver-

wendung sickerfähiger Baustoffe und Begrünung von Flächen) hinreichend gemindert

werden kann.

8.4.6 In Betracht kommende anderweitige
Planungsmöglichkeiten

Im Vorfeld der Flächenneuausweisungen des Flächennutzungsplans bestehen durch die

übergeordneten Planungen und Fachaussagen (z. B. Landesentwicklungsplan Flughafen-

standortentwicklung, Regionalplan Havelland-Fläming, Strukturkonzept zur Flughafen-

umfeldentwicklung) bereits Beschlusskriterien bzw. Auswahlkriterien für verschiedene

Nutzungen, die zu berücksichtigen sind. Maßgeblich sind raumordnerisch festgelegte

Vorrang- und Vorsorgegebiete bzw. Gebiete, die sich aufgrund ihrer Eigenart für eine

bestimmte Nutzung eignen oder für bestimmte Nutzungen ausgeschlossen sind. Ein

großer Teil der Änderungen betrifft die planungsrechtliche Anpassung an den Bestand.

Zwischenzeitlich haben sich in den letzten Jahren auf bestimmten Flächen Entwicklun-

gen ergeben. Weitere Änderungen wurden durchgeführt, um städtebauliche Fehlstellen

zu beheben oder eine bestehende bauliche Situation sinnvoll weiter zu entwickeln.

In allen Ortsteilen gibt es Situationen, die im Sinne der vorhandenen Ortsstruktur städ-

tebaulich sinnvoll weiter entwickelt werden sollen und können. Damit werden vorhan-

dene Lücken geschlossen oder Ränder arrondiert, für die i. d. R. bereits eine Erschließung

vorhanden ist.

Die Neuausweisungen im Umfeld des Südringcenters im Bereich der Klein Kienitzer Stra-

ße und am Theresenhof am östlichen Rand der Ortslage Rangsdorf greifen die vorhan-

dene Konzentration auf und nutzen die vorhandene Infrastruktur. Gleiches gilt für die

Entwicklung von neuen Gewerbe- und Mischgebieten entlang der Mittenwalder Straße

im Ortsteil Groß Machnow.

überwiegend positive

Auswirkungen
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8.5 ZUSÄTZLICHE ANGABEN

8.5.1 Verfahren der Umweltprüfung

Auf Grundlage der Bestands- und Konfliktanalysen im Landschaftsplan wurde ein Bewer-

tung der Schwere des Eingriffs in einer 5-stufigen Bewertungsmatrix vorgenommen. Der

Konfliktschwerpunkt wurde in einer Betrachtung der naturschutzrechtlich relevanten

Änderungen des Flächennutzungsplans im Landschaftsplan genauer beschrieben.

8.5.2 Lücken und fehlende Kenntnisse

Wissenslücken sind bei der Prüfung im Planungsmassstab 1�:�10.000 maßstabsbedingt

gegeben. Das Vorkommen einzelner geschützter Arten oder schützenswerter Individuen

sowei von Großbäumen kann ebenfalls maßstabsbedingt nicht systematisch Berücksich-

tigung finden. Das Erfordernis einer individuellen und lokalen Betrachtung muss auf die

Ebene der verbindlichen Bauleit- oder Genehmigungsplanung abgeschichtet werden.

8.5.3 Überwachung erheblicher Auswirkungen

Gemäß §�14�g in Verbindung mit §�14�m des UVPG ist im Umweltbericht zum Land-

schaftsplan die Darstellung der geplanten Überwachungsmaßnahmen vorzunehmen. Pri-

märes Ziel der Überwachung ist es, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Umwelt-

auswirkungen festzustellen. Zuständig für die Überwachung ist die für die Durchführung

der Strategischen Umweltprüfung verantwortliche Behörde. Diese erhält Unterstützung

durch andere Behörden (§ 14 m (2) UVPG) und kann auf bestehende Überwachungs-

mechanismen sowie Daten- und Informationsquellen zurückgreifen (§ 14 m (5) UVPG).

Gleichzeitig stellt das Überwachungskonzept für den Landschaftsplan eine wesentliche

Grundlage bzw. eine wichtige Ergänzung für die notwendige Überwachung anderer Pla-

nungen, insbesondere der Bauleitplanung dar.

Bei der Überwachung der Umweltauswirkungen geht es grundsätzlich um die Prüfung,

ob

• die eingeschätzten Auswirkungen eingetreten sind,

• unvorhergesehene Auswirkungen eingetreten sind,

• die Rahmenbedingungen sich geändert haben,

• Ziele und Maßnahmen angepasst werden müssen.

Maßstabsbedingte

Darstellungsungenauigkeit
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8.5.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Prüfung der Auswirkungen des Landschaftsplans auf die Umwelt erfolgt aufgrund

des §�14 in Verbindung mit §�19a UVPG. Da der Landschaftsplan parallel zur Flächennut-

zungsplanänderung aufgestellt wird, werden alle FNP-Änderungen hinsichtlich ihrer

möglichen Auswirkungen auf die Schutzgüter geprüft. Der Landschaftsplan wird fortge-

schrieben. In diesem werden naturschutzfachliche Ziele und Maßnahmen dargestellt, die

ebenfalls hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen auf die Schutzgüter geprüft werden.

Die Prüfung erfolgte in einer Bewertungsmatrix mit 5-stufiger Skala.

Der größte Teil der Änderungsbereiche im Flächennutzungsplan stellt eine nachrichtliche

Anpassung an den Bestand dar oder ist als redaktionelle Änderung einzustufen. Es erge-

ben sich keine negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter.

Bei 16 Änderungsbereichen ergeben sich bezogen auf die einzelnen Änderungen erheb-

liche Beeinträchtigungen, die eine naturschutzrechtliche Relevanz besitzen. Es handelt

sich i.�d.�R. um die Zunahme der Versiegelung (Schutzgut Boden) und um den Verlust

von Vegetationsflächen (Schutzgut Pflanzen). Insbesondere bei großflächigen Darstel-

lungen von Gewerbegebieten ist auch das Schutzgut Landschaftsbild teilweise erheblich

betroffen. Unter Berücksichtigung bestimmter Rahmenbedingungen (Minimierungs- und

Kompensationsmaßnahmen) ist eine Umsetzung der Planung aber grundsätzlich mög-

lich. Zwei Änderungsbereiche sind aufgrund der Lage innerhalb des im Verfahren be-

findlichen Landschaftsschutzgebietes derzeit nicht umsetzbar.

Erforderliche naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen können zum Teil inner-

halb der Änderungsbereiche umgesetzt werden. Es müssen aber auch außerhalb der Än-

derungsbereiche Maßnahmenflächen genutzt werden. Dazu steht mit der Konversions-

fläche, der alten landwirtschaftlichen Produktionsfläche in Klein Kienitz sowie verschie-

denen naturnah zu gestaltenden Grünflächen ausreichend Potenzial zur Verfügung.

In der Gesamtbetrachtung für die Ziele und Maßnahmen des Landschaftsplans zeigt

sich, dass alle Maßnahmen überwiegend positive Auswirkungen auf die Schutzgüter des

Naturschutzrechtes haben. Insbesondere bei den Maßnahmen, die der Verbessung der

Erholungsnutzung dienen (z. B. Anlage von Sportplätzen und Wegen), zeigen sich bei

den Schutzgütern Pflanzen und Boden aber auch negative Auswirkungen durch den Bau

der erforderlichen Anlagen. Hier besteht ein Zielkonflikt zwischen den Schutzgützern,

der, da die Maßnahme nicht zu erheblich negativen Auswirkungen führt, unter Einhal-

tung bestimmter Bedingungen (Verwendung sickerfähiger Baustoffe und Begrünung von

Flächen) hinreichend gemindert werden kann.
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10 ANHANG

Abb. 2: Biotopverbund

Abb. 3: Wanderwegekonzept

Abb. 5: Altlasten

Abb. 6: Fauna

Abb. 7: Waldfunktionen

Abb. 8: Änderungsbereiche FNP

Plan 1: Topographie

Plan 2: Geologie

Plan 3: Hydrologische Karte

Plan 4: Grundwasserempfindlichkeit / Hydrologie

Plan 5: Situation und Biotoptypen

Plan 6: Schutzgebiete und –objekte

Ergänzungsblätter zu Plan 6 (Dekodierung gemäß Biotoptypenkar-
tierung Brandenburg)

Plan 7: Landschaftsbildbeeinträchtigungen / Erholungseignung

Plan 8: Naturschutzrechtlich relevante Änderungsbereiche

Plan 9: Kompensationsmaßnahmen

Plan 10: Landschaftsplan / Entwicklungskonzept
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